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Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

Bruchköbel, 26.06.2019 

 
Niederschrift 
 

Gremium Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 

Sitzungsnummer 5/2019 

Datum Dienstag, den 25.06.2019 

Sitzungsdauer 20:00 Uhr bis 23:56 Uhr 

Ort Bürgerhaus Bruchköbel, Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel, ,  

 
Vorsitz: 

Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, Guido (CDU)  
 
Anwesende: 

Stadtverordneter Baier, Patrick (BBB)  
Stadtverordneter Beilner, Dietmar (BBB)  
Stadtverordneter Blum, Oliver (GRÜNE)  
Stadtverordnete Blum-Schwarzer, Nicole (CDU)  
Stadtverordnete Braun, Sylvia (FDP)  
Stadtverordneter Breitenbach, Frank (CDU)  
Stadtverordneter Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)  
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)  
Stadtverordneter Clauß, Christian (BBB)  
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)  
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)  
Stadtverordnete Grosse, Andrea (CDU)  
Stadtverordneter Hirt, Oliver (CDU)  
Stadtverordneter Hormel, Harald (BBB)  
Stadtverordneter Kitzmann, Alexander (CDU)  
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)  
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)  
Stadtverordneter Ließmann, Peter (SPD)  
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)  
Stadtverordnete Neunemann-Güth, Nicole (SPD)  
Stadtverordneter Nohl, Frank (SPD)  
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)  
Stadtverordnete Pastor, Dana (SPD)  
Stadtverordnete Pauly, Monika (SPD)  
Stadtverordneter Rabold, Alexander (BBB)  
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (BBB)  
Stadtverordneter Ringel, Uwe (GRÜNE)  
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)  
Stadtverordneter Sliwka, Thomas (CDU)  
Stadtverordneter Spachovsky, Ralf (CDU)  
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)  
Stadtverordnete Weigl-Franz, Viola (CDU)  
Stadtverordneter Dr. Wingefeld, Volker (FDP)  
Stadtverordneter Zeitler, Nicholas (CDU)  
 

entschuldigt: 

Stadtverordneter Gust, Oliver (CDU)  
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)  

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Magistrat: 

Bürgermeister Maibach, Günter (CDU)  
Erste Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)  
Stadtrat Jessl, Edwin (GRÜNE)  
Stadtrat Keim, Reiner (CDU)  
Stadtrat Legorjé, Hans-Joachim (BBB)  
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)  
Stadtrat Schadeberg, Volker (CDU)  
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)  
 
Schriftführer: 
Schriftführer Dr. Wächtler, Achim  
 
Tagesordnung 
 
 

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 21. Mai 2019 
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 

Berichten 
4. Aktives Energiemanagement (DS-112/2019) 
5. Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (DS-113/2019) 
6. Wettbewerblicher Dialog im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Neue 

Stadtmitte Bruchköbel“ - Zuschlagsentscheidung 
(DS-108/2019) 

7. Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2014 und Entlas-
tung des Magistrats 

(DS-105/2019) 

8. Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2015 und Entlas-
tung des Magistrats 

(DS-106/2019) 

9. Bebauungsplan „Erweiterung Neuer Friedhof“ – Aufstellungsbeschluss (DS-109/2019) 
10. Seniorenbeirat - Satzungsänderungen (DS-56/2019) 
 

 
Protokoll, öffentliche Sitzung 

Der Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie mit 
35 anwesenden Stadtverordneten die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Gegen die Tagesordnung haben sich keine Einwendungen ergeben. 
 
 

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 21. Mai 2019 

 
Gegen die Richtigkeit der Niederschrift vom 21.05.2019 haben sich keine Einwendungen ergeben, sie 
gilt daher als genehmigt. 
 

 

2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 

 
Der Stadtverordnetenvorsteher hat keine Berichte, Anfragen wurden nicht gestellt. 
 

 

3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 
Berichten 

 
Der Bürgermeister berichtet, inwieweit die bis Monat Juni 2019 im Haushalt 2019 gesetzten Produkt- 
und Leistungsziele erreicht sind.Er werde, um auch insbesondere dem Wunsch der Stadtverordneten 
nachzukommen, einen sogenannten Soll-Ist-Vergleich tabellarisch vorlegen, der diesem Bericht für 
die Fraktionsvorsitzenden beigelegt wird. Dargestellt ist der Haushaltsvollzug im Ergebnisplan mit 
seinen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Herausgerechnet und separat darge-
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stellt sind die Personalkosten ebenso die Abschreibungen. Weiterhin sind der Finanzplan, die Ergeb-
nisrechnung und die Finanzrechnung enthalten. 
 
Die zu diesem Zeitpunkt auffällig hohen angeordneten Beträge sind überwiegend Jahresanordnungen 
bestehend aus Beträgen an die Versorgungskassen, Unfallkassen. Im Bereich Innenstadt schlägt die 
Miete für die städtischen Räumlichkeiten im Inneren Ring und auf dem Fliegerhorst zu buche, auch 
diese wurden als Jahresanordnung vorbereitet. In dem Produkt Facility Management, den Allgemei-
nen Einrichtungen und ebenso bei den Bürgerhäusern ist der Ansatz, durch die Vorauszahlungen für 
das gesamte Haushaltsjahr 2019 bei Strom, Wasser, Abwasser und Gas, schon fast erreicht und be-
darf der besonderen Überwachung der Haushaltsmittel. 
 
Weiter berichtet der Bürgermeister zu Beschlüssen des Magistrats. 
Am 04.06.2019 hat die Friedhofskommission getagt, dabei wurde eine Friedhofsflächenberechnung 
für den Neuen Friedhof durch ein Planungsbüro vorgestellt. Die bestehenden Flächen des Neuen 
Friedhofs reichen aus. Eine Bestattungswaldfläche zwischen Spielplatz und Friedhof ist möglich. Der 
diesbezügliche Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan erfolgt voraussichtlich heute. Weiter 
sind Baumgräber in Roßdorf geplant. Derzeit arbeitet die Friedhofsverwaltung an einem Entwurf zur 
satzungsmäßigen Umsetzung; Die Planung wird positiv vom Kirchenvorstand begleitet. Zudem wur-
den weitere Satzungsänderungen mit den Mitgliedern der Friedhofskommission besprochen. 
 
Der Magistrat hat einen Beschluss zur Instandhaltung mehrerer Straßen gefasst Noch im Juli werden 
die nachstehenden Arbeiten vorgenommen: Berliner Straße, Seebergstraße, Im Weinberg, Schieß-
straße Höhe Hausnummer 9 – 23. Dabei kommt das DSK-Verfahren zur Anwendung, bei dem Kalt-
asphalt auf die Straße gebracht wird. 
 
Zur Erneuerung der Toilettenanlagen im Bürgerhaus Oberissigheim wurde ein Auftrag in Höhe von 
27.397,50 Euro brutto erteilt. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Kommunalen Investitionspro-
grammes (KIP). 
 
Der Zuschlag zur Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Neuen Friedhof wurde erteilt. Die Investi-
tionssumme beträgt rund 37.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer. 
 
Zur Stärkung der IT-Infrastruktur werden zwei Datenstorages mit einem Auftragsvolumen von rund 
78.000 Euro beschafft. Dies trägt zum einen zu mehr Datensicherheit bei und lässt zum anderen wei-
tere Fortschritte in der Digitalisierung zu. 
 
Schließlich berichtet er zum Haushaltsvollzug bei der Vereinsförderung, dass der FFW Roßdorf an-
lässlich ihres Vereinsjubiläums ein Zuschuss von EURO 350,-, dem Kinderpalliativ Team für die Akti-
on Biker fahren für Kinder EURO 100,-, dem Tennisclub Bruchköbel für das Vereinsjubiläum EURO 
175,-, dem Turnverein 1969 Roßdorf e.V. zum Vereinsjubiläum EURO 175,- und der SG Bruchköbel 
Abt. Fußball eine Ballspende im Wert von EURO 49,- gewährt wurden. Insgesamt seinen EURO 849,- 
ausgeschüttet worden. 
 

 

TOP 4. DS-112/2019 Aktives Energiemanagement 

 
Der Stadtverordnete Sliwka spricht im Sinne des Antrags. Der Stadtverordnete Ringel stellt einen Er-
gänzungsantrag und spricht in diesem Sinne: 
„Die Stadt Bruchköbel verfügt über ein Teilklimaschutzkonzept und arbeitet seit zehn Jahren mit den 
Erkenntnissen daraus. Erneut soll versucht werden durch Erarbeitung von Vorschlägen im Bereich 
der Mess- und Regeltechnik nach neuestem Stand der Technik gebäudeoptimierte Einsparpotentiale 
im Energie- und Verbrauchssektor zu realisieren. Erste Vorschläge zur Umsetzung sollen so rechtzei-
tig quantifiziert werden, dass sie bereits im Haushalt 2020 dargestellt werden können.“ 
 
Der Stadtverordnete Hormel erinnert an einen früheren Antrag der BBB-Fraktion. Der Bürgermeister 
kommt auf das Teilklimakonzept aus dem Jahre 2011 zu sprechen und berichtet zu den umgesetzten 
Maßnahmen, insbesondere den klimasanierten Kindertagesstätten. Der Stadtverordnete Sliwka 
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macht sich den ersten Satz des Änderungsantrags zu Eigen. Der Stadtverordnete Ringel verzichtet 
auf den Ergänzungsantrag im Übrigen. 
 

Abstimmung in erweiterter Form: einstimmig beschlossen 
 

Beschluss: 

Der Magistrat wird beauftragt die Umsetzung eines aktiven Energiemanagements für die Stadt Bruch-
köbel einzuführen. Hierzu wird eine Bestandsaufnahme (Energiebilanz) in Bezug auf den Energiever-
brauch aller städtischen Gebäude und Einrichtungen durchgeführt. 
  
Nach erfolgter Erfassung der Verbrauchsorte und -mengen, werden Vorschläge zu Einleitung von 
technischen Maßnahmen, Modernisierungen und/oder Ergänzungen durch die entsprechenden 
Fachabteilungen der Stadtverwaltung erarbeitet und der Stadtverordnetenversammlung durch den 
Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Erste Maßnahmen sollen bereits in die HH Beratungen 
2020 mit einfließen. 
 
Ziel soll es sein, dass dann durch die aktive Steuerung/Regelung von Verbräuchen unnötiger oder zu 
hoher Verbrauch erkannt und vermieden wird. 
 
Die Stadt Bruchköbel verfügt über ein Teilklimaschutzkonzept und arbeitet seit zehn Jahren mit den 
Erkenntnissen daraus. 
 

TOP 5. DS-113/2019 Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs 

 
Der Stadtverordnete Linek spricht im Sinne des Antrags. Der Stadtverordnete Baier bringt einen Än-
derungsantrag ein und spricht in diesem Sinne: 
„Textziffer 2. wird wie folgt ergänzt: 
Alternativ wird der Magistrat beauftragt zu prüfen, ob nach Einbeziehung und Rücksprache mit AR-
GE, Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig sowie RMV eine Ausweitung der Linienführung der Busli-
nie MKK 33 auf den Stadtteil Roßdorf für die beiden Verbindungen möglich ist, welche Freitags und 
Samstags um 0:55 und 1:55 Uhr vom Hanauer Freiheitsplatz nach Oberissigheim eingerichtet sind.“ 
 
Der Stadtverordnete Sliwka meint, dass die Anträge den richtigen Weg aufzeigen. Der Stadtverordne-
te Linek arbeitet die Unterschiede zum BBB-Ergänzungsantrag heraus. Der Stadtverordnete Baier 
bekundet, dass insbesondere keine Parallelverkehre gewünscht seien. 
 
Auf Nachfrage des Stadtverordnetenvorstehers, ob beide Anträge zusammengeführt und gemeinsam 
abgestimmt werden können, erhebt sich kein Widerspruch. 
 

Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 

Beschluss: 

Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der KVG Verhandlungen mit dem Rhein-Main-
Verkehrsverbund aufzunehmen, um die folgenden zwei Verbesserungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr von und nach Bruchköbel zu erreichen: 
 
1. Zwischen Bruchköbel und Frankfurt-Enkheim wird probeweise ein Schnellbus über die Autobahn 

A66 zumindest in den Berufsverkehrszeiten eingerichtet. Um das Angebot gegenüber dem Indi-
vidualverkehr attraktiv zu gestalten, soll sich der RMV dafür einsetzen, dass der Schnellbus am 
Autobahnende vor Enkheim auf der Standspur am Stau vorbeifahren darf. 

 
2. Am Wochenende wird die Bedienungslücke in der Verbindung Hanau - Bruchköbel zwischen 
23.08 Uhr (Abfahrt der letzten Regionalbahn) und der ersten Fahrt des Nachtverkehrs der Buslinie 
562 (Abfahrt um 2.22 Uhr) durch direkte Busfahrten der Linie 562 im Stundentakt geschlossen. 
Alternativ wird der Magistrat beauftragt zu prüfen, ob nach Einbeziehung und Rücksprache mit AR-
GE, Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig sowie RMV eine Ausweitung der Linienführung der Busli-
nie MKK 33 auf den Stadtteil Roßdorf für die beiden Verbindungen möglich ist, welche Freitags und 
Samstags um 0:55 und 1:55 Uhr vom Hanauer Freiheitsplatz nach Oberissigheim eingerichtet sind. 
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TOP 6. DS-108/2019 Wettbewerblicher Dialog im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Neue 
Stadtmitte Bruchköbel“ - Zuschlagsentscheidung 

 
Vor Beginn der inhaltlichen Diskussion übereicht der Stadtverordnete Hormel dem Stadtverordneten-
vorsteher Petitionsunterlagen und erläutert die Petition kurz. 
 
Der Bürgermeister spricht im Sinne des Antrags, des bisherigen Verfahrens und früherer Beschlüsse 
bis jetzt. Der Bürgermeister trägt eine redaktionelle Änderung, es muss heißen „§ 912 BGB“, nicht „§ 
912 BauGB“, und einen vorab kommunizierten Änderungsantrag der GRÜNE-Fraktion vor. Der ent-
sprechende Abschnitt lautet dann wie folgt: „Die sich aus dem Wettbewerblichen Dialog heraus erge-
benden, wesentlichen Eckpunkte der zukünftigen Projektrealisierung und der Zusammenarbeit mit 
dem Bieter stellen sich wie folgt dar und werden zur Kenntnis genommen. Die Anlage 2 ist nicht Ge-
genstand der Beschlussfassung!“. Im Weiteren stellt er klar, dass die Berechnungen aus dem Hanau-
er Anzeiger unrichtig seien, die Außenanlagen und die baubegleitenden Maßnahmen hätten nichts 
mit dem Auftrag an die Fa. Schoofs zu tun. Diese „sowieso-Kosten“ seien im Übrigen gedeckelt. Der 
Stadtverordnete Rabold meint, dass sich dringender weiterer Beratungsbedarf ergebe. Er trägt detail-
liert die historische Entwicklung von Planung und Kostenentwicklung nach seiner Wahrnehmung vor. 
Er fragt insbesondere, wann ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für die Außenanlagen 
und baubegleitenden Anlagen folgen werde. Alternativplanungen seien sinnvoll und geboten. Ände-
rungsgedanken aus den Gremien seien nie ernsthaft oder mit tatsächlichen Ergebnissen in die Pla-
nungen eingeflossen, es lasse sich lediglich die Handschrift der Planer erkennen. Daher müsse im 
Ausschuss diskutiert werden. Die Ausschreibungsunterlagen und hereingekommenen Angebote 
müssten offengelegt werden. Auch der Verweis auf § 912 BGB sei letztlich nicht konkret genug; Es 
bestehe die Gefahr, dass dem Investor ungewollt das Eigentum an der Tiefgarage zufällt. Auch die 
Kostenstruktur sei unklar, insbesondere seien die 2 Mio. EURO Landeszuschüsse ohne Zuwen-
dungsbescheid nicht sicher. Die Folgekosten der Tiefgarage seien nicht geklärt, wahrscheinlich sei 
ein dauerhafter Zuschussbetrieb. Darüber hinaus habe jegliche vorherige Information zu den plötzlich 
aufgetauchten 6 Mio. EURO gefehlt. 
 
Er stellt den Antrag auf Verweisung der Sache in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr. 
 
Der Stadtverordnete Ließmann spricht gegen den Stadtverordneten Rabold und stellt Details und his-
torischen und zukünftigen Abriss aus seiner Sicht dar. Er geht davon aus, dass der heutige Beschluss 
auch ausschließlich im Magistrat hätte gefasst werden können. Er spricht im Übrigen im Sinne der 
Vorlage, insbesondere seien die Kosten gedeckelt. Der Zuschuss des Landes werde wahrscheinlich 
im Herbst kommen. In den 5,7 Mio. EURO sei letztlich auch eine grundhafte Erneuerung des Inneren 
Rings und der Krebsbachbrücke inbegriffen. Eine Diskussion im Ausschuss sei sinnlos, da mehr In-
formationen als in den Fraktionen vorgetragen wurden nicht denkbar seien. 
Der Stadtverordnete Ringel spricht im Sinne der Vorlage und der bereits vorgetragenen Änderungen. 
Er würdigt Verlauf und Ergebnisse des WeDi-Verfahrens. Auch die Tiefgarage werde eine dauerhaft 
gute Lösung sein; Die Verwendung der Gelder der Treuhandkonten sei geboten. Das Ensemble sei 
ein guter Kompromiss trotz einiger Abweichungen zu Vorstellungen seiner Fraktion. Heute gehe es 
nur noch um die Zuschlagserteilung, er spricht gegen eine Verweisung. 
Der Stadtverordnete Sliwka spricht im Sinne der Vorlage und trägt seine Einschätzung der Entwick-
lung vor. In seiner Fraktion hätten sich kritische Fragen ergeben, die zufriedenstellend beantwortet 
seien. Insbesondere könne sich die Stadt Bruchköbel die Neue Mitte leisten. Die Verwendung der 
Treuhand-Gelder sei nicht nur möglich, sondern für solche investiven Maßnahmen gedacht. Einge-
plante Fördergelder werden erst verausgabt, wenn sie eingegangen werden. Heute werde ein erster 
Schritt zur Umsetzung getan. Die Betriebskosten der Tiefgarage seien bislang nur grob kalkuliert, tat-
sächlich dürfte sich auf Dauer ein Gewinn ergeben. Der point of no return sei bereits vor etwa 1,5 
Jahren überschritten worden. 
Die Stadtverordnete Braun meint, dass die Entwicklung aus dem März des vergangenen Jahres fort-
gesetzt werde, koste es was es wolle. Die Kostensteigerung sei unübersehbar, was dazu führe, dass 
das Projekt letztlich zu teuer komme. Die Sache sei sogar noch teurer geworden, ohne einen ent-
sprechenden Gegenwert zu liefern. Die Vorlage aus dem WeDi-Verfahren solle mutig stimmen, doch 
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sei sie zu eng gefasst. Die Kostendarstellung für die Außenanlagen und die Krebsbachbrücke sei so 
nicht in Ordnung, tatsächlich waren diese Kosten früher im Gesamtpreis enthalten. Insgesamt sei das 
Projekt schöngerechnet. Das unternehmerische Risiko für die gesamte Tiefgarage liege bei der Stadt; 
Die Betriebskosten seien letztlich völlig unbekannt. Der Änderungsantrag der GRÜNE-Fraktion sei in-
haltlich konsequent, aber öffne jedweden Kostensteigerungen Tür und Tor. Der Gedanke eines Fest-
preises sei unrealistisch. Laut der Auskunft der beratenden Rechtsanwältin seien Mehrkosten bei 
Abweichungen selbstverständlich möglich. Beträge aus Treuhandvermögen seien zwar interessant, 
könnten aber sicher auch für andere, möglicherweise wichtigere Projekte verwendet werden. Eine Be-
ratung im Ausschuss sei insgesamt nicht notwendig, die Fragen seien geklärt. 
 
Abstimmung zum Verweisungsantrag: bei 7 Ja-Stimmen (BBB), 27 Nein-Stimmen (CDU, SPD ohne 
Frau Neunemann-Güth, GRÜNE, FDP) und einer Enthaltung (Frau Neunemann-Güth) abgelehnt 
 
Der Stadtverordnete Sliwka stellt Aussagen der Stadtverordneten Braun aus seiner Sicht klar. Er be-
richtet zur Schuldenentwicklung. 
 
Der Stadtverordnete Schreier dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und legt nochmals die 
Gründe für die Zustimmung der SPD-Fraktion dar. 
 
Abstimmung mit vorgetragenen Änderungen: bei 24 Ja-Stimmen (CDU, SPD ohne Frau Neunemann-
Güth, GRÜNE), 10 Nein-Stimmen (BBB, FDP) und einer Enthaltung (Frau Neunemann-Güth) be-
schlossen 
 
 

Beschluss: 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1) Im Rahmen des Vergabeverfahrens „Wettbewerblicher Dialog zum Bau der „Neuen Stadtmitte“, 

bekannt gemacht am 16.06.2018 im Tenders Electronic Daily (Supplement zum Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union), wird der Zuschlag auf Grundlage des Vergabevorschlags vom 07.06.2019 
(Anlage 1) für Los 1 und Los 2 auf das Angebot des Bieters Schoofs Immobilien GmbH erteilt.   

 
Die Stadtverordnetenversammlung ermächtigt den Magistrat, die mit dem Bieter auf Grundlage 
der Angebotsaufforderung und des Angebotes vom 04.06.2019 zu treffenden vertraglichen Bin-
dungen (Bauauftrag und Kaufvertrag) abzuschließen. Die Ermächtigung umfasst insbesondere: 
  

a) Die Erteilung des Auftrages für den Bau des Stadthauses, der gesamten Tiefgarage sowie 
der Außen- und Freianlagen auf Rechnung der Stadt Bruchköbel,  

b) den Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche für den Bau eines Vollversorgermark-
tes mit einer Nutzfläche von ca. 2.300 m² nebst Freianlagen auf eigene Rechnung des Bie-
ters,  

c) die Einräumung und Annahme wechselseitiger Rechte und Verpflichtungen, die zum ord-
nungsgemäßen Bau und Betrieb der Gesamtanlage nach den Bedingungen der Ange-
botsaufforderung und in Verbindung mit dem Angebot des Bieters erforderlich sind (z.B. 
Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte, Unterbaurechte, Anmietung oder Ablöse von Stellplät-
zen).  
 

Die Annahme des Angebotes erfolgt durch die notarielle Beurkundung der vorgenannten Verträ-
ge. Auf dieser Grundlage wird der ausgewählte Bieter die Erfüllung der Bauaufgabe gegenüber 
der Stadt als Generalunternehmer ausführen.  

 
Das finanzielle Vertragsvolumen beläuft sich unter Anrechnung von Ausgaben und Einnahmen 
aus Grundstücksverkauf und sonstigen Erlösen aus dem Vertragsangebot auf ca. 26,8 MEUR 
(Anlage 2). 

 
Die Beauftragung des Bieters und der Abschluss der erforderlichen Verträge erfolgt über die ge-
bildeten Haushaltsansätze zur Innenstadtentwicklung. Die Kostendeckung ist entsprechend des 
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anzunehmenden Baufortschritts und einschließlich verbleibender bauseitiger Leistungen (u.a. 
Planungskosten, Genehmigungsentgelte, Rückbaukosten, etc.) über die mittelfristigen Haushalts-
planungen abgebildet. Nicht im laufenden Haushaltsjahr verauslagte Mittel sind jeweils in die 
Folgejahre zu übertragen. 
 

Die sich aus dem Wettbewerblichen Dialog heraus ergebenden, wesentlichen Eckpunkte der 
zukünftigen Projektrealisierung und der Zusammenarbeit mit dem Bieter stellen sich wie folgt 
dar und werden zur Kenntnis genommen. Die Anlage 2 ist nicht Gegenstand der Beschluss-
fassung!“ 
 

 Unter Abwägung ökonomischer, städtebaulicher, technischer und steuerungspolitischer In-
teressen hat sich als beste Lösung herausgestellt, dass die Stadt den Bau der gesamten 
Tiefgarage als Bauauftrag vergibt. Der Stadt obliegen nach Errichtung und Abnahme des 
Bauwerks der eigenwirtschaftliche Betrieb und die Unterhaltung der gesamten Tiefgarage. 
Die Eigentumssicherung am Bauteil 2 der Tiefgarage, der sich auf dem zu veräußernden 
Grundstück befindet, erfolgt durch die entgeltlose Einräumung eines Unterbaurechtes 
nach § 912 BGB. 
 

 Der Bauauftrag für die Errichtung des Stadthauses, der Tiefgarage und der Außenanlagen 
erfolgt im Generalunternehmerverhältnis und verlagert somit wesentliche Projektrisiken 
(z.B. Kostensteigerung, Koordinationsrisiko etc.) auf den Bieter. Die Vergabe der Bauleis-
tungen erfolgt zur Kostensicherung als Pauschalauftrag. 
 

 Durch den Bau der Tiefgarage in einem Bauabschnitt wird die Realisierungszeit für den 
Bau des Gesamtprojektes deutlich verkürzt und die Bauausführung durch die Vermeidung 
von Schnittstellen erheblich vereinfacht. 
 

 Der Kostenrahmen für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme, insbesondere unter Be-
rücksichtigung lösungsunabhängiger Begleit- und Folgekosten, erhöht sich nach derzeiti-
gem Projektstand um ca. 5,7 MEUR (Anlage 2). Einnahmen aus allen projektbezogenen 
Grundstücksverkäufen sowie aus zu erwartenden Fördermitteln sind in dieser Berechnung 
berücksichtigt. 
 

 Mit der Erweiterung des Bauauftrages um den Bauteil 2 der Tiefgarage erhöht sich das 
städtische Bauvolumen. Der vorgenannten Unterdeckung in der Projekt-gesamtschau (An-
lage 2) steht als Äquivalent der Substanzwert des Bauteils 2 der Tiefgarage gegenüber, 
der im Verhältnis der Herstellungskosten zur Stellplatzanzahl BT 1 / BT 2 mit knapp über 
6,0 MEUR bewertet wird. 

 

 Der Magistrat wird in den zukünftigen Finanzplanungen die Unterdeckung in Höhe von 5,7 
MEUR (Anlage 2) berücksichtigen und in die entsprechenden Haushaltsberatungen ein-
bringen. Die Gegenfinanzierung dieser Kosten erfolgt durch zukünftige Zweckzuordnung 
von Grundstückserlösen anderer Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Bruchköbel, die ge-
genwärtig noch in gesonderten Treuhandvermögen gebunden, aber hier zum überwiegen-
den Teil bereits vereinnahmt sind.  

 
 

2) Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat parallel zur baulichen Realisie-
rung der Tiefgarage ein Parkraumbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und der Stadtverord-
netenversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept soll 
alternative Betreibermodelle (Fremdverpachtung, Eigenbewirtschaftung in Kooperation mit ei-
nem Dienstleister etc.) ebenso berücksichtigen, wie zukunftsorientierte und effiziente Entgelt – 
und Gebührenmodelle, die eine hohe Qualität und Auslastung der Tiefgarage auch zugunsten 
und unter Beteiligung des umliegenden Einzelhandels und sonstiger Bedarfsträger sicherstel-
len. 
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Mit dem Beschluss wird das Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog neue Innenstadt Bruchkö-
bel“ für die Lose 1 und 2 abgeschlossen.  
 
Los 3 – Verkauf des Grundstücks am jetzigen Standort Bürgerhaus und Bau eines Wohn- Geschäfts-
hauses - wird in einem gesonderten Beschluss nach der Sommerpause vergeben. 
 

TOP 7. DS-105/2019 Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2014 und Entlas-
tung des Magistrats 

TOP 8. DS-106/2019 Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2015 und Entlas-
tung des Magistrats 

 
Der Bürgermeister spricht im Sinne beider Vorlagen. Der Stadtverordnete Rabold meint, dass eine 
Zustimmung allein wegen der Umstände um ÖPNV-Zahlungen nicht möglich sei.  
 
Er beantragt die Verweisung beider Sachen in den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Der Stadtverordnete Sliwka erhebt formelle Gegenrede. 
 
Abstimmung zur Verweisung von TOP 7: bei 15 Ja-Stimmen (BBB, GRÜNE, FDP) und 20 Nein-
Stimmen (CDU, SPD) abgelehnt 
 
Abstimmung zur Verweisung von TOP 8: bei 15 Ja-Stimmen (BBB, GRÜNE, FDP) und 20 Nein-
Stimmen (CDU, SPD) abgelehnt 
 
Abstimmung zu TOP 7: 20 Ja-Stimmen (CDU, SPD), 7 Nein-Stimmen (BBB) und 8 Enthaltungen 
(GRÜNE, FDP) beschlossen 
 
Beschluss: 
Gemäß den §§ 51, 113, 114 HGO wird dem vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-
Kreises geprüften Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen 
und dem Magistrat Entlastung erteilt. 
 
Abstimmung zu TOP 8: 20 Ja-Stimmen (CDU, SPD), 7 Nein-Stimmen (BBB) und 8 Enthaltungen 
(GRÜNE, FDP) beschlossen 
 
Beschluss: 
Gemäß den §§ 51, 113, 114 HGO wird dem vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-
Kreises geprüften Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen 
und dem Magistrat Entlastung erteilt. 
 
 

TOP 9. DS-109/2019 Bebauungsplan „Erweiterung Neuer Friedhof“ – Aufstellungsbeschluss 

 
Der Bürgermeister spricht im Sinne der Vorlage. Eine verbesserte Karte sei den Unterlagen mittler-
weile beigegeben worden. Der Stadtverordnete Rabold meint, dass eine Diskussion im Ausschuss 
notwendig sei, da seiner Wahrnehmung nach bereits zwei diesbezügliche Bebauungspläne aufgeho-
ben worden seien. 
 
Er stellt den Antrag auf Verweisung der Sache in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt 
und Verkehr. 
 
Der Bürgermeister bekundet, dass keine Bebauungspläne aufgehoben worden seien, lediglich eine 
Änderung habe es gegeben, weil Anpassungen aufgrund der Baugebiete Peller 2 und 3 notwendig 
waren. Hier gehe es um die Erweiterung des Neuen Friedhofs und im ersten Schritt um die Schaffung 
eines Bestattungswaldes. Alles wurde in der Friedhofskommission ausführlich diskutiert. 
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Abstimmung zum Verweisungsantrag: bei 6 Ja-Stimmen (BBB ohne den Stadtverordneten Rechholz) 
und 29 Nein-Stimmen (CDU, SPD, GRÜNE, FDP, der Stadtverordnete Rechholz) abgelehnt. 
 
Abstimmung: bei 29 Ja-Stimmen (CDU, SPD, GRÜNE, FDP, der Stadtverordnete Rechholz) und 6 
Nein-Stimmen (BBB ohne den Stadtverordneten Rechholz) beschlossen. 
 
 

Beschluss: 

Aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB wird folgender Beschluss gefasst:  

1. Für den rund 5 ha umfassenden Bereich im Südosten der Stadtlage Bruchköbels wird ein Bebau-
ungsplan aufgestellt. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Erweiterung Neuer Friedhof“.  

2. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht der anliegenden Plankarte.  

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 

TOP 10. DS-56/2019 Seniorenbeirat - Satzungsänderungen 

 
Der Bürgermeister erläutert die Vorlage. Ein rascher Beschluss sei wünschenswert, damit Handlungs-
fähigkeit hergestellt werden könne. Der Stadtverordnete Rabold meint, dass die Vorlage sprachlich 
nicht gelungen sei, insbesondere ergebe sich seiner Auffassung nach ein Widerspruch bei 7 Bewer-
bern. Eine Berufung ohne Wahl sei im Übrigen dann problematisch, wenn ein oder mehrere Bewerber 
inhaltlich problematisch seien. 
 
Er stellt einen Antrag auf Verweisung der Sache in den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Der Stadtverordnete Sliwka spricht formell gegen die Verweisung. 
 
Abstimmung zur Verweisung: bei 15 Ja-Stimmen (BBB, GRÜNE, FDP), 19 Nein-Stimmen (CDU ohne 
den Stadtverordneten Breitenbach, SPD) und einer Enthaltung (der Stadtverordnete Breitenbach) ab-
gelehnt 
 
Abstimmung: bei 22 Ja-Stimmen (CDU ohne den Stadtverordneten Breitenbach, SPD, FDP), 10 Nein-
Stimmen (BBB, GRÜNE ohne die Stadtverordneten Bürgstein und Blum) und 3 Enthaltungen (die 
Stadtverordneten Bürgstein, Blum und Breitenbach) 
 
 

Beschluss: 

1. Die Satzung der Stadt Bruchköbel über die Bildung eines Seniorenbeirates (Bruchköbeler Senio-
renbeirat) wird wie folgt geändert: 
 
Artikel I 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel besteht aus mindestens 7 und maximal 13 Mitgliedern. 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 werden ersatzlos gestrichen 
 
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder weniger als 7 Bewerberinnen und 
Bewerber zur Wahl zugelassen, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung eines Seniorenbeirates 
entfällt für die Dauer eines Jahres. Werden zwischen 7 und 13 Bewerberinnen und Bewerber zur 
Wahl zugelassen, findet eine Wahl nicht statt, die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber wer-
den vom Magistrat der Stadt Bruchköbel als Seniorenbeirat berufen. 
 
Artikel II 
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Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Ausgefertigt: 
Bruchköbel, XX.YY.2019 
 
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 
 
 
Günter Maibach 
Bürgermeister 
 
2.  Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel wird wie folgt geändert: 
 
Artikel I 
 
1.1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Mitglieder des Bruchköbeler Seniorenbeirates werden für fünf Jahre von den Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Stadt Bruchköbel, die die Voraussetzungen nach 1.2. erfüllen, in freier allgemeiner, 
geheimer und unmittelbarer Wahl aus ihrer Mitte gewählt; Ausnahme:  § 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung 
der Stadt Bruchköbel über die Bildung eines Seniorenbeirates (Bruchköbeler Seniorenbeirat). 
 
3.3 wird wie folgt geändert: 
 
Wahlvorschläge sind bis zum 50. Tag vor der Wahl bis 12:00 Uhr schriftlich beim Wahlleiter einzu-
reichen. Fällt der 50. Tag auf einen Wochenendtag, so sind die Wahlvorschläge bis zum darauffol-
genden Montag, 12:00 Uhr einzureichen. 
 
4.1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 45. Tag vor der Wahl über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. 
 
4.3 wird wie folgt geändert: 
 
Der Wahlleiter gibt die zugelassenen Wahlvorschläge spätestens am 40. Tag vor der Wahl amtlich 
bekannt. 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt: 
Bruchköbel, XX.YY.2019 
 
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 
 
 
Günter Maibach 
Bürgermeister 
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Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung um 
22:47 Uhr. 
 
 

Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

 Dr. Achim Wächtler 
Schriftführer 
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CDU-Fraktion und SPD-Fraktion 

Ersterfassungsdatum: 07.06.2019 
  

 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-112/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

25.06.2019  

 
 
Titel: 
 
Aktives Energiemanagement 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat wird beauftragt die Umsetzung eines aktiven Energiemanagements für die Stadt 
Bruchköbel einzuführen. Hierzu wird eine Bestandsaufnahme (Energiebilanz) in Bezug auf den 
Energieverbrauch aller städtischen Gebäude und Einrichtungen durchgeführt. 
  
Nach erfolgter Erfassung der Verbrauchsorte und -mengen, werden Vorschläge zu Einleitung 
von technischen Maßnahmen, Modernisierungen und/oder Ergänzungen durch die 
entsprechenden Fachabteilungen der Stadtverwaltung erarbeitet und der 
Stadtverordnetenversammlung durch den Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Erste 
Maßnahmen sollen bereits in die HH Beratungen 2020 mit einfließen. 
 
Ziel soll es sein, dass dann durch die aktive Steuerung/Regelung von Verbräuchen unnötiger 
oder zu hoher Verbrauch erkannt und vermieden wird. 
 
Begründung: 
 
Energieressourcen (Strom, Heizung und Wasser) sind nicht unendlich vorhanden. Unsere 
Stadt soll ihren ökonomischen und ökologischen Beitrag dazu leisten. Die aktive Steuerung und 
Regelung von Verbrauch soll eine wesentliche Rolle dabei spielen.  
 
Der Antrag zielt darauf ab durch Bilanzierung von vorhandenen Verbräuchen festzustellen, 
unter welchen Bedingungen Strom, Heizung und Wasser gespart und/oder effizienter 
eingesetzt werden kann. Die daraus resultierenden Ergebnisse münden in Erneuerungen 
vorhandenerer Technik und/oder Anpassung von Verbrauchsverhalten.      
 
Wir wollen die alljährlich stattfindende WWF-Earth Hour (30.03.2019) zum Anlass nehmen, 
nicht nur das Bewusstsein zu schärfen, dass Energie keine unendliche Ressource darstellt, 
sondern aktiv und dauerhaft in unserer Stadt zur Ressourcen- und Haushaltsschonung 
beitragen. 

 

 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Zum Beispiel: Unsere Stadt hat bereits große Teile der städtischen Straßenbeleuchtung durch 
stromsparende LED Leuchten ersetzt. Sukzessive wurden und werden veraltete 
Heizungssysteme in öffentlichen Gebäuden ausgetauscht (KIP Programm). Weitere Potentiale 
müssen ausfindig gemacht und zur Umsetzung gebracht werden. Ganz aktuell – Anschreiben 
der Kreiswerke – wie im Vorjahr auch, mit Trinkwasser sorgsam umzugehen.  

Die ergänzende Einführung eines aktiven Energiemanagements –also dem permanenten 
Erfassen von Verbrauch-  hat den Vorteil, dass stets die Kontrolle über den Verbrauch  
vorhanden ist und rechtzeitig bei unnötigem Verbrauch gegengesteuert werden kann 
(Betriebsoptimierung). Eine derartige „Kontrolle“ ist heute durch Einsatz von moderner Technik 
nahezu ohne großen Personalaufwand möglich. Bei entsprechender technischer 
Voraussetzung sind Erfahrungswerten folgend, mindestens 5%, maximal 50% der 
Verbrauchskosten einsparbar ohne einen wesentlichen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. 

Diese Einsparpotentiale weisen vergleichbare Pilotkommunen wie z.B. Schenefeld (18.500 
Einwohner), Magdeburg und Remseck aus. Die Stadt Fulda hat ebenfalls durch 
Energiemanagement-Maßnahmen, wie die Reduzierung der Lichtverschmutzung (u.a. 
gedimmte Beleuchtung der Straßenlaternen zwischen 22.30 h - 05.30 h) im ersten Schritt 
80.000 kwh/Jahr (23.000 €) eingespart. Final sollen bei Umsetzung aller Maßnahmen 770.000 
kwh/Jahr (220.000 €) erreicht werden.  

Das für unsere Stadt zu definierende Potential soll im Rahmen dieses Beschlusses der Stadt 
Bruchköbel vollständig erschlossen werden. Bei zu erwartender, positiver Erfolgsbilanz wird ein 
westlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz beigetragen und die daraus resultierenden 
Kostenreduzierungen tragen zu mehr Handlungsspielraum im Haushalt bei. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 112-2019_CDU_SPD_Aktives_Energiemanagement 
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Die Fraktionen der CDU Bruchköbel und SPD Bruchköbel 
 
 
 
         Bruchköbel, 07.06.2019 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 
 

die Fraktionen von SPD und CDU der Bruchköbeler Stadtverordnetenversammlung bitten Sie, 

den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung zu setzen. 
 
 
Aktives Energiemanagement 
 
Der Magistrat wird beauftragt die Umsetzung eines aktiven Energiemanagements für die 
Stadt Bruchköbel einzuführen. Hierzu wird eine Bestandsaufnahme (Energiebilanz) in 
Bezug auf den Energieverbrauch aller städtischen Gebäude und Einrichtungen 
durchgeführt. 
  
Nach erfolgter Erfassung der Verbrauchsorte und -mengen, werden Vorschläge zu 
Einleitung von technischen Maßnahmen, Modernisierungen und/oder Ergänzungen 
durch die entsprechenden Fachabteilungen der Stadtverwaltung erarbeitet und der 
Stadtverordnetenversammlung durch den Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Erste Maßnahmen sollen bereits in die HH Beratungen 2020 mit einfließen. 
 
Ziel soll es sein, dass dann durch die aktive Steuerung/Regelung von Verbräuchen 
unnötiger oder zu hoher Verbrauch erkannt und vermieden wird. 
 
 
 
Begründung: 
 
Energieressourcen (Strom, Heizung und Wasser) sind nicht unendlich vorhanden. Unsere 
Stadt soll ihren ökonomischen und ökologischen Beitrag dazu leisten. Die aktive Steuerung 
und Regelung von Verbrauch soll eine wesentliche Rolle dabei spielen.  
 
Der Antrag zielt darauf ab durch Bilanzierung von vorhandenen Verbräuchen festzustellen, 
unter welchen Bedingungen Strom, Heizung und Wasser gespart und/oder effizienter 
eingesetzt werden kann. Die daraus resultierenden Ergebnisse münden in Erneuerungen 
vorhandenerer Technik und/oder Anpassung von Verbrauchsverhalten.      
 
Wir wollen die alljährlich stattfindende WWF-Earth Hour (30.03.2019) zum Anlass nehmen, 
nicht nur das Bewusstsein zu schärfen, dass Energie keine unendliche Ressource darstellt, 
sondern aktiv und dauerhaft in unserer Stadt zur Ressourcen- und Haushaltsschonung 
beitragen. 

mailto:thomas.sliwka@t-online.de
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Zum Beispiel: Unsere Stadt hat bereits große Teile der städtischen Straßenbeleuchtung durch 
stromsparende LED Leuchten ersetzt. Sukzessive wurden und werden veraltete 
Heizungssysteme in öffentlichen Gebäuden ausgetauscht (KIP Programm). Weitere Potentiale 
müssen ausfindig gemacht und zur Umsetzung gebracht werden. Ganz aktuell – Anschreiben 
der Kreiswerke – wie im Vorjahr auch, mit Trinkwasser sorgsam umzugehen.  

Die ergänzende Einführung eines aktiven Energiemanagements –also dem permanenten 
Erfassen von Verbrauch-  hat den Vorteil, dass stets die Kontrolle über den Verbrauch 
vorhanden ist und rechtzeitig bei unnötigem Verbrauch gegengesteuert werden kann 
(Betriebsoptimierung). Eine derartige „Kontrolle“ ist heute durch Einsatz von moderner Technik 
nahezu ohne großen Personalaufwand möglich. Bei entsprechender technischer 
Voraussetzung sind Erfahrungswerten folgend, mindestens 5%, maximal 50% der 
Verbrauchskosten einsparbar ohne einen wesentlichen Qualitätsverlust hinnehmen zu 
müssen. 

Diese Einsparpotentiale weisen vergleichbare Pilotkommunen wie z.B. Schenefeld (18.500 
Einwohner), Magdeburg und Remseck aus. Die Stadt Fulda hat ebenfalls durch 
Energiemanagement-Maßnahmen, wie die Reduzierung der Lichtverschmutzung (u.a. 
gedimmte Beleuchtung der Straßenlaternen zwischen 22.30 h - 05.30 h) im ersten Schritt 
80.000 kwh/Jahr (23.000 €) eingespart. Final sollen bei Umsetzung aller Maßnahmen 770.000 
kwh/Jahr (220.000 €) erreicht werden.  

Das für unsere Stadt zu definierende Potential soll im Rahmen dieses Beschlusses der Stadt 
Bruchköbel vollständig erschlossen werden. Bei zu erwartender, positiver Erfolgsbilanz wird 
ein westlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz beigetragen und die daraus 
resultierenden Kostenreduzierungen tragen zu mehr Handlungsspielraum im Haushalt bei. 

  
  

 
 
Fraktionsvorsitzende  
 
 
 
 
Thomas Sliwka (CDU) 

 
Peter Ließmann (SPD) 

 
 
 

mailto:thomas.sliwka@t-online.de
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GRÜNE-Fraktion 

Ersterfassungsdatum: 12.062019 

 
 

 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-113/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

25.06.2019  

 
 
Titel: 
 
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der KVG Verhandlungen mit dem 
Rhein-Main-Verkehrsverbund aufzunehmen, um die folgenden zwei Verbesserungen 
im öffentlichen Personennahverkehr von und nach Bruchköbel zu erreichen: 
 
1. Zwischen Bruchköbel und Frankfurt-Enkheim wird probeweise ein Schnellbus über 

die Autobahn A66 zumindest in den Berufsverkehrszeiten eingerichtet. Um das 
Angebot gegenüber dem Individualverkehr attraktiv zu gestalten, soll sich der RMV 
dafür einsetzen, dass der Schnellbus am Autobahnende vor Enkheim auf der 
Standspur am Stau vorbeifahren darf. 

 
2. Am Wochenende wird die Bedienungslücke in der Verbindung Hanau - 
Bruchköbel zwischen 23.08 Uhr (Abfahrt der letzten Regionalbahn) und der ersten 
Fahrt des Nachtverkehrs der Buslinie 562 (Abfahrt um 2.22 Uhr) durch direkte 
Busfahrten der Linie 562 im Stundentakt geschlossen. 
 
Begründung: 
 

1. Der RMV richtet seit einigen Jahren zahlreiche Schnellbuslinien ein, unter anderem 
um die steigenden Fahrgastzahlen in dem überlasteten Schienennetz aufzufangen. 
Nach Meldungen des RMV kommen diese Linien bei den Fahrgästen gut an, der 
Ausbau des Schnellbusnetzes ist geplant.  
 
Solange es noch nicht erreicht ist, durchgehende Zugverbindungen von Bruchköbel 
nach Frankfurt einzurichten (die Grünen verfolgen dieses Thema ja seit Jahren 
konsequent) kann ein Schnellbus, der die Verbindung zur U-Bahn-Station in 
Enkheim herstellt, eine attraktive Alternative darstellen – allerdings nur, wenn der 
Bus nicht vor dem Autobahnende in Enkheim ebenso im Stau steht wie der 
Autoverkehr.  

 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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2. Mit der Regionalbahn besteht täglich bis 23.08 Uhr eine stündliche Verbindung von 
Hanau nach Bruchköbel. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 hat der 
RMV zusätzlich auf der Buslinie 562 am Wochenende (in den Nächten auf 
Samstag und Sonntag) einen bislang viel zu wenig kommunizierten Nachtverkehr 
eingerichtet. Abfahrten sind um 2.22 Uhr, 3.22 Uhr und 4.22 Uhr ab Hanau. Für 
Nachschwärmer ist diese nicht kundengerecht erklärbare Lücke mit zwei 
zusätzlichen Fahrten um 0.22 Uhr und 1.22 Uhr zu schließen. 
 
Eine zusätzliche direkte Zugfahrt ab Frankfurt Hauptbahnhof um 0.51 Uhr nach 
Marburg Hauptbahnhof über Hanau und Nidderau hält seit 13. April nicht mehr in 
Bruchköbel. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wurde der Zug verlängert und ist 
damit seitdem zu lang für den hiesigen Bahnsteig. 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Ortsverband Bruchköbel 
 



 
- 1 - 

 

 

 
Fraktion Bündnis 90/ Die GRÜNEN 

Bruchköbel 
Uwe Ringel 

Fritz-Schubert-Ring 11 
63486 Bruchköbel 

Telefon: 06181 75 779 
 
 
 

An den 
Stadtverordnetenvorsteher  
Herrn Guido Rötzler 
Hauptstraße 32 
63486 Bruchköbel 

Bruchköbel, 12. Juni 2019 
 
 
 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen:  
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, 
 
 
hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der KVG Verhandlungen mit dem 
Rhein-Main-Verkehrsverbund aufzunehmen, um die folgenden zwei Verbesserungen 
im öffentlichen Personennahverkehr von und nach Bruchköbel zu erreichen: 
 
1. Zwischen Bruchköbel und Frankfurt-Enkheim wird probeweise ein Schnellbus 

über die Autobahn A66 zumindest in den Berufsverkehrszeiten eingerichtet. Um 
das Angebot gegenüber dem Individualverkehr attraktiv zu gestalten, soll sich 
der RMV dafür einsetzen, dass der Schnellbus am Autobahnende vor Enkheim 
auf der Standspur am Stau vorbeifahren darf. 

 
2. Am Wochenende wird die Bedienungslücke in der Verbindung Hanau - 

Bruchköbel zwischen 23.08 Uhr (Abfahrt der letzten Regionalbahn) und der 
ersten Fahrt des Nachtverkehrs der Buslinie 562 (Abfahrt um 2.22 Uhr) durch 
direkte Busfahrten der Linie 562 im Stundentakt geschlossen.

 
  



 
- 2 - 

 

Begründung: 
 
1. Der RMV richtet seit einigen Jahren zahlreiche Schnellbuslinien ein, unter 

anderem um die steigenden Fahrgastzahlen in dem überlasteten Schienennetz 
aufzufangen. Nach Meldungen des RMV kommen diese Linien bei den 
Fahrgästen gut an, der Ausbau des Schnellbusnetzes ist geplant.  
 
Solange es noch nicht erreicht ist, durchgehende Zugverbindungen von 
Bruchköbel nach Frankfurt einzurichten (die Grünen verfolgen dieses Thema ja 
seit Jahren konsequent) kann ein Schnellbus, der die Verbindung zur U-Bahn-
Station in Enkheim herstellt, eine attraktive Alternative darstellen – allerdings nur, 
wenn der Bus nicht vor dem Autobahnende in Enkheim ebenso im Stau steht wie 
der Autoverkehr.  

 
2. Mit der Regionalbahn besteht täglich bis 23.08 Uhr eine stündliche Verbindung 

von Hanau nach Bruchköbel. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 hat 
der RMV zusätzlich auf der Buslinie 562 am Wochenende (in den Nächten auf 
Samstag und Sonntag) einen bislang viel zu wenig kommunizierten Nachtverkehr 
eingerichtet. Abfahrten sind um 2.22 Uhr, 3.22 Uhr und 4.22 Uhr ab Hanau. Für 
Nachschwärmer ist diese nicht kundengerecht erklärbare Lücke mit zwei 
zusätzlichen Fahrten um 0.22 Uhr und 1.22 Uhr zu schließen. 
 
Eine zusätzliche direkte Zugfahrt ab Frankfurt Hauptbahnhof um 0.51 Uhr nach 
Marburg Hauptbahnhof über Hanau und Nidderau hält seit 13. April nicht mehr in 
Bruchköbel. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wurde der Zug verlängert und 
ist damit seitdem zu lang für den hiesigen Bahnsteig. 

 

 
Uwe Ringel 
(Fraktionsvorsitzender) 
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Bauverwaltung 

Ersterfassungsdatum: 07.06.2019 
Aktenzeichen: III/FB 

Ersteller: Fachbereich Bauwesen 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-108/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 19.06.2019 1. 

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Titel: 
 
Wettbewerblicher Dialog im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Neue Stadtmitte 
Bruchköbel“ - Zuschlagsentscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1) Im Rahmen des Vergabeverfahrens „Wettbewerblicher Dialog zum Bau der „Neuen 

Stadtmitte“, bekannt gemacht am 16.06.2018 im Tenders Electronic Daily (Supplement zum 
Amtsblatt der Europäischen Union), wird der Zuschlag auf Grundlage des 
Vergabevorschlags vom 07.06.2019 (Anlage 1) für Los 1 und Los 2 auf das Angebot des 
Bieters Schoofs Immobilien GmbH erteilt.   

 
Die Stadtverordnetenversammlung ermächtigt den Magistrat, die mit dem Bieter auf 
Grundlage der Angebotsaufforderung und des Angebotes vom 04.06.2019 zu treffenden 
vertraglichen Bindungen (Bauauftrag und Kaufvertrag) abzuschließen. Die Ermächtigung 
umfasst insbesondere: 
  

a) Die Erteilung des Auftrages für den Bau des Stadthauses, der gesamten Tiefgarage 
sowie der Außen- und Freianlagen auf Rechnung der Stadt Bruchköbel,  

b) den Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche für den Bau eines 

Vollversorgermarktes mit einer Nutzfläche von ca. 2.300 m² nebst Freianlagen auf 
eigene Rechnung des Bieters,  

c) die Einräumung und Annahme wechselseitiger Rechte und Verpflichtungen, die zum 
ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Gesamtanlage nach den Bedingungen der 
Angebotsaufforderung und in Verbindung mit dem Angebot des Bieters erforderlich 
sind (z.B. Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte, Unterbaurechte, Anmietung oder Ablöse 
von Stellplätzen).  
 

Die Annahme des Angebotes erfolgt durch die notarielle Beurkundung der vorgenannten 
Verträge. Auf dieser Grundlage wird der ausgewählte Bieter die Erfüllung der Bauaufgabe 
gegenüber der Stadt als Generalunternehmer ausführen.  

 
Das finanzielle Vertragsvolumen beläuft sich unter Anrechnung von Ausgaben und 
Einnahmen aus Grundstücksverkauf und sonstigen Erlösen aus dem Vertragsangebot auf 
ca. 26,8 MEUR (Anlage 2). 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Die Beauftragung des Bieters und der Abschluss der erforderlichen Verträge erfolgt über 
die gebildeten Haushaltsansätze zur Innenstadtentwicklung. Die Kostendeckung ist 
entsprechend des anzunehmenden Baufortschritts und einschließlich verbleibender 
bauseitiger Leistungen (u.a. Planungskosten, Genehmigungsentgelte, Rückbaukosten, etc.) 
über die mittelfristigen Haushaltsplanungen abgebildet. Nicht im laufenden Haushaltsjahr 
verauslagte Mittel sind jeweils in die Folgejahre zu übertragen. 
 
Die sich aus dem Wettbewerblichen Dialog heraus ergebenden, wesentlichen Eckpunkte 
der zukünftigen Projektrealisierung und der Zusammenarbeit mit dem Bieter stellen sich 
wie folgt dar:  

 

 Unter Abwägung ökonomischer, städtebaulicher, technischer und 
steuerungspolitischer Interessen hat sich als beste Lösung herausgestellt, dass die 
Stadt den Bau der gesamten Tiefgarage als Bauauftrag vergibt. Der Stadt obliegen 
nach Errichtung und Abnahme des Bauwerks der eigenwirtschaftliche Betrieb und 
die Unterhaltung der gesamten Tiefgarage. Die Eigentumssicherung am Bauteil 2 
der Tiefgarage, der sich auf dem zu veräußernden Grundstück befindet, erfolgt 
durch die entgeltlose Einräumung eines Unterbaurechtes nach § 912 BauGB. 
 

 Der Bauauftrag für die Errichtung des Stadthauses, der Tiefgarage und der 
Außenanlagen erfolgt im Generalunternehmerverhältnis und verlagert somit 
wesentliche Projektrisiken (z.B. Kostensteigerung, Koordinationsrisiko etc.) auf den 
Bieter. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt zur Kostensicherung als 
Pauschalauftrag. 
 

 Durch den Bau der Tiefgarage in einem Bauabschnitt wird die Realisierungszeit für 
den Bau des Gesamtprojektes deutlich verkürzt und die Bauausführung durch die 
Vermeidung von Schnittstellen erheblich vereinfacht. 
 

 Der Kostenrahmen für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme, insbesondere unter 
Berücksichtigung lösungsunabhängiger Begleit- und Folgekosten, erhöht sich nach 
derzeitigem Projektstand um ca. 5,7 MEUR (Anlage 2). Einnahmen aus allen 
projektbezogenen Grundstücksverkäufen sowie aus zu erwartenden Fördermitteln 
sind in dieser Berechnung berücksichtigt. 
 

 Mit der Erweiterung des Bauauftrages um den Bauteil 2 der Tiefgarage erhöht sich 
das städtische Bauvolumen. Der vorgenannten Unterdeckung in der Projekt-
gesamtschau (Anlage 2) steht als Äquivalent der Substanzwert des Bauteils 2 der 
Tiefgarage gegenüber, der im Verhältnis der Herstellungskosten zur Stellplatzanzahl 
BT 1 / BT 2 mit knapp über 6,0 MEUR bewertet wird. 

 

 Der Magistrat wird in den zukünftigen Finanzplanungen die Unterdeckung in Höhe 
von 5,7 MEUR (Anlage 2) berücksichtigen und in die entsprechenden 
Haushaltsberatungen einbringen. Die Gegenfinanzierung dieser Kosten erfolgt 
durch zukünftige Zweckzuordnung von Grundstückserlösen anderer 
Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Bruchköbel, die gegenwärtig noch in 
gesonderten Treuhandvermögen gebunden, aber hier zum überwiegenden Teil 
bereits vereinnahmt sind.  

 
 

2) Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat parallel zur baulichen 
Realisierung der Tiefgarage ein Parkraumbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und 
der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Das 
Parkraumbewirtschaftungskonzept soll alternative Betreibermodelle 
(Fremdverpachtung, Eigenbewirtschaftung in Kooperation mit einem Dienstleister etc.) 
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ebenso berücksichtigen, wie zukunftsorientierte und effiziente Entgelt – und 
Gebührenmodelle, die eine hohe Qualität und Auslastung der Tiefgarage auch 
zugunsten und unter Beteiligung des umliegenden Einzelhandels und sonstiger 
Bedarfsträger sicherstellen. 

 
 
Mit dem Beschluss wird das Vergabeverfahren „Wettbewerblicher Dialog neue Innenstadt 
Bruchköbel“ für die Lose 1 und 2 abgeschlossen.  
 
Los 3 – Verkauf des Grundstücks am jetzigen Standort Bürgerhaus und Bau eines Wohn- 
Geschäftshauses - wird in einem gesonderten Beschluss nach der Sommerpause vergeben. 
 
Begründung: 
 
In einem umfangreichen Prozess hat die Stadt Bruchköbel seit 2012 ihr nachhaltig belebtes 
und zukunftsorientiertes Zentrum geplant. Für die umfangreiche Planung, die mit Bürgerinnen 
und Bürgern erstellt und in mehreren Etappen beauftragt wurde, leitete die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Bruchköbel im Jahr 2018 eine EU-weite Ausschreibung ein, um einen 
privaten Partner zur Realisierung des Gesamtvorhabens zu ermitteln. Die Beschreibung der 
Bauaufgabe erfolgte auf Grundlage einer dezidierten Bau- und Funktionsplanung, die einen 
Umfang von rd. 500 detaillierten Plandokumenten aufweist. Für die Planungen der Lose 1 und 
2 wurde nach einem umfangreichen Dialogverfahren mit mehreren Bietern das wirtschaftlichste 
Angebot ermittelt. Durch diesen Bieter soll in den kommenden Jahren das geplante Vorhaben 
als Generalunternehmerauftrag umgesetzt werden.  
         

 
Im Einzelnen: 
 
Vorbereitung und Planung  
 
Die Stadt Bruchköbel beschloss im Jahr 2012 ein langfristig belebtes Zentrum für ihre 
Kernstadt zu schaffen. Mit dem Beschluss DS 156/2012 vom 26.06.2012 wurde entschieden, 
ein Konzept für eine belebte Innenstadt umzusetzen und damit das laufende Verfahren eines 
Investorenauswahlverfahrens zu stoppen. Deutlich wurde in diesem Beschluss festgelegt, die 
stadteigenen Grundstücke nicht an Investoren zu veräußern und auch nicht mit diesen 
gemeinsam zu entwickeln, sondern ein eigenes Konzept in städtischer Hand zu planen und zu 
realisieren.   
 
Hierfür wurde im ersten Schritt eine umfangreiche Umfrage on- wie offline unter allen 
wahlberechtigen Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, die 
Meinungen zur Innenstadtentwicklung zu ermitteln. Eine deutliche Mehrheit der teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürger sprachen sich für eine Entwicklung aus.  
 
Danach wurde das Leitbild „Bruchköbel 2025“ überarbeitet. Hierin wurde festgelegt, dass im 
Fokus der Stadtentwicklung die Schaffung einer lebendigen Innenstadt stehen soll. Von hier 
aus soll sich die weitere Stadtentwicklung durch Vernetzung und Anbindung anschließen. Dafür 
liegen als erste Orientierung umfangreiche Umsetzungsideen der Bürgerinnen und Bürger der 
Leitbildgruppe vor.  
 
Daran anschließend wurde von Oktober 2013 bis Juni 2014 in neun Sitzungen in der durch 
Bürgermeister Günter Maibach einberufenen Lenkungsgruppe, der Bürgerinnen und Bürger 
sowie politische Vertreter aller Parteien angehörten. In dieser überparteilichen Arbeitsgruppe 
wurden gewünschte Funktionen und Anforderungen präzisiert (Anlage 3) und zu einem ersten 
Grobkonzept 1-5 verdichtet. Hierbei wurde auch entschieden, das Bürgerhaus und die andere 
Seite des Krebsbachs in die Planung einzubeziehen. Auch wurde umfangreich erörtert, ob die 
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Gebäude Rathaus, Bürgerhaus, Seniorenzentrum und Parkdeck saniert werden sollten oder 
ein Neubau favorisiert wird. 
 
Für dieses Konzept wurde im Jahr 2014 einstimmig ein politischer Neustart eingeleitet. 
Beauftragt wurde die Erarbeitung von Varianten zur Umsetzung des Konzepts 1-5 in Form 
einer Machbarkeitsstudie.  
 
In einem Wettbewerb wurde das Stadtplanungsbüro Kramm und Strigl aus Darmstadt ermittelt 
und mit der Ausarbeitung von Varianten beauftragt.  
 
Die zur Verfügung stehenden 15.000 qm stadteigenen Grunds sollten durch eine eigene, 
städtebauliche Planung erschlossen werden. Die gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern 
erarbeiteten Funktionen sollten hier Platz finden.  
 
Nach eingehender Diskussion und Vorstellung mehrerer Varianten wurde im Jahr 2016 
einstimmig die Variante 1 favorisiert und deren konkrete Planung beauftragt. Kern dieser 
Planung war es, die vielfältigen, erforderlichen Funktionen für ein belebtes Mittelzentrum nur 
dann schaffen zu können, wenn das Parken unter die Erde verlegt wird. 
 
Von 2016 bis 2018 wurde in mehreren Beschlüssen die detaillierte Planung von Tiefgarage, 
Stadthaus, Stadtplatz, Außenanlagen und dem Krebsbachbiotop beauftragt und von der 
Verwaltung ausgearbeitet. In dieser Zeit wurde parallel ein auf das Vorhaben abgestimmter 
Bebauungsplan aufgestellt. Flankierend dazu erarbeitete man u.a. ein Verkehrsgutachten, ein 
Einzelhandelsgutachten, eine Analyse des Potentials des künftigen Stadthauses und eine 
Bedarfsanalyse der Verwaltung. 
 
 
Ausschreibung 
 
Im Mai 2018 ermächtigte die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat, für die 
Vorzugsvariante 1 die bauliche Umsetzung mittels eines Wettbewerblichen Dialogverfahrens 
einzuleiten. Ziel des Vergabeverfahrens war es, potentielle Partner aus der Wirtschaft zu 
gewinnen um das komplexe Gesamtvorhaben aus Bauauftrag und Investorensuche zu 
realisieren. 
 
Die Auswahl des Vergabeverfahrens „Wettbewerblicher Dialog“ erfolgte aufgrund der mit 
diesem Verfahren möglichen Vorgehensweise, den für die bauliche Realisierung besten Weg 
im offenen Dialog mit möglichen Investoren zu identifizieren. Im Ergebnis der Dialogphase 
wurde die Angebotsaufforderung für Bauleistungen im Generalunternehmerverhältnis gefasst 
und die Abgrenzung der jeweiligen Bauleistungen nach zweckmäßigen, wirtschaftlichen und 
funktionalen Gesichtspunkten festgelegt. 
 
Die Entscheidung, die Angebotsaufforderung für den Teil des Bauauftrags als General-
unternehmerleistung zu formulieren, begründete sich zum einen damit, dass mit bereits 
erfolgter europaweiter Ausschreibung, ein weiteres, formelles Vergabeverfahren der 
Einzelgewerke entbehrlich wird und in der Folge eine erhebliche Zeitersparnis zu erwarten ist.  
 
Des Weiteren wird damit die Stadt von wesentlichen Bauherrnaufgaben und den Ausführungs- 
und Kostenrisiken weitgehend entlastet. 
 
Das Vorgehen erfolgte auch vor dem Hintergrund einer möglichst großen Planungs- und 
Kostensicherheit. Hier profitierten alle Parteien von der mittlerweile nahezu abgeschlossenen 
und detaillierten Ausführungsplanung, die sowohl für die Abgrenzung des Leistungsumfangs, 
zur Festlegung von Qualitäten als auch zur Kalkulation der Kosten eine wechselseitig hoch 
verlässliche Grundlage bietet. 
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Auf die in drei Losen ausgeschriebenen Leistungen bewarben sich fünf namhafte potentielle 
Partner, die sich und ihre Leistungsfähigkeit sowie bereits realisierte Projekte im September 
des vergangenen Jahres persönlich vorstellten. 
 
Im Folgenden wurden die erstellten Konzepte und Planungen mit den geeigneten Bewerbern 
sowohl planerisch und technisch als auch wirtschaftlich im Dialog erörtert. 
 
Darüber hinaus sind mit den Bietern weitergehende Umsetzungsvarianten und 
immobilienwirtschaftliche Aspekte zur Realisierung des Gesamtprojektes besprochen und 
beurteilt worden.  
 
Der gesamte umfassende Prozess erfolgte innerhalb von vier Dialogphasen mit den jeweiligen 
Bietern. Ein Schwerpunkt lag insbesondere auf der Thematik der Parkraumbereitstellung. Hier 
sind neben den städtischen Ansatzpunkten auch Belange des Vollversorgermarktes 
berücksichtigt und alternative Planungsansätze überprüft worden. 
 
Dabei kam man zu der Erkenntnis, dass die mit Rücksicht auf den Erhalt der Parkflächen für 
den örtlichen Handel ursprünglich in zwei Bauabschnitten geplante Tiefgarage in einem 
Bauabschnitt (aus Bauablaufgründen und aufgrund finanzieller Vorteile) ausgeführt werden 
soll. 
 
Der anteilige oder auch gesamte Betrieb der Tiefgarage durch den Bieter wurde im Dialog 
verworfen, da die Bewirtschaftungsinteressen erheblich divergierten und die Rentabilität der 
Tiefgarage aus Sicht der Investoren nicht hirneichend im Einklang mit den städtischen 
Nutzungs- und Qualitätsinteressen gesehen werden kann. Vielmehr wurde die Option 
favorisiert, die gesamte Tiefgarage im Eigentum der Stadt zu belassen. Der eigenständige 
Betrieb sowie die partiell notwendige daseinsvorsorgliche Ausgestaltung der Mietpreise unter 
Einbeziehung des örtlichen Gewerbes können nur durch die Stadt selbst gesichert werden.  
 
Der Magistrat wird den Bauauftrag für die Freianlagen erst nach der Entscheidung des Landes 
Hessen über die Teilhabe an Förderprogrammen vergeben, um die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme öffentlicher Fördergelder nicht zu gefährden. Maßnahmenbedingte Kosten 
mit einem Fördervolumen in Höhe von rd. 2,0 MEUR im Rahmen des anstehenden Projekts 
sind hier angemeldet, eine Förderzusage wurde bereits in Aussicht gestellt. 
 
Parallel zum Vergabeverfahren erfolgte folglich die Fortschreibung der Planungen und 
Einreichung des Bauantrages sowie der wasserrechtliche Antrag zur Gewässerumgestaltung. 
Weiterhin wurden mit Hessen Mobil die vorgesehenen Maßnahmen an der Hauptstraße 
abgestimmt. Die genehmigungsrechtlichen Belange wurden mit den relevanten Fachbehörden 
frühzeitig abgestimmt und die Baugenehmigung zwischenzeitlich erteilt. 
 
Nach Abschluss der Dialogphase verblieben im Wettbewerb die gemeinsame Vergabe des 
Bauauftrages für die Herstellung der gesamten Tiefgarage, des Stadthauses, des Stadtplatzes 
und der Außenanlagen als Generalunternehmer (Los 1) sowie der Verkauf des Grundstückes 
von ca. 4.700 qm zur Bebauung durch den Bieter mit einem Vollversorgermarkt unter 
Berücksichtigung planerischer Vorgaben (Los 2). 
 
Im Weiteren wurde der Verkauf des Grundstückes des aktuellen Bürgerhauses zur Errichtung 
einer Wohnbebauung mit gewerblichen Anteilen in die Angebotsaufforderung überführt (Los 3). 
 
 
Vergabe und Resümee 
 
Die Stadt Bruchköbel übernimmt mit ihrer Planung Verantwortung für die Zukunft ihrer 
Innenstadt. Die Planung trägt neben den Wünschen der Bürgerinnen und Bürgern auch 
Erkenntnissen für die zukünftige Belebung von Stadtzentren Rechnung. Etwa, dass 
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Stadtzentren künftig nicht mehr allein durch den Handel attraktive Magnete für Besucher 
darstellen. Ein belebtes Stadtzentrum wird hingegen zukünftig durch einen erforderlichen Mix 
aus attraktivem Raum im Freien, aus Räumen für soziales Miteinander, vielfältigen Plätzen für 
Kultur, Gastronomie, Verwaltungsservices, Ärzten, Einkaufen und durch Wohnen und Büros 
gesichert.  
 
Die vorgelegte Planung trägt dem vielfältigen Angebot für Wohnen, kulturelle und soziale 
Aktivitäten, für Aufenthaltsqualität im Freien, das Erlebbarmachen des Krebsbachs, grüne 
Flächen und für einen attraktiven, neuen Nahversorgungsmarkt im Zentrum sowie – als dafür 
notwendige Voraussetzung – durch rd. 230 unterirdische Parkplätze Rechnung.  
Ein zentraler Stadtplatz, der täglich benutzbar ist, schließt sich an. Gewerbeansiedelungen, 
etwa für Ärzte, Gastronomie und fehlende Einzelhandelsansiedelungen werden ermöglicht. 
Dies bestätigte auch das 2016 in Auftrag gegeben Einzelhandelskonzept.  
 
Aus dem Verkehrsgutachten ergaben sich zudem die Möglichkeiten und Ziele, den Inneren 
Ring zu entlasten und den notwendigen Parkraum in der Tiefgarage über eine neue Zufahrt 
von der Hauptstraße andienen zu können. Städtebaulich können so auch neue Sichtachsen 
geschaffen und eine neue Wegbeziehung jenseits der Hauptstraße ermöglicht werden.  
 
Die Stadt Bruchköbel hat hierfür in einem siebenjährigen Prozess gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern hervorragende Voraussetzungen für ein Stadtzentrum mit Zukunft 
geschaffen. Die gemeinsam erarbeiteten Erkenntnisse und Anforderungen wurden in 
städtebauliche Varianten gefasst. Die im Lenkungsprozess erarbeiteten Ziele werden mit 
Umsetzung der Planung bestmöglich realisiert. 
 
Mit Datum vom 14.05.2019 wurden die Bieter zur Abgabe eines gemeinsamen Angebotes für 
Los 1 u. 2 und eines Angebotes für Los 3 aufgefordert. Alle am Dialog beteiligten Bieter haben 
daraufhin fristgerecht ihre Angebote eingereicht. 
 
Kriterien der Auswahl waren: 
1. wirtschaftlichstes Angebot – 80 % 
2. städtebauliche und funktionale Aspekte – 20 % 
 
Die Angebote wurden am 04.06.2019 eingereicht und im Folgenden für die Beschlussfassung 
nach den vorgenannten Kriterien bewertet. Der obsiegende Bieter ist hinreichend für die 
Bauaufgabe qualifiziert und hat unter Berücksichtigung der bekannt gemachten 
Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
 
Der gesamte Prozess des Wettbewerblichen Dialoges wurde unter Einbindung eines hierfür 
einberufenen Beirats aus Vertretern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates 
innerhalb von 8 Sitzungen begleitet. Das Vorgehen ermöglicht nunmehr, abweichend zu sonst 
üblichen Vergabeverfahren im Wettbewerblichen Dialog, einen kurzfristigen Baubeginn nach 
Zuschlagserteilung. 
 
Der Baubeginn des Vorhabens (Baugrube und Verbau) beträgt vertraglich 90 Tage nach 
Auftragserteilung. Das Gesamtbauvorhaben, bestehend aus der Gesamttiefgarage, des 
Stadthauses, des Stadtplatzes und der Außenanlagen sowie des Vollversorgermarktes soll 
innerhalb von 30 Monaten fertiggestellt werden. Der Baubeginn für Los 3 kann nach 
funktionsfähiger Fertigstellung des Stadthauses und Tiefgarage erfolgen. 
 
Finanzierungsübersicht: 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 108-2019_Anlage_1 
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Vergabevorschlag 

Projekt: 	 Stadt Bruchköbel - Neue Mitte 

Vergabe von Bauleistungen und Verkauf von Grundstücken 

1. Allgemeine Angaben 

1.1. Vergabestelle/Auftraggeber 


Name: Magistrat der Stadt Bruchköbel 


vertreten durch den Bürgermeister 


Straße: Innerer Ring 1 


Postleitzahl, Ort: 63486 Bruchköbel 


Vergabestelle: Bauamt 


1.2. 	 Lose 

Losweise Vergabe: ja 

Angebote sind möglich für alle Lose. Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, 

Aufträge unter Zusammenfassung von Losen zu vergeben . 

Los 1: Stadthaus mit Tiefgarage (Bauteil 1) und Stadtplatz 

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten 

Los 2: Tiefgarage (Bauteil 2) (und Vollversarger) 


Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten 


Grundstücksverkauf 


Los 3: Wohn- bzw. Mischbebauung 


Grundstücksverkauf 


1.3. Vergabeart 


Gesamtauftragswert: Oberhalb des Schwellen werts 


Vergabeart: Wettbewerblicher Dialog 


Verga beverord nung: VOB/A EU 


1.4. Sonstiges 


Projektsteuerung : Terramag GmbH, Westbahnhofstrasse 36, 63450 Hanau 


Vergaberechtliche Begleitung: Rechtsanwälte Grothmann Klemm Kullack Fuchs 


Gesellschaften mbB 


Gremien Lenkungsgruppe 


WEDI - Beirat 


Nebenangebote: zugelassen 


2. Vorverfahren - Teilnahmewettbewerb 

2.1. Vergabetermine 

16.06.2018 Bekanntmachung in der HAD unter Referenz-Nr. 6335/106 veröffentlicht 
18.07.2018 Abgabe der Teilnahmeanträge 
23.08.2018 Auswahl der Teilnehmer 
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2.2 Eignungskriterien 


- Konzepte 


- finanzielle Leistungsf~higkeit 


- Referenzen 


2.3 Bewerber 


Los 1: 3 Bewerber 


Los 2: 4 Bewerber 


Los 3: 4 Bewerber 


3. 	 Dialogphase 

3.2. Dialogablauf 

• 
27.09.2018 Dialogphase: Präsentationstermine der Dialogpartner 
22.10.2018 Aufforderung der Teilnehmer zur Abgabe von Konzepten an Hand definierter Vorgaben 
13.11.2018 Abgabe umsetzungsf~higer Konzepte 
22.11.2018 Auswahl der Konzepte 
29.11.2018 Dialogfortführung mit den Bietern 
13.12.2018 Aufforderung zur Abgabe 1. Indikatives Angebot 
29.01 .2019 Abgabe 1. Indikatives Angebot 
07.02.2019 Aufkl~rungs- und Dialoggespräche mit Bietern 

3.1. Dialogteilnehmer 
, 

Los 1: 2 Dialogpartner 


Los 2: 2 Dialogpartner 


Los 3: 3 Dialogpartner 

• 

4. 	 Angebotsphase 

4.1 	 Terminplan 


14.05.2019 Aufforderung zur Angebotsabgabe 


04 .06.2019 Abgabe der Angebote 


4.1 	Bieter 


Los 1: 2 Bieter 


Los 2: 2 Bieter 


Los 3: 2 Bieter 


4.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Los 1: Gesamtbauauftrag des Stadthauses und der Tiefgarage auf dem Grundstück 

der Stadt und durch Unterbaurecht auf dem Grundstück des Käufers 
Los 2: Verkauf des Teil-Grundstückes zur Bebauung mit einem Vollversorgermarkt 
Los 3: Verkauf des weiteren Grundstücks zur Wohn- und Gewerbebebauung 

4.3 Zuschlagskriterien 


Kriterien der Auswahl sind: 


1. wirtschaftlichstes Angebot 	 80 % 

2. städtebauliche und funktionale Aspekte 	 20 % 
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4.4 Beurteilung des Angebotspreises 


Alle Angebote enthalten angemessene Preise und kommen in die engere Wahl 


4.5 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes 


Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt 


Hauptangebot 


Dieses Angebot ist das wirtschaftlichste. 


Städtebauliche Kriterien : umgesetzt 


5. Verhandlungsphase 

Die Verhandlung und Vertragsgestaltung mit dem Bieter des wirtschaftlichsten Angebotes wird 
aufgenommen. 

6. Vergabevorschlag 

6.1 Los 1 und Los 2 

Die Zuschlagserteilung für den Bauauftrag sowie für den Verkauf des Grundstückes zur 

Errichtung eines Vollversorgermarktes erfolgt an den Bieter 

Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt 


Schleussnerstraße 100 


63263 Neu-Isenburg 


Der Bieter ist geeignet und hat unter Berücksichtigung der bekannt gemachten 


Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 


Stadthaus 16.957.500,00 € incl. MwSt. 


Freian lagen 2.775 080,00 € incl. MwSt. 


Baukosten Tiefgarage 9.800.000,00 € Netto (gewerbI.Nutz.) 


Baukostenzuschuss pauschal 80 Stellp/30 J. - 1500.000,00 € Netto 


Verkauf Grundstück Los 2 - 1.200.000,00 € Netto 


26.832.580,00 € Gesamt 

6.2. Los 3 


Die Zuschlagserteilung für den Verkauf des Grundstücks zur Wohn- und Geschäftsbebauung 


erfolgt nach weitergehender Prüfung der städtebaulichen Parameter 


Frankfurt den 07.06.201 

. Kulfack 

Rechtsanwältin 
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Anlage 2 

Kostenübersicht Neue Stadtmitte Bruchköbel Stand 06.06.2019

mit günstigstem Bieter aus dem WeDi

Angeb. Schoofs 4.06.2019 Angeb. Schoofs 4.06.2019 Berechnung Saldo

Netto Brutto

Stadthaus 14.250.000,00 €                    16.957.500,00 €                   16.957.500,00 €       Brutto

Freianlagen 2.332.000,00 €                      2.775.080,00 €                     2.775.080,00 €         Brutto

Baukosten TG 9.800.000,00 €                      11.662.000,00 €                   9.800.000,00 €         Netto (gewerbl.Nutzung)

Baukostenzuschuss Tiefgarage pausch. 1.500.000,00 €-                      1.500.000,00 €-         Netto

Verkauf Grundstück Los 2 1.200.000,00 €-                      1.200.000,00 €-         Netto

26.832.580,00 €       Gesamt

weitere Planungsleistungen bis Übernahme Generalunternehmer 500.000,00 €             

Restleistungen Abbruch/Rückbau 390.000,00 €             

Entsorgung Aushub 783.000,00 €             

Nebenkosten 500.000,00 €             

Qualitätskontrolle 2019 50.000,00 €               

Behelfsparkplatz 75.000,00 €               

Projektsteuerung 2019 100.000,00 €             

Kommunikation 2019 160.000,00 €             

Rechtsberatung 2019 70.000,00 €               

gesamt 2019 2.628.000,00 €         

Projektsteuerung 2020 100.000,00 €             

Kommunikation 2020 160.000,00 €             

Rechtsberatung 2020 20.000,00 €               

Qualitätskontrolle 2020 100.000,00 €             

gesamt 2020 380.000,00 €             

Projektsteuerung 2021 100.000,00 €             

Kommunikation 2021 160.000,00 €             

Rechtsberatung 2021 20.000,00 €               

Qualitätskontrolle 2021 100.000,00 €             

Straßenbau Innerer Ring/Hauptstraße/Brücke 2.425.000,00 €         

gesamt 2021 2.805.000,00 €         

Mobiliar und Ausstattung 500.000,00 €             

E- Ladesäulen 60.000,00 €               

Beleuchtung Außenanlagen 100.000,00 €             

Ausstattung (Gastro, Säle) 500.000,00 €             

gesamt 2022 1.160.000,00 €         

Gesamt weitere Kosten 6.973.000,00 €         

26.832.580,00 €         Saldo Angebot

6.973.000,00 €            weitere Kosten

-2.500.000,00 € Grundstücksverkauf Los 3

-2.000.000,00 € veranschlagte Fördermittel

29.305.580,00 €         

27.738.504,00 €         Ansatz Haushalt 29.305.580,00 €       Bedarf

4.134.196,77 €            bereits verausg. 23.604.307,23 €-       noch verfügbar

23.604.307,23 €         verfügbare Mittel 31.05.2019 5.701.272,77 €         Differenz
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Finanzverwaltung 
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Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-105/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 19.06.2019 9 

Stadtverordnetenversammlung   

 
Titel: 
 
Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2014 und Entlastung des 
Magistrats 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß den §§ 51, 113, 114 HGO wird dem vom Amt für Prüfung und Revision des Main-
Kinzig-Kreises geprüften Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2014 
beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt. 
 
Begründung: 
 
Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises hat gemäß § 128 HGO in 
Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung und der 
Gemeindekassenverordnung die Jahresrechnung der Stadt Bruchköbel für das Jahr 2014 
geprüft. 
 
Es wird bestätigt, dass die Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des beschlossenen 
Haushaltsplanes ordnungsgemäß in der Jahresrechnung nachgewiesen ist. Die Prüfung hat zu 
keinerlei wesentlichen Feststellungen geführt. 
 
Soweit sich aus der Prüfung Feststellungen, Beanstandungen, Hinweise und Vorschläge 
ergeben haben, sind diese im Schlussbericht enthalten. 
 
Es wird gebeten, dem Magistrat für die Jahresrechnung 2014 Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Schlussbericht 2014 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 



                                                                               -Amt für Prüfung und Revision- 

 
 
Schlussbericht über die Prüfung des 

Jahresabschlusses der Stadt Bruchköbel 
 
Haushaltsjahr 2014 
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1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze 

 

1.1. Rechtliche Grundlagen 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Amt für Prüfung und Revision des 

Main-Kinzig-Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 der HGO in 

Verbindung mit § 131 Abs. 1 HGO. Ziel der Prüfung war, nach § 128 HGO festzustellen, ob 

der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Stadt Bruchköbel darstellt. 

 

1.2. Prüfungsgegenstand 

 

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2014 der Stadt Bruchköbel, bestehend 

aus 

 

 der Vermögensrechnung (Bilanz), 

 der Ergebnisrechnung, 

 der Finanzrechnung, 

 den Anlagen zum Jahresabschluss, 

 dem Rechenschaftsbericht. 

 

1.3. Prüfungsgrundsätze 

 

Nach § 130 Abs. 1 HGO ist das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen 

unabhängig. Der Magistrat kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art und 

Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorlage des Schlussberichts unterstützt un-

ser Amt die Stadtverordnetenversammlung bei der Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss und die Entlastung des Magistrats. Die den Organen übertragene Ver-

antwortung für die Aufsicht der Verwaltung bleibt hiervon unberührt. 

 

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände und außerhalb der Rechnungs-

legung begangener Ordnungswidrigkeiten ist nicht Aufgabe unseres Amtes, da die Ab-

schlussprüfung ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet ist. 

 

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die korrekte Rechnungslegung sowie 

für eine ordnungsgemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss 

wird durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt. 
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2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen 

 

2.1. Prüfungsumfang 

 

Die Prüfung erstreckte sich nach § 128 Abs. 1 HGO auf die Feststellung, ob 

 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 

 die Berichte nach § 112 Abs. 1 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 

Stadt vermitteln. 

 

Soweit sich aus der Prüfung Beratungsbedarf für künftige Verfahrensweisen ergeben hat, 

haben wir der Verwaltung entsprechende Hinweise gegeben. 

 

2.2. Auskünfte 

 

Auskünfte erteilten uns: 

 

 Herr Opalla, Leiter der Finanzverwaltung, 

 Herr Brede, Kassenverwalter, 

 Frau Adelmann, Anlagenbuchhaltung, 

 Herr Entzel, Leiter des Bauamtes. 

 

2.3. Vollständigkeitserklärung 

 

Mit Schreiben vom 12.03.2019 legte Herr Bürgermeister Maibach eine Vollständigkeitserklä-

rung vor, nach der alle bekannten und für den Jahresabschluss relevanten Sachverhalte 

berücksichtigt wurden. 

 

2.4. Prüfungszeit 

 

Die Prüfung führten wir – mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 15.10.2018 bis 

30.01.2019 in den Räumen der Stadtverwaltung durch. 

 

 

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

 

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 

Stadt. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die 

Haushaltsführung verbindlich. 

 

Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung nach § 97 Abs. 1 HGO am 16.10.2013 

festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 
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nach § 97 Abs. 2 HGO erforderliche Bekanntmachung ist am 09.11.2013 und die Auslegung 

des Entwurfs der Haushaltssatzung ist in der Zeit vom 11.11. bis 19.11.2013 erfolgt. 

 

Die Aufsichtsbehörde hat die von der Stadtverordnetenversammlung am 18.02.2014 (und 

somit nach § 97 Abs. 4 HGO verspätet) beschlossene Haushaltssatzung am 04.06.2014 ge-

nehmigt. 

 

Die nach § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

ist am 14.06.2014 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde den Vorschriften entsprechend in 

der Zeit vom 23.06. bis 01.07.2014 öffentlich ausgelegt. 

 

3.1. Festsetzungen der Haushaltssatzung 

 

Erträge 33.876.699,00 € 32.100.037,00 €

Aufwendungen 37.516.143,00 € 37.930.639,00 €

Überschuss/Fehlbedarf (-) -3.639.444,00 € -5.830.602,00 €

 - lfd. Verwaltungstätigkeit -3.167.805,00 € -5.134.711,00 €

 - Investitionstätigkeit -1.715.700,00 € -778.235,00 €

 - Finanzierungstätigkeit 87.958,00 € -759.765,00 €

Finanzmittelbestand/-fehlbedarf (-) -4.795.547,00 € -6.672.711,00 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen
3.093.465,00 € 1.343.435,00 €

Verpflichtungsermächtigungen 1.810.000,00 € 0,00 €

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000,00 € 27.000.000,00 €

 - Grundsteuer A 338% 310% 28,0% Punkte

 - Grundsteuer B 350% 320% 30,0% Punkte

 - Gewerbesteuer 390% 365% 25,0% Punkte

Summe der Personalstellen 245,000 248,000

Finanzmittelfluss aus

1.966.906,00 €

-937.465,00 €

847.723,00 €

-3,000

Stellenplan

1.750.030,00 €

1.810.000,00 €

3.000.000,00 €

2014 2013 Veränderung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

1.776.662,00 €

-414.496,00 €

2.191.158,00 €

1.877.164,00 €

Steuerhebesätze
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3.2. Deckungsvermerke 

 

Die Stadt Bruchköbel hat dem Haushaltsplan Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets voran-

gestellt. Danach sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen 

nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Personal- und Versorgungs-

aufwendungen sowie Abschreibungen u. a. sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in 

einem Budget ausgenommen. 

 

3.3. Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen 

 

Die Kreditermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen: 

 

Kreditmarkt 1.343.435 € 3.093.465 € 4.436.900 € 2.144.860 €

Verbliebene 

Ermächtigung aus 

dem Vj.

Ermächtigung 

Berichtsjahr

Ermächtigung 

Gesamt

Davon 

beansprucht

 
 

3.4. Teilhaushalte 

 

Im Berichtsjahr wurden folgende Teilhaushalte nach Produkten gebildet: 

 

 Verwaltung der Dezernate 

 Betreuung städtischer Gremien 

 Zentrale Servicedienste 

 Personalangelegenheiten 

 Personalförderung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Finanzmanagement 

 Durchführung von Kassenangelegenhei-

ten 

 Steuerungsunterstützung 

 Facility Management 

 Personalvertretung 

 Frauenförderung innerhalb der Stadt-

verwaltung 

 Frauenförderung nach § 4b HGO 

 Bereitstellung von EDV 

 Ehrenamtsbeauftragter 

 Organisation von Wahlen 

 Standesamtliche Beurkundungen 

 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 

 Maßnahmen der Ordnungspolizeibehör-

de 

 Betreuung der straßenverkehrsrechtli-

chen Angelegenheiten 

 Rechtsangelegenheiten 

 Meldewesen 

 Vermögenserwerb Stadtbrandinspektor 

 Brandschutz, Katastrophenschutz 

 Organisation von Theaterveranstaltun-

gen 

 Stadtbibliothek 

 Pflege von Städtepartnerschaften 

 Kulturförderung, Heimatpflege 

 Förderung von Kirchengemeinden und 

sonstigen Religionsgemeinschaften 

 Soziale Einrichtung für Senioren 

 Beratungseinrichtungen 

 Sonstige soziale Angelegenheiten 

 Wohnraumversorgung 

 Betreuung der Kindertagesstätten 

 Kindertagesstätte/Hort Südwind 

 Kindertagesstätte Wirbelwind 

 Kindertagesstätte Hasenburg 

 Kindertagesstätte Sonnenwiese 

 Kindertagesstätte Sternenland 

 Kindertagesstätte Krebsbachstrolche 

 Kindertagesstätte Zauberweide 

 Kindertagesstätte Spatzennest 

 Maßnahmen der Kinder- und Jugendför-

derung 

 Seniorenangebote 

 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen 

 Sportförderung 

 Betrieb von Sportstätten 

 Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigen-

betrieb) 

 Räumliche Stadtplanung 

 Tageseinrichtung für Kinder 

 Tageseinrichtung für Jugendliche 

 soziale Einrichtung für Wohnungslose 

 Bauverwaltung 

 Bauhof und Fuhrpark 

 Planung, Bau und Unterhaltung von Ge-

bäuden 

 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Am Kuhweg“ 
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 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Am Bruchköbeler Weg“ 

 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Kleines Feld“ 

 Unterstützung der Energieversorgung 

 Unterstützung der Gasversorgung 

 Sicherung der Wasserversorgung 

 Abfallwirtschaft 

 Kanalisation 

 Bewirtschaftung von öffentlichen Ver-

kehrsflächen 

 Betrieb der Straßenbeleuchtung 

 Durchführung der Straßenreinigung 

 Förderung des ÖPNV 

 Betrieb und Unterhaltung von öffentli-

chen Grünflächen 

 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 

 Friedhofs- und Bestattungswesen 

 Förderung der Waldbewirtschaftung und 

Landwirtschaft 

 Umweltschutzmaßnahmen 

 Wirtschaftsförderung und Marketing 

 Allgemeine Einrichtungen der Stadt 

 Bürgerhaus Bruchköbel 

 Bürgerhaus Oberissigheim 

 Ratskeller 

 Mehrzweckhalle Roßdorf 

 Gemeinschaftshaus Butterstadt 

 Mehrzweckhalle Niederissigheim 

 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen 

 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

 Abwicklung der Vorjahre 

 

Die im Berichtsjahr gebildeten Produkte waren folgenden Produktbereichen zugeordnet: 

 

 Innere Verwaltung 

 Sicherheit und Ordnung 

 Kultur und Wissenschaft 

 Soziale Leistungen 

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 Sportförderung 

 Räumliche Planung und Entwicklung 

 Bauen und Wohnen 

 Ver- und Entsorgung 

 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV 

 Natur- und Landschaftspflege 

 Umweltschutz 

 Wirtschaft und Tourismus 

 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 

 

3.5. Haushaltssicherungskonzept 

 

Wegen des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes war die Kommune nach § 92 Abs. 4 HGO 

in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-

stellen. Das geforderte Haushaltssicherungskonzept wurde der Aufsichtsbehörde zusammen 

mit der Haushaltssatzung vorgelegt. 

 

Mit Verfügung vom 04.06.2014 hat die Aufsichtsbehörde von der Kommune gefordert, das 

Haushaltssicherungskonzept zu überarbeiten und durch die Stadtverordnetenversammlung 

erneut beschließen zu lassen. 

 

Nach Auskunft der Finanzverwaltung wurde mit der Aufsichtsbehörde vereinbart, dass von 

einem erneuten Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung abgesehen und das 

überarbeitete Haushaltssicherungskonzept im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des 

Folgejahres vorgelegt wird. 

 

3.6. Berichtswesen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 GemHVO mindes-

tens zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte 

sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch in der Lage 

ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschlie-

ßen. 
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Der Bürgermeister hat der Stadtverordnetenversammlung am 22.07.2014 und am 

16.12.2014 die Halbjahresberichte zum Haushalt 2014 vorgetragen. 

 

Wir erachten die Berichtsvorlage im Dezember als zu spät, da die Stadtverordnetenver-

sammlung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage sein dürfte, Maßnahmen mit finanzi-

ellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr zu beschließen und die beabsichtigten 

Wirkungen ebenfalls nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr zur Entfaltung kommen dürften. 

 

Wir regen daher an, die Stadtverordnetenversammlung künftig früher über den Stand des 

Haushaltsvollzugs zu unterrichten. 

 

3.7. Einhaltung des Haushaltes 

 

3.7.1. Planabweichungen über 250,0 T€ im Ergebnishaushalt 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz1 Ergebnis
Vergleich 

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
6.313.554,67 € 5.860.220,41 € 453.334,26 € -

Kostenersatzleistungen und                                         

-erstattungen
888.015,12 € 345.148,20 € 542.866,92 € -

Steuern und ähnliche Erträge 

einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen

17.094.016,45 € 18.230.376,39 € -1.136.359,94 € +

Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für lfd. Zwecke und 

allgemeine Umlagen

5.434.766,00 € 5.981.688,58 € -546.922,58 € +

Außerordentliche Erträge 520.513,67 € 51.619,59 € 468.894,08 € -

Personalaufwendungen 10.758.727,05 € 10.235.624,17 € 523.102,88 € +

Versorgungsaufwendungen 472.724,80 € 1.049.305,76 € -576.580,96 € -

Abschreibungen 2.250.600,55 € 2.633.881,38 € -383.280,83 € -

Aufwendungen für Zuweisungen 

und Zuschüsse sowie besondere 

Finanzausgaben

2.295.438,60 € 2.027.963,78 € 267.474,82 € +

Steueraufwendungen einschließl.  

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

12.910.424,76 € 13.636.898,85 € -726.474,09 € -

 - Erträge

 - Aufwendungen

 

                                           
1 Der fortgeschriebene Haushaltsansatz ergibt sich aus dem Ansatz lt. Haushaltsplan/ Nachtrags-

haushaltsplan zuzüglich Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. 
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3.7.2. Planabweichungen über 250,0 T€ in den Teilergebnishaushalten 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Bauen und Wohnen 601.992,00 € 210.719,80 € 391.272,20 € -

Allgemeine Finanzwirtschaft 22.891.184,96 € 24.164.236,50 € -1.273.051,54 € +

Innere Verwaltung 3.948.578,28 € 4.211.639,56 € -263.061,28 € -

Ver- und Entsorgung 3.754.738,69 € 4.199.240,20 € -444.501,51 € -

Allgemeine Finanzwirtschaft 14.036.051,90 € 14.859.747,43 € -823.695,53 € -

 - Erträge

 - Aufwendungen

 
 

3.7.3. Planabweichungen über 250,0 T€ im Finanzhaushalt 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Einzahlungen aus Abgängen von 

Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des 

immateriellen Anlagevermögens

500.000,00 € 1.002,82 € 498.997,18 € -

Einzahlungen aus der Aufnahme 

von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und 

Begebung von Anleihen

3.093.465,00 € 2.144.860,37 € 948.604,63 € -

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 
3.058.054,40 € 1.204.294,00 € 1.853.760,40 € +

Auszahlungen für Investitionen in 

das sonstige 

Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen

762.432,91 € 173.204,09 € 589.228,82 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen

 
 

3.7.4. Planabweichungen über 100,0 T€ in den Teilfinanzhaushalten 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Bauen und Wohnen 500.000,00 € 17.517,82 € 482.482,18 € -

Natur- und Landschaftspflege 60.000,00 € 203.400,00 € -143.400,00 € +

Allgemeine Finanzwirtschaft 244.700,00 € 136.442,25 € 108.257,75 € -

Sicherheit und Ordnung 315.334,73 € 92.470,15 € 222.864,58 € +

Bauen und Wohnen 1.279.226,20 € 140.076,30 € 1.139.149,90 € +

Ver- und Entsorgung 406.414,01 € 120.523,64 € 285.890,37 € +

Natur- und Landschaftspflege 157.274,51 € 10.822,80 € 146.451,71 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen
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3.7.5. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen  

 

Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Auf-

wendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar 

sind und die Deckung gewährleistet ist. 

 

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit 

die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und 

Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustim-

mung der Stadtverordnetenversammlung; im Übrigen ist der Stadtverordnetenversammlung 

davon alsbald Kenntnis zu geben. 

 

Unvorhergesehen bedeutet, dass niemand, der an dem Aufstellungsverfahren des Haus-

haltsplanes in irgendeiner Weise beteiligt war und auf die Bildung der Haushaltsansätze Ein-

fluss nehmen konnte, dem Grunde und der Höhe nach vorhersehen konnte oder bei der An-

wendung der notwendigen Sorgfalt hätte vorhersehen müssen, dass beim Haushaltsvollzug 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstehen werden, für die kein oder kein ausreichender 

Haushaltsansatz gebildet ist2. 

 

Bei dem Kriterium der Unabweisbarkeit ist einerseits auf die sachliche Notwendigkeit und 

andererseits auf die zeitliche Unaufschiebbarkeit abzustellen. 

 

Die sachliche Notwendigkeit ist dann gegeben, wenn aus rechtlichen Gründen, also insbe-

sondere auf Grund von Gesetzen oder bestehenden Verträgen, eine Verpflichtung zum Han-

deln, hier speziell der Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen, besteht. Dies gilt ins-

besondere für den Betrieb und die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen, zu deren Vorhalten 

die Stadt verpflichtet ist, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

und für die Verkehrssicherungspflicht. 

 

Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ist dann gegeben, wenn mit der Leistung der Aufwendun-

gen und Auszahlungen nicht abgewartet werden kann, bis die hierzu notwendigen haus-

haltsrechtlichen Ermächtigungen durch eine Nachtragssatzung für das laufende Haushalts-

jahr oder die Haushaltssatzung für das folgende Jahr bereitgestellt sind. 

 

Die Frage, ob die Leistung unabweisbar ist, muss im Zweifelsfall auch aus dem Grundsatz 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 92 Abs. 2 HGO) heraus beantwortet werden. Die 

Leistung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist folglich auch dann unabweisbar, wenn 

ein Aufschub unwirtschaftlich wäre3. 

 

In den Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets ist festgelegt, dass überplanmäßige und au-

ßerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50,0 T€ der vor-

herigen Zustimmung des Magistrats und darüber hinausgehende Beträge der vorherigen 

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen. 

 

Für das Berichtsjahr wurden von den zuständigen Gremien im Ergebnishaushalt insgesamt 

drei außerplanmäßige Aufwendungen sowie im Finanzhaushalt insgesamt fünf außerplan-

mäßige Auszahlungen und eine überplanmäßige Auszahlung beschlossen. 

                                           
2 aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 532 
3 aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 533 
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Im Rahmen der Prüfung haben wir Folgendes festgestellt: 

 

1. Planungs- und Projektleitungskosten zur Innenstadtentwicklung 

 

Durch Beschlüsse des Magistrats vom 05.11.2014 und der Stadtverordnetenversammlung 

vom 18.11.2014 wurden außerplanmäßige Aufwendungen von 20,0 T€ für Planungs- und 

Projektleitungskosten zur Innenstadtentwicklung beschlossen. Auf Anfrage wurde uns mit-

geteilt, dass die Stadtverordnetenversammlung im September 2014 die erhebliche Bedeu-

tung für die Entwicklung des Areals in der Innenstadt und dem Einleiten der dazu erforderli-

chen Verfahrensschritte sah und die Verwaltung hierzu die Mittel bereitstellen musste. 

 

Zunächst sehen wir das Vorliegen des Kriteriums der Unvorhersehbarkeit als nicht gegeben 

an. Die Stadtverordnetenversammlung war an der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 be-

teiligt und es dürfte zu diesem Zeitpunkt auch bereits bekannt gewesen sein, dass man die 

Innenstadtentwicklung vorantreiben wollte, somit hätten bereits entsprechende Mittel hier-

für eingestellt werden können. 

 

Darüber hinaus sehen wir das Kriterium der Unabweisbarkeit ebenfalls als nicht vorliegend 

an. Eine sachliche Notwendigkeit können wir nicht erkennen, da keine rechtlichen Gründe 

für die Leistung der Aufwendungen, insbesondere auf Grund von Gesetzen oder bestehen-

den Verträgen, bestehen. Auch eine zeitliche Unaufschiebbarkeit können wir nicht als gege-

ben ansehen, da mit der Leistung der Aufwendungen durchaus bis ins Folgejahr hätte ge-

wartet hätte werden können. 

 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die außerplanmäßigen Aufwendungen nicht 

hätten genehmigt werden dürfen, da nicht alle Kriterien des § 100 HGO erfüllt waren. 

 

2. Grundstücksankauf für den Neubau der Kirlebrücke 

 

Mit Magistratsbeschluss vom 30.07.2014 wurden außerplanmäßige Auszahlungen von 

15,0 T€ für den Grunderwerb beschlossen. Nach Auskunft der Verwaltung war der Grund-

stückserwerb unumgänglich, um die Gesamtmaßnahme umsetzen zu können und weitere 

kostenintensive bauliche Maßnahmen zu verhindern. 

 

Das Kriterium der Unvorhersehbarkeit ist unseres Erachtens nicht erfüllt, da bereits abzuse-

hen war, dass das Grundstück zur Umsetzung der Maßnahme „Neubau Kirlebrücke“ erwor-

ben werden muss und dass dementsprechend auch Mittel hierfür bereitzustellen gewesen 

wären. 

 

Daher hätte auch hier keine Genehmigung der außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgen 

dürfen, da nicht alle Kriterien des § 100 HGO erfüllt waren. 

 

3. Hebe- und Dichtkissen für die Feuerwehren der Stadt Bruchköbel 

 

Durch Beschluss des Magistrats vom 02.07.2014 wurde der Leistung einer überplanmäßigen 

Auszahlung für den Kauf eines Satzes Hebe- und Dichtkissen für die Feuerwehren der Stadt 

Bruchköbel zugestimmt. In der Begründung der Beschlussvorlage ist ausgeführt, dass die 

Ersatzbeschaffung der Hebe- und Dichtkissen bereits im Haushalt 2014 eingeplant war und 

es zwischenzeitlich zum Totalausfall eines anderen Einsatzmittels (defekter Lüfter) kam, 

dessen Ersatzbeschaffung bereits erfolgte. 
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Da die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für die Ersatzbeschaffung der Hebe- und 

Dichtkissen vorgesehen/vorgemerkt waren, hätte unserer Auffassung nach bereits vor der 

Beschaffung des defekten Lüfters die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Aus-

zahlung erfolgen müssen. Hierfür hätten dann auch die Kriterien des § 100 HGO (Unvorher-

sehbarkeit, Unabweisbarkeit und gewährleistete Deckung) vorgelegen. 

 

Die im Nachhinein beschlossene überplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung der Hebe- 

und Dichtkissen erfüllt zumindest das Kriterium der Unvorhersehbarkeit nicht, so dass hier-

für mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 100 HGO auch keine Genehmigung hätte 

erfolgen dürfen. 

 

Gemäß § 100 Abs. 1 HGO in Verbindung mit Ziffer 7 der Hinweise hierzu müssen die Haus-

haltsansatzüberschreitungen, die von der Stadtverordnetenversammlung nicht selbst bewil-

ligt worden sind, ihr spätestens bis zum Ende des Kalendervierteljahres, das nach dem Tag 

der Bewilligung beginnt, zur Kenntnis gebracht werden. 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung 

lediglich in einem Fall über die vom Magistrat beschlossenen außerplanmäßigen Aufwendun-

gen unterrichtet wurde. In den drei übrigen Fällen ist dies unterblieben. Wir bitten um künf-

tige Beachtung. 

 

3.8. Verfügungsmittel 

 

Nach § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel 

des Vorsitzenden der Gemeindevertretung und entweder des Gemeindevorstandes oder des 

Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden. Die 

Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Nach Ziffer 

3 der Hinweise zu § 13 GemHVO sollten die Verfügungsmittel insgesamt 0,5 vom Tausend 

der ordentlichen Erträge der Gesamtergebnisrechnung des letzten vorliegenden Jahresab-

schlusses nicht übersteigen (Richtwert). 

 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass zwar der Richtwert eingehalten wurde, jedoch ein Verstoß 

gegen das Überschreitungsverbot vorliegt. So wurden die für den Stadtverordnetenvorste-

her eingeplanten Verfügungsmittel von 2.010,00 € um 67,29 € überschritten. 

 

Wir bitten um künftige Beachtung. 

 

 

4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

 

Nach 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten 

nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen. Der Magistrat hat den Jahresabschluss am 

02.03.2016 beschlossen und somit den Jahresabschluss nicht fristgerecht aufgestellt. 

 

Die Eröffnung der Bücher 2014 erfolgte zutreffend mit den Ergebnissen des geprüften Vor-

jahresabschlusses. Die Ergebnis- und Finanzrechnung entsprechen den Mustern 15 und 16 

der GemHVO. Die Vermögensrechnung entspricht dem Muster 20 der GemHVO. 
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5. Vermögensrechnung (Bilanz)4 

 

Die Vermögensrechnung schließt zum Bilanzstichtag mit einer Bilanzsumme von 

84.803,8 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um 483,3 T€ 

erhöht. 

 

5.1. Aktiva 

 

5.1.1. Bilanzveränderungen 

 

- Übersicht 

 

79.694,5 T€

3.182,9 T€ 121,6 T€ 1.804,7 T€

80.331,3 T€

3.832,9 T€
156,3 T€ 0,0 T€

Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzung Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag

31.12.14 31.12.13
 

Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva 

 

5.1.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 

2. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

4. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 

5. Flüssige Mittel 

6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die flüssigen Mittel haben wir mit der Finanz-

rechnung und den Kontoauszügen der Kreditinstitute verprobt. Die Prüfung ergab keine Be-

anstandungen. 

                                           
4 siehe auch Berichtsanlage 1 
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- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Die Bestandsminderung im Vergleich zum Vorjahr um 406,9 T€ resultiert aus planmäßigen 

Abschreibungen. 

 

Zu 2. 

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Bestandsmehrung von 1.903,9 T€ festzustellen. Diese setzt 

sich im Wesentlichen aus der Umbuchung aus den Anlagen im Bau für die Erneuerung und 

den Umbau der Bahnhofstraße (1.147,5 T€), die fertiggestellte Kanalisation (609,0 T€), die 

P+R Anlage am Bahnhof und den Bahnhofvorplatz (523,4 T€), der Stützwand Bahnhofstraße 

(512,8 T€) sowie den Zugängen Kanalhaltung und Hausabschlüsse (310,0 T€) und den Ho-

lunderweg (187,0 T€) zusammen. Demgegenüber stehen planmäßigen Abschreibungen von 

1.487,6 T€. 

 

Zu 3. 

Die Bestandsminderung um 1.530,4 T€ im Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anla-

gen im Bau gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus Umgliederungen in die 

Bilanzposition Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (siehe hierzu auch 

die Ausführungen zu Ziffer 2.) von 2.896,8 T€. Dem gegenüber stehen Zugänge für die 

„P+R Anlage Bahnhof“ (476,3 T€), die Erneuerung „Höhenstraße“ (332,2 T€), den Straßen-

bau „Am Hasenpfad“ (179,5 T€) sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberissig-

heim (116,3 T€). 

 

Zu 4. 

Die Bestandsminderung um 438,7 T€ gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Steuern und 

steuerähnlichen Abgaben resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Forderungen aus dem 

gemeindlichen Einkommensteueranteil (-416,1 T€) sowie gesunkenen Gewerbesteuerforde-

rungen (-152,3 T€). Dem gegenüber stehen im Wesentlichen gestiegene Forderungen im 

Bereich der Beiträge (53,6 T€) sowie höhere Einzelwertberichtigungen (63,7 T€). 

 

Zu 5. 

Der Bilanzwert der flüssigen Mittel setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Girokonten  ...........................................................................  18.577,07 € 

Bargeld  ....................................................................................  609,77 € 

 

Den flüssigen Mitteln von 19,2 T€ stehen negative Bankbestände (Kassenkredite) von 

25.072,5 T€ auf der Passivseite der Bilanz gegenüber (siehe auch Ausführungen Nr. 8 zu Tz. 

5.2.2.). 

 

Die Guthaben bzw. negativen Bankbestände der Girokonten sind durch Saldenbestätigungen 

dokumentiert. 

 

Zu 6. 

Die ordentlichen und außerordentlichen Jahresfehlbeträge von insgesamt 4.027,4 T€ sowie 

die Fehlbeträge aus Vorjahren von 8.374,2 T€ überstiegen die Nettoposition (10.596,9 T€) 

um 1.804,7 T€. Daher war in dieser Höhe ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

auszuweisen. 
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5.2. Passiva 

 

5.2.1. Bilanzveränderungen 

 

- Übersicht 

 

0,0 T€

20.026,5 T€

11.489,9 T€

52.039,1 T€

1.248,3 T€2.222,7 T€

19.504,2 T€

9.992,4 T€

51.387,3 T€

1.213,9 T€

Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgr.

31.12.14 31.12.13

 

Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva 

 

5.2.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

2. Ordentlicher Jahresfehlbetrag 

3. Außerordentlicher Jahresfehlbetrag 

4. Umgliederung negatives Eigenkapital 

5. Sonderposten für Gebührenausgleich 

6. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

7. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

8. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. – 4. 

Der ordentliche Fehlbetrags aus dem Vorjahr (4.110,4 T€) wurde in die Bilanzposition or-

dentliche Ergebnisse aus Vorjahren umgegliedert. 
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Die Ergebnisrechnung weist einen ordentlichen Jahresfehlbetrag von 3.881,8 T€ und einen 

außerordentlichen Jahresfehlbetrag von 145,7 T€ aus. Auf Grund fehlender Rücklagen war 

ein Ausgleich nicht möglich. 

 

Die ordentlichen und außerordentlichen Jahresfehlbeträge von insgesamt 4.027,4 T€ sowie 

die Fehlbeträge aus Vorjahren von 8.374,2 T€ überstiegen die Nettoposition (10.596,9 T€) 

um 1.804,7 T€. Daher war in dieser Höhe auf der Aktivseite ein nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag auszuweisen (siehe auch Ausführungen Nr. 6 zu Tz. 5.1.2.). 

 

Zu 5.  

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich sind um 579,8 T€ höher als im Vorjahr. Dies 

resultiert aus Erhöhungen der Sonderposten für den Gebührenausgleich Kanal (481,6 T€) 

und Abfallwirtschaft (98,3 T€). 

 

Zu 6.  

Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr von 659,4 T€ resultiert im Wesentlichen aus ge-

stiegenen Pensionsrückstellungen (+620,5 T€) sowie gestiegenen Rückstellungen für Beihil-

feverpflichtungen (+51,4 T€). 

 

Zu 7. 

Im Vorjahresvergleich ist eine Bestandsminderung von 699,6 T€ festzustellen. Diese resul-

tiert im Wesentlichen aus Tilgungsleistungen für Kreditaufnahmen aus Vorjahren. Im Be-

richtsjahr wurde ein neuer Investitionskredit bei der Sparkasse Hanau über 767,1 T€ aufge-

nommen. Weiterhin wurden Umschuldungen von 1.377,8 T€ vorgenommen. 

 

Zu 8. 

Es handelt sich hierbei um die negativen Bankbestände der Girokonten bei der Sparkasse 

Hanau (-15.766,4 T€) sowie der Frankfurter Volksbank (-9.306,2 T€), welche auf die Pas-

sivseite der Bilanz umgegliedert wurden. 

 

 

6. Ergebnisrechnung5  

 

Die Ergebnisrechnung bildet die Ertragslage des laufenden Haushalts ab, indem die Erträge 

den Aufwendungen gegenübergestellt werden. 

 

6.1. Erträge 

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2014 2013 2014 2013

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 1.213,8 T€ 1.196,2 T€ 17,6 T€ 60,00 € 59,03 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.860,2 T€ 5.755,3 T€ 104,9 T€ 289,66 € 284,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen
18.230,4 T€ 17.219,5 T€ 1.010,9 T€ 901,11 € 849,72 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

lfde. Zwecke und allgemeine Umlagen
5.981,7 T€ 5.643,0 T€ 338,7 T€ 295,67 € 278,46 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

                                           
5 siehe auch Berichtsanlage 2 
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- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei-

sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

2. Sonstige ordentliche Erträge 

3.  Außerordentliche Erträge 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. ä. 

handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der in der Vermögensrechnung passivier-

ten Sonderposten.  

 

Die Mindererträge in Höhe von 19,7 T€ gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen 

aus gesunkenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 

(-23,5 T€). 

 

Zu 2. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt 19,9 T€ auf 

775,7 T€ gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei den anderen 

sonstigen betrieblichen Erträgen (+90,2 T€). Dem gegenüber stehen Mindererträgen bei 

den Erträgen aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (-38,7 T€) und den 

Konzessionsabgaben (-37,8 T€). 

 

Zu 3. 

Gegenüber dem Vorjahr sind Mindererträge von 121,0 T€ festzustellen, welche sich größ-

tenteils bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen  

(-122,5 T€) sowie den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  

(-28,9 T€) ergeben. Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den sonstigen außerordentli-

chen Erträgen von 30,4 T€. 
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6.2. Aufwendungen 

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2014 2013 2014 2013

Personalaufwendungen 10.235,6 T€ 9.957,6 T€ 278,0 T€ 505,94 € 491,37 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.611,6 T€ 7.619,7 T€ -8,1 T€ 376,23 € 376,00 €

Abschreibungen 2.633,9 T€ 2.709,4 T€ -75,5 T€ 130,19 € 133,70 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

u.ä.
2.028,0 T€ 2.385,2 T€ -357,2 T€ 100,24 € 117,70 €

Steueraufwendungen einschließl. 

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

13.636,9 T€ 12.824,3 T€ 812,6 T€ 674,06 € 632,83 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.064,9 T€ 1.122,4 T€ -57,5 T€ 52,64 € 55,39 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Abschreibungen 

2. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

3. Außerordentliche Aufwendungen 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind Minderaufwendungen von 75,5 T€ bei den Aufwendungen für 

Abschreibungen festzustellen. Erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen auf Forderungen 

wegen Uneinbringlichkeit (+70,9 T€) sowie Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeein-

richtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (+63,2 T€) stehen 

Minderaufwendungen für Einzelwertberichtigungen (-153,3 T€) und Pauschalwertberichti-

gungen (-40,1 T€) gegenüber. 

 

Zu 2. 

Der Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr von 2,5 T€ resultiert im Wesentlichen aus 

gesunkenen Aufwendungen für sonstige betriebliche Steuern (-4,4 T€). Dem gegenüber 

stehen Mehraufwendungen im Bereich der Grundsteuer (+1,4 T€) sowie der KFZ-Steuer 

(+0,6 T€). 

 

Zu 3. 

Die Mehraufwendungen von 130,5 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen 

aus außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen (-139,3 T€). Dem gegenüber 

steht ein Minderaufwand bei den Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen (+11,0 T€). 
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7. Finanzrechnung6 

 

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Kom-

mune aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätig-

keit sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen. 

 

7.1. Ergebnis 

 

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 423.660,01 € -2.291.685,22 € 2.715.345,23 €

Ergebnis aus Investitionstätigkeit -982.132,69 € -2.030.045,09 € 1.047.912,40 €

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -806.271,79 € -1.568.863,91 € 762.592,12 €

Ergebnis aus haushaltsunwirksamen 

Zahlungsvorgängen
-230.829,08 € -144.609,21 € -86.219,87 €

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des 

Haushaltsjahres
-1.595.573,55 € -6.035.203,43 € 4.439.629,88 €

Zahlungsmittelbestand zu Beginn des 

Haushaltsjahres
-23.457.772,84 € -17.422.569,41 € -6.035.203,43 €

Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres
-25.053.346,39 € -23.457.772,84 € -1.595.573,55 €

2014 2013 Veränderung

 
 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dem Tagesabschluss 

der Stadtkasse überein. 

 

7.2. Prüfung einzelner Positionen 

 

- Übersicht 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1.  
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen 

2.  
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 

Investitionen und Begebung von Anleihen 

3.  Auszahlungen für Baumaßnahmen 

4.  
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen 

5.  
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für In-

vestitionen und Begebung von Anleihen 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich auf die formale Ord-

nungsmäßigkeit der Buchungsbelege, die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Festset-

zungen und Buchungsvorgänge sowie deren Zuordnung zu den zutreffenden Buchungsstel-

len des Finanzhaushaltes. Unsere Prüfung führte zu keinen Beanstandungen. 

                                           
6 siehe auch Berichtsanlage 3 
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7.3. Kassenliquidität 

 

Die Finanzrechnung der Stadt Bruchköbel schließt am Ende des Haushaltsjahres mit einem 

Zahlungsmittelbestand von -25.053,3 T€ ab. Der Minusbestand war damit um 1.595,6 T€ 

höher als am Anfang des Haushaltsjahres. 

 

7.4. Finanzlage 

 

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung enthält die Finanzrechnung nur die zahlungswirksamen 

Ein- und Auszahlungen und weist damit die Kassenlage zum Ende des Haushaltsjahres aus. 

Besondere Bedeutung wird dabei dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwal-

tungstätigkeit, also dem Überschuss aus laufenden Ein- und Auszahlungen (= Cash flow) 

und dem Finanzierungsspielraum (Cash flow abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von 

Krediten) zugemessen. Für die Stadt Bruchköbel haben wir folgende Ergebnisse ermittelt: 

 

Cash flow 423,7 T€ -2.291,7 T€ 2.715,4 T€

Finanzierungsspielraum -2.527,4 T€ -3.860,6 T€ 1.333,2 T€

2014 2013 Veränderung

 
 

Das Ergebnis belegt, dass –im Gegensatz zum Vorjahr- zwar Eigenmittel aus laufender 

Rechnung zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten, ein Finanzie-

rungsspielraum jedoch nicht verblieben ist. 

 

Für das laufende Haushaltsjahr 2019 ergibt sich folgende Prognose: 

 

Cash flow 423,7 T€ 2.787,4 T€ 2.363,7 T€

Finanzierungsspielraum -2.527,4 T€ 9,7 T€ 2.537,1 T€

2014 2019 Veränderung

 
 

Für das laufende Haushaltsjahr wurde eingeplant, dass Eigenmittel aus laufender Rechnung 

zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können. Ebenso wurde eingeplant, 

dass ein Finanzierungsspielraum verbleiben wird. 

 

8. Rechenschaftsbericht 

 

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Abs. 3 HGO enthält die wesentlichen Geschäftsvor-

fälle und Entwicklungen. 

 

 

9. Anlagen zum Jahresabschluss 

 

Dem Jahresabschluss sind nach § 112 Abs. 4 HGO folgende Anlagen beizufügen:  

 

 ein Anhang, 

 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten, 
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 eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächti-

gungen. 

 

9.1. Anhang 

 

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögens-

rechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Außerdem muss der 

Anhang die in § 50 Abs. 2 GemHVO genannten Pflichtangaben enthalten. 

 

Der für das Berichtsjahr vorliegende Anhang enthält die vorstehend bezeichneten Erläute-

rungen und Angaben. 

 

9.2. Übersichten 

 

9.2.1. Anlagenübersicht 

 

Die Anlagenübersicht gemäß § 52 Abs. 1 GemHVO enthält alle nach Muster 21 zur GemHVO 

vorgegebenen Inhalte und entspricht im Wesentlichen dessen Gliederung. Die Anlagenüber-

sicht wurde zulässigerweise um die Spalte „Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2014“ er-

gänzt. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.2. Forderungsübersicht 

 

Die Forderungsübersicht gemäß § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO weist die Entwicklung der Forde-

rungen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge 

stimmen mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.3. Verbindlichkeitenübersicht 

 

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO entspricht nach Inhalt und Glie-

derung den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts. Die ausgewiesenen Beträge stimmen 

mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.4. Rückstellungsübersicht 

 

Die Forderungsübersicht gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO weist die Entwicklung der Forderun-

gen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge stim-

men mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.5. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel 

 

Die in der Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO) nach-

gewiesenen Ein- und Auszahlungen stimmen mit der Finanzrechnung überein. 

 

9.2.6. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 

 

Die Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen gemäß 

§ 112 Abs. 4 Ziffer 2 HGO weist 2.511,5 T€ für Auszahlungen aus. 
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Bei den übertragenen Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für 

 

Baumaßnahmen  .....................................................................  1.853,8 T€ 

Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen  

und immaterielle Anlagevermögen ...............................................  459,1 T€ 

den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  .................................  72,6 T€ 

den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  ................  25,7 T€ 

aktivierte Investitionszuweisungen ...............................................  100,4 T€ 

 

 

10. Buchführung, Bücher und Belege 

 

10.1. Buchführung 

 

Die Stadt Bruchköbel verwendet das Buchführungsprogramm H&H Pro Doppik 4 der Fa. H&H 

Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Im Einsatz befand sich zum Zeitpunkt 

der Prüfung im Februar 2019 die Programmversion 4.10 A05. 

 

Das Programm beinhaltet die Funktionen Rechnungswesen, Vermögensverwaltung und Wirt-

schaftlichkeit. 

 

Für die in der Stadt Bruchköbel eingesetzte Programmversion lag uns ein Zertifikat der TÜV-

Informationstechnik GmbH vom 11.01.2017 vor. Das Zertifikat ist bis zum 30.11.2019 gül-

tig. 

 

Die formelle Freigabe des Programms nach § 33 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist am 22.08.2011 

durch den Bürgermeister erfolgt. 

 

10.2. Bücher 

 

Die Buchungen sind nach § 34 GemHVO nach zeitlicher Ordnung im Journal und nach sach-

licher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Journal und Hauptbuch werden mit der Buch-

führungssoftware erstellt. 

 

10.3. Zahlungsanordnungen 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Zahlungsanordnungen hat keine Beanstandungen erge-

ben. 

 

 

11. Kassengeschäfte 

 

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Kassengeschäfte von der Stadtkasse abgewickelt. Zur 

Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden von unserem Amt nach 

§ 131 Abs. 1 HGO jährlich Kassenprüfungen vorgenommen. In die Prüfung werden auch die 

bestehenden Zahlstellen einbezogen. 

 

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Kassenprüfungen haben keine Beanstandungen erge-

ben. 

 



M a i n - K i n z i g - K r e i s                                     S c h l u s s b e r i c h t                                                                                                                       

A m t  f ü r  P r ü f u n g  u n d  R e v i s i o n  J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 1 4  

S t a d t  B r u c h k ö b e l   S e i t e  | 21 

12. Technische Prüfung 

 

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde keine Technische Prüfung durchgeführt, da in diesem 

Jahr keine größeren investiven Maßnahmen schlussgerechnet wurden. 

 

 

13. Sondervermögen, Beteiligungen 

 

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Eigenbetriebe „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt 

Bruchköbel“ und „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel nach § 115 HGO“ als Sondervermö-

gen sowie die „Stadtmarketing Bruchköbel GmbH“ nach § 121 HGO als wirtschaftliches Un-

ternehmen geführt. 

 

13.1. Beteiligungsbericht 

 

Nach § 123a HGO hat die Stadt zur Information der Stadtverordneten und der Öffentlichkeit 

jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Pri-

vatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die 

Stadt mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. 

 

Der durch die Stadtverwaltung und die Stadtmarketing GmbH erarbeitete Beteiligungsbe-

richt 2014 hat vorgelegen. 

 

 

14. Entlastung früherer Jahresabschlüsse 

 

Den Schlussbericht über den von uns zuletzt geprüften Jahresabschluss 2013 haben wir am 

03.05.2017 erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.12.2017 nach 

§ 114 Abs. 1 HGO über den Jahresabschluss 2013 beschlossen und dem Magistrat Entlas-

tung erteilt. Der Beschluss über den Jahresabschluss wurde nach § 114 Abs. 2 HGO am 

21.12.2017 öffentlich bekannt gemacht und der Jahresabschluss in der Zeit vom 02. bis 

10.01.2018 öffentlich ausgelegt. 

 

 

15. Prüfungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2014 geprüft. 

Im Rahmen der Prüfung haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss mit Anlagen und 

den Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

 

Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. 

 

Nach der vom Bürgermeister abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die 

Vermögens- und Schuldenposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung 

bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie 

sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus dem Anhang ersichtlich sind. 
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Anlage 1: Vermögensrechnung 
 

Aktiva Passiva

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Netto-Position 10.596.915,54 € 10.596.915,54 €

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 18.430,33 € 21.408,60 € 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 5.199.985,62 € 5.494.413,69 € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

1.2 Sachanlagevermögen Ergebnisses

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 22.028.628,69 € 22.016.231,70 € Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 11.383.980,60 € 11.790.911,08 € Ergebnisses

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 35.271.330,80 € 33.367.414,64 € 1.2.4 Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 201.158,27 € 212.284,74 € 1.2.4.1 Stiftungskapital 0,00 € 0,00 €

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.437.423,69 € 1.594.995,96 € 1.3 Ergebnisverwendung

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.236.176,84 € 2.766.548,45 € 1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3 Finanzanlagevermögen 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -8.374.215,91 € -4.263.798,39 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.869.106,30 € 2.008.362,61 € 1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 € 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.3 Beteiligungen 2,00 € 2,00 € 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.881.774,87 € -4.110.417,52 €

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -145.674,29 € 0,00 €

Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.3 Umgliederung negatives Eigenkapital 1.804.749,53 € 0,00 €

2. Sonderposten

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 136.940,34 € 115.741,02 € Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse  

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 911.378,62 € 942.958,54 €  und Investitionsbeiträge 

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 € 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 9.979.935,09 € 10.169.646,30 €

2. Umlaufvermögen 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 17.567,55 € 16.645,52 €

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 € 0,00 € 2.1.3 Investitionsbeiträge 8.502.241,53 € 8.370.959,00 €

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 2.2 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.526.786,90 € 946.948,58 €

Waren 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 €

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.4 sonstige Sonderposten 0,00 € 0,00 €

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 1.133.345,86 € 1.228.303,44 € 3. Rückstellungen

2.3.2 Forderungen aus Steuern u.ä. 1.410.176,30 € 1.848.896,96 € 3.1 Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen 7.743.833,08 € 7.084.439,63 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 152.157,12 € 302.322,62 € 3.2
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz u.ä.
2.572.780,00 € 1.650.522,00 €

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u.ä. 327.179,29 € 316.566,15 € Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 140.858,31 € 112.641,61 € von Abfalldeponien 

2.4 Flüssige Mittel 19.186,84 € 24.201,19 € 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3.683,99 € 87.794,94 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten 121.643,03 € 156.336,43 € 3.5 Sonstige Rückstellungen 379.410,05 € 379.410,05 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.804.749,53 € 0,00 € 4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25.006.837,81 € 25.706.419,74 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2.2 Verbindlichk. gegenüber öffentlichen Kreditgebern 273.540,93 € 357.904,07 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.3 Verbindlichk. aus Krediten für die Liquiditätssicherung 25.072.533,23 € 23.481.974,03 €

4.4 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0,00 € 0,00 €

4.5 Verbindlichk. aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 53.537,80 € 99.135,80 €

4.6 Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 1.443.324,65 € 1.273.978,41 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u.ä. 114,00 € 2.045,00 €

4.8 Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen u.ä. 0,00 € 192.787,52 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 189.246,02 € 273.089,07 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.248.265,72 € 1.213.942,11 €

Summe 84.803.838,38 € 84.320.541,43 € Summe 84.803.838,38 € 84.320.541,43 €

1.2.1

1.2.2

0,00 € 0,00 €

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

790.200,03 € 790.200,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.2

3.3

0,00 € 0,00 €

1.3.4

2.1
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Anlage 2: Ergebnisrechnung 
 

Bezeichnung
Ergebnis

des Vorjahres

Fortge-     

schriebener 

Ansatz des 

Haushalts-       

jahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

2013 2014 2014

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 1.196.196,49 € 1.058.107,73 € 1.213.767,17 € -155.659,44 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.755.311,50 € 6.313.554,67 € 5.860.220,41 € 453.334,26 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 331.243,93 € 888.015,12 € 345.148,20 € 542.866,92 €

Bestandsveränderungen/Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
17.219.521,32 € 17.094.016,45 € 18.230.376,39 € -1.136.359,94 €

Erträge aus Transferleistungen 1.026.853,69 € 964.739,99 € 989.504,34 € -24.764,35 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfde. Zwecke 

und allgemeine Umlagen
5.642.957,54 € 5.434.766,00 € 5.981.688,58 € -546.922,58 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen u.ä.
983.539,82 € 843.896,00 € 963.798,30 € -119.902,30 €

Sonstige ordentliche Erträge 755.819,60 € 698.455,23 € 775.674,66 € -77.219,43 €

Summe der ordentlichen Erträge 32.911.443,89 € 33.295.551,19 € 34.360.178,05 € -1.064.626,86 €

Personalaufwendungen 9.957.633,72 € 10.758.727,05 € 10.235.624,17 € 523.102,88 €

Versorgungsaufwendungen 640.725,25 € 472.724,80 € 1.049.305,76 € -576.580,96 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.619.736,31 € 7.779.575,48 € 7.611.638,09 € 167.937,39 €

Abschreibungen 2.709.420,76 € 2.250.600,55 € 2.633.881,38 € -383.280,83 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä. 2.385.202,88 € 2.295.438,60 € 2.027.963,78 € 267.474,82 €

Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.824.292,60 € 12.910.424,76 € 13.636.898,85 € -726.474,09 €

Transferaufwendungen 3.796,16 € 5.279,18 € 5.179,18 € 100,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.472,86 € 24.089,04 € 22.012,31 € 2.076,73 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.165.280,54 € 36.496.859,46 € 37.222.503,52 € -725.644,06 €

Verwaltungsergebnis -3.253.836,65 € -3.201.308,27 € -2.862.325,47 € -338.982,80 €

Finanzerträge 160.049,49 € 60.633,38 € 45.442,52 € 15.190,86 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.122.433,88 € 1.116.186,10 € 1.064.891,92 € 51.294,18 €

Finanzergebnis -962.384,39 € -1.055.552,72 € -1.019.449,40 € -36.103,32 €

Ordentliches Ergebnis -4.216.221,04 € -4.256.860,99 € -3.881.774,87 € -375.086,12 €

Außerordentliche Erträge 172.618,67 € 520.513,67 € 51.619,59 € 468.894,08 €

Außerordentliche Aufwendungen 66.815,15 € 0,00 € 197.293,88 € -197.293,88 €

Außerordentliches Ergebnis 105.803,52 € 520.513,67 € -145.674,29 € 666.187,96 €

Jahresergebnis -4.110.417,52 € -3.736.347,32 € -4.027.449,16 € 291.101,84 €

Vergleich fortge-

schriebener

Ansatz/    

Ergebnis des 

Haushaltsjahres 
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Anlage 3: Finanzrechnung 
 

2013 2014 2014

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.134.602,15 € 1.058.107,73 € 1.285.011,86 € -226.904,13 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.818.987,87 € 6.313.554,67 € 5.867.552,32 € 446.002,35 €

3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 259.553,70 € 888.015,12 € 585.841,35 € 302.173,77 €

4
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
16.307.537,74 € 17.094.016,45 € 18.733.537,01 € -1.639.520,56 €

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.016.043,83 € 964.739,99 € 1.003.052,00 € -38.312,01 €

6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen
5.666.457,51 € 5.434.766,00 € 5.981.688,58 € -546.922,58 €

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 81.540,55 € 61.319,66 € 86.841,65 € -25.521,99 €

8
Sonstige ordentliche und außerord. Einzahlungen, die sich 

nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
853.158,77 € 713.105,15 € 696.246,05 € 16.859,10 €

9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.137.882,12 € 32.527.624,77 € 34.239.770,82 € -1.712.146,05 €

10 Personalauszahlungen 9.259.311,57 € 10.478.533,76 € 9.640.561,83 € 837.971,93 €

11 Versorgungsauszahlungen 986.985,02 € 1.132.805,09 € 1.015.329,89 € 117.475,20 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.222.270,30 € 7.832.790,08 € 7.473.389,14 € 359.400,94 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen 3.796,16 € 5.059,06 € 5.179,18 € -120,12 €

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
2.313.444,89 € 2.265.942,88 € 1.911.251,21 € 354.691,67 €

15
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.545.115,78 € 12.870.154,11 € 12.694.803,58 € 175.350,53 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.074.102,26 € 1.182.997,07 € 1.053.603,75 € 129.393,32 €

17
Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche 

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
24.541,36 € 24.049,96 € 21.992,23 € 2.057,73 €

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.429.567,34 € 35.792.332,01 € 33.816.110,81 € 1.976.221,20 €

19
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
-2.291.685,22 € -3.264.707,24 € 423.660,01 € -3.688.367,25 €

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und                             

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
486.200,28 € 278.000,00 € 397.816,96 € -119.816,96 €

21

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des immateriellen 

Anlagevermögens

318.868,14 € 500.000,00 € 1.002,82 € 498.997,18 €

22
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens 
29.408,76 € 26.700,00 € 32.642,25 € -5.942,25 €

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 834.477,18 € 804.700,00 € 431.462,03 € 373.237,97 €

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   

und Gebäuden
124.151,95 € 87.018,00 € 13.834,98 € 73.183,02 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.399.175,53 € 3.058.054,40 € 1.204.294,00 € 1.853.760,40 €

26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
323.790,90 € 762.432,91 € 173.204,09 € 589.228,82 €

27
Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-                        

anlagevermögen
17.403,89 € 23.058,63 € 22.261,65 € 796,98 €

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.864.522,27 € 3.930.563,94 € 1.413.594,72 € 2.516.969,22 €

29
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Investitionstätigkeit
-2.030.045,09 € -3.125.863,94 € -982.132,69 € -2.143.731,25 €

30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf -4.321.730,31 € -6.390.571,18 € -558.472,68 € -5.832.098,50 €

31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung                        von 

Anleihen

0,00 € 3.093.465,00 € 2.144.860,37 € 948.604,63 €

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen
1.568.863,91 € 3.005.507,00 € 2.951.132,16 € 54.374,84 €

33
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit
-1.568.863,91 € 87.958,00 € -806.271,79 € 894.229,79 €

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum                                    

Ende des Haushaltsjahres 
-5.890.594,22 € -6.302.613,18 € -1.364.744,47 € -4.937.868,71 €

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 21.900.689,34 € 0,00 € 38.349.738,09 € -38.349.738,09 €

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 22.045.298,55 € 0,00 € 38.580.567,17 € -38.580.567,17 €

37
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
-144.609,21 € 0,00 € -230.829,08 € 230.829,08 €

38
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn                               

des Haushaltsjahres
-17.422.569,41 € -26.720.301,00 € -23.457.772,84 € -3.262.528,16 €

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -6.035.203,43 € -6.302.613,18 € -1.595.573,55 € -4.707.039,63 €

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende                              

des Haushaltsjahres 
-23.457.772,84 € -33.022.914,18 € -25.053.346,39 € -7.969.567,79 €

Bezeichnung

Ergebnis

des Vorjahres

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich

Ansatz/Ergebnis        

des Haushaltsjahres

Pos.
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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 19.06.2019 10 

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Titel: 
 
Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2015 und Entlastung des 
Magistrats 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß den §§ 51, 113, 114 HGO wird dem vom Amt für Prüfung und Revision des Main-
Kinzig-Kreises geprüften Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2015 
beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt. 
 
Begründung: 
 
Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises hat gemäß § 128 HGO in 
Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung und der 
Gemeindekassenverordnung die Jahresrechnung der Stadt Bruchköbel für das Jahr 2015 
geprüft. 
 
Es wird bestätigt, dass die Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des beschlossenen 
Haushaltsplanes ordnungsgemäß in der Jahresrechnung nachgewiesen ist. Die Prüfung hat zu 
keinerlei wesentlichen Feststellungen geführt. 
 
Soweit sich aus der Prüfung Feststellungen, Beanstandungen, Hinweise und Vorschläge 
ergeben haben, sind diese im Schlussbericht enthalten. 
 
Es wird gebeten, dem Magistrat für die Jahresrechnung 2015 Entlastung zu erteilen. 
 
Finanzierungsübersicht: 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Schlussbericht 2015 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 



                                                                               -Amt für Prüfung und Revision- 

 
 
Schlussbericht über die Prüfung des 

Jahresabschlusses der Stadt Bruchköbel 
 
Haushaltsjahr 2015 
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1. Rechtliche Grundlagen, Prüfungsgegenstand, Prüfungsgrundsätze 

 

1.1. Rechtliche Grundlagen 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Amt für Prüfung und Revision des 

Main-Kinzig-Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 129 der HGO in 

Verbindung mit § 131 Abs. 1 HGO. Ziel der Prüfung war, nach § 128 HGO festzustellen, ob 

der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Stadt Bruchköbel darstellt. 

 

1.2. Prüfungsgegenstand 

 

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2015 der Stadt Bruchköbel, bestehend 

aus 

 

 der Vermögensrechnung (Bilanz), 

 der Ergebnisrechnung, 

 der Finanzrechnung, 

 den Anlagen zum Jahresabschluss, 

 dem Rechenschaftsbericht. 

 

1.3. Prüfungsgrundsätze 

 

Nach § 130 Abs. 1 HGO ist das Rechnungsprüfungsamt bei der Durchführung von Prüfungen 

unabhängig. Der Magistrat kann keine Weisungen erteilen, die den Umfang, die Art und 

Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. 

 

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorlage des Schlussberichts unterstützt un-

ser Amt die Stadtverordnetenversammlung bei der Beratung und Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss und die Entlastung des Magistrats. Die den Organen übertragene Ver-

antwortung für die Aufsicht der Verwaltung bleibt hiervon unberührt. 

 

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände und außerhalb der Rechnungs-

legung begangener Ordnungswidrigkeiten ist nicht Aufgabe unseres Amtes, da die Ab-

schlussprüfung ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet ist. 

 

Die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die korrekte Rechnungslegung sowie 

für eine ordnungsgemäße Buchführung und den daraus zu erstellenden Jahresabschluss 

wird durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt. 
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2. Prüfungsdurchführung und allgemeine Bemerkungen 

 

2.1. Prüfungsumfang 

 

Die Prüfung erstreckte sich nach § 128 Abs. 1 HGO auf die Feststellung, ob 

 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 Abs. 1 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt, 

 die Berichte nach § 112 Abs. 1 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 

Stadt vermitteln. 

 

Soweit sich aus der Prüfung Beratungsbedarf für künftige Verfahrensweisen ergeben hat, 

haben wir der Verwaltung entsprechende Hinweise gegeben. 

 

2.2. Auskünfte 

 

Auskünfte erteilten uns: 

 

 Herr Opalla, Leiter der Finanzverwaltung, 

 Herr Brede, Kassenverwalter, 

 Frau Adelmann, Anlagenbuchhaltung, 

 Herr Entzel, Leiter des Bauamtes. 

 

2.3. Vollständigkeitserklärung 

 

Mit Schreiben vom 12.03.2019 legte Herr Bürgermeister Maibach eine Vollständigkeitserklä-

rung vor, nach der alle bekannten und für den Jahresabschluss relevanten Sachverhalte 

berücksichtigt wurden. 

 

2.4. Prüfungszeit 

 

Die Prüfung führten wir in der Zeit vom 31.01.2019 bis 05.04.2019 in den Räumen der 

Stadtverwaltung durch. 

 

 

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

 

Nach § 95 HGO bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 

Stadt. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Vorschriften für die 

Haushaltsführung verbindlich. 

 

Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung nach § 97 Abs. 1 HGO am 15.04.2015 

festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 
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nach § 97 Abs. 2 HGO erforderliche Bekanntmachung ist am 02.05.2015 und die Auslegung 

des Entwurfs der Haushaltssatzung ist in der Zeit vom 04.05. bis 12.05.2015 erfolgt. 

 

Die Aufsichtsbehörde hat die von der Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2015 (und 

somit nach § 97 Abs. 4 HGO verspätet) beschlossene Haushaltssatzung am 01.10.2015 ge-

nehmigt. 

 

Die nach § 97 Abs. 5 HGO erforderliche öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

ist am 17.10.2015 erfolgt. Die Haushaltssatzung wurde den Vorschriften entsprechend in 

der Zeit vom 19.10. bis 27.10.2015 öffentlich ausgelegt. 

 

3.1. Festsetzungen der Haushaltssatzung 

 

Erträge 36.344.879,00 € 33.876.699,00 €

Aufwendungen 38.195.952,00 € 37.516.143,00 €

Überschuss/Fehlbedarf (-) -1.851.073,00 € -3.639.444,00 €

 - lfd. Verwaltungstätigkeit -1.848.187,00 € -3.167.805,00 €

 - Investitionstätigkeit -1.439.410,00 € -1.715.700,00 €

 - Finanzierungstätigkeit -245.421,00 € 87.958,00 €

Finanzmittelbestand/-fehlbedarf (-) -3.533.018,00 € -4.795.547,00 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen
1.439.410,00 € 3.093.465,00 €

Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 1.810.000,00 €

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000,00 € 30.000.000,00 €

 - Grundsteuer A 338% 338% 0,0% Punkte

 - Grundsteuer B 431% 350% 81,0% Punkte

 - Gewerbesteuer 390% 390% 0,0% Punkte

Summe der Personalstellen 249,000 245,000

1.262.529,00 €

Steuerhebesätze

2015 2014 Veränderung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2.468.180,00 €

679.809,00 €

1.788.371,00 €

Finanzmittelfluss aus

1.319.618,00 €

276.290,00 €

-333.379,00 €

4,000

Stellenplan

-1.654.055,00 €

-1.810.000,00 €

0,00 €
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3.2. Deckungsvermerke 

 

Die Stadt Bruchköbel hat dem Haushaltsplan Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets voran-

gestellt. Danach sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen 

nach § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Personal- und Versorgungs-

aufwendungen sowie Abschreibungen u. a. sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in 

einem Budget ausgenommen. 

 

3.3. Kreditermächtigung/Kreditaufnahmen 

 

Die Kreditermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen: 

 

Kreditmarkt 2.326.370 € 1.439.410 € 3.765.780 € 1.655.110 €

Verbliebene 

Ermächtigung aus 

dem Vj.

Ermächtigung 

Berichtsjahr

Ermächtigung 

Gesamt

Davon 

beansprucht

 
 

3.4. Teilhaushalte 

 

Im Berichtsjahr wurden folgende Teilhaushalte nach Produkten gebildet: 

 

 Verwaltung der Dezernate 

 Betreuung städtischer Gremien 

 Zentrale Servicedienste 

 Personalangelegenheiten 

 Personalförderung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Finanzmanagement 

 Durchführung von Kassenangelegenhei-

ten 

 Steuerungsunterstützung 

 Facility Management 

 Personalvertretung 

 Frauenförderung innerhalb der Stadt-

verwaltung 

 Frauenförderung nach § 4b HGO 

 Bereitstellung von EDV 

 Ehrenamtsbeauftragter 

 Organisation von Wahlen 

 Standesamtliche Beurkundungen 

 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 

 Maßnahmen der Ordnungspolizeibehör-

de 

 Betreuung der straßenverkehrsrechtli-

chen Angelegenheiten 

 Rechtsangelegenheiten 

 Meldewesen 

 Vermögenserwerb Stadtbrandinspektor 

 Brandschutz, Katastrophenschutz 

 Organisation von Theaterveranstaltun-

gen 

 Stadtbibliothek 

 Pflege von Städtepartnerschaften 

 Kulturförderung, Heimatpflege 

 Förderung von Kirchengemeinden und 

sonstigen Religionsgemeinschaften 

 Soziale Einrichtung für Senioren 

 Beratungseinrichtungen 

 Sonstige soziale Angelegenheiten 

 Wohnraumversorgung 

 Betreuung der Kindertagesstätten 

 Kindertagesstätte/Hort Südwind 

 Kindertagesstätte Wirbelwind 

 Kindertagesstätte Hasenburg 

 Kindertagesstätte Sonnenwiese 

 Kindertagesstätte Sternenland 

 Kindertagesstätte Krebsbachstrolche 

 Kindertagesstätte Zauberweide 

 Kindertagesstätte Spatzennest 

 Maßnahmen der Kinder- und Jugendför-

derung 

 Seniorenangebote 

 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen 

 Sportförderung 

 Betrieb von Sportstätten 

 Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigen-

betrieb) 

 Räumliche Stadtplanung 

 Tageseinrichtung für Kinder 

 Tageseinrichtung für Jugendliche 

 soziale Einrichtung für Wohnungslose 

 Bauverwaltung 

 Bauhof und Fuhrpark 

 Planung, Bau und Unterhaltung von Ge-

bäuden 

 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Am Kuhweg“ 
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 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Am Bruchköbeler Weg“ 

 Planung und Durchführung Baugebiet 

„Kleines Feld“ 

 Unterstützung der Energieversorgung 

 Unterstützung der Gasversorgung 

 Sicherung der Wasserversorgung 

 Abfallwirtschaft 

 Kanalisation 

 Bewirtschaftung von öffentlichen Ver-

kehrsflächen 

 Betrieb der Straßenbeleuchtung 

 Durchführung der Straßenreinigung 

 Förderung des ÖPNV 

 Betrieb und Unterhaltung von öffentli-

chen Grünflächen 

 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 

 Friedhofs- und Bestattungswesen 

 Förderung der Waldbewirtschaftung und 

Landwirtschaft 

 Umweltschutzmaßnahmen 

 Wirtschaftsförderung und Marketing 

 Allgemeine Einrichtungen der Stadt 

 Bürgerhaus Bruchköbel 

 Bürgerhaus Oberissigheim 

 Ratskeller 

 Mehrzweckhalle Roßdorf 

 Gemeinschaftshaus Butterstadt 

 Mehrzweckhalle Niederissigheim 

 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen 

 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

 Abwicklung der Vorjahre 

 

Die im Berichtsjahr gebildeten Produkte waren folgenden Produktbereichen zugeordnet: 

 

 Innere Verwaltung 

 Sicherheit und Ordnung 

 Kultur und Wissenschaft 

 Soziale Leistungen 

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

 Sportförderung 

 Räumliche Planung und Entwicklung 

 Bauen und Wohnen 

 Ver- und Entsorgung 

 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

 Natur- und Landschaftspflege 

 Umweltschutz 

 Wirtschaft und Tourismus 

 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 

 

3.5. Haushaltssicherungskonzept 

 

Wegen des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes war die Kommune nach § 92 Abs. 4 HGO 

in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-

stellen. Das geforderte Haushaltssicherungskonzept wurde der Aufsichtsbehörde zusammen 

mit der Haushaltssatzung vorgelegt. 

 

Mit Verfügung vom 01.10.2015 hat die Aufsichtsbehörde von der Kommune gefordert, den 

Konsolidierungspfad strikt einzuhalten. Gegebenenfalls sollten zusätzliche Kompensationen 

durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Weiterhin sollte sichergestellt 

werden, dass der beschlossene Haushaltsausgleich im Folgejahr 2016 eintrifft. Zum Haus-

halt 2016 sollte ein überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden, welches 

einen Abbaupfad beinhaltet, der verbindlich festlegt, mit welchen Maßnahmen und in wel-

chem Zeitraum vorgetragene Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen. 

 

3.6. Berichtswesen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 GemHVO mindes-

tens zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte 

sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch in der Lage 

ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschlie-

ßen. 
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Der Bürgermeister hat der Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2015 und am 

16.12.2015 die Halbjahresberichte zum Haushalt 2015 vorgetragen. 

 

Wir erachten die Berichtsvorlage im Dezember als zu spät, da die Stadtverordnetenver-

sammlung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage sein dürfte, Maßnahmen mit finanzi-

ellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr zu beschließen und die beabsichtigten 

Wirkungen ebenfalls nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr zur Entfaltung kommen dürften. 

 

Wir regen daher an, die Stadtverordnetenversammlung künftig früher über den Stand des 

Haushaltsvollzugs zu unterrichten. 

 

3.7. Einhaltung des Haushaltes 

 

3.7.1. Planabweichungen über 150,0 T€ im Ergebnishaushalt 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz1 Ergebnis
Vergleich 

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Privatrechtliche  

Leistungsentgelte
1.150.524,00 € 977.409,21 € 173.114,79 € -

Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
5.904.040,00 € 5.737.200,24 € 166.839,76 € -

Steuern und ähnliche Erträge 

einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen

19.369.142,00 € 19.928.558,89 € -559.416,89 € +

Erträge aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für lfd. Zwecke und 

allgemeine Umlagen

5.621.056,00 € 5.916.039,35 € -294.983,35 € +

Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Investitions-

zuweisungen u.ä.

842.232,00 € 1.003.258,34 € -161.026,34 € +

Außerordentliche Erträge 1.002.650,00 € 1.734.121,04 € -731.471,04 € +

Personalaufwendungen 10.928.722,26 € 10.406.797,41 € 521.924,85 € +

Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
7.939.814,24 € 7.632.345,73 € 307.468,51 € +

Abschreibungen 2.162.469,00 € 2.649.717,29 € -487.248,29 € -

Aufwendungen für Zuweisungen 

und Zuschüsse sowie besondere 

Finanzausgaben

2.347.212,96 € 1.873.410,27 € 473.802,69 € +

Steueraufwendungen einschließl.  

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

13.696.218,92 € 15.898.101,16 € -2.201.882,24 € -

 - Erträge

 - Aufwendungen

 

                                           
1 Der fortgeschriebene Haushaltsansatz ergibt sich aus dem Ansatz lt. Haushaltsplan/ Nachtrags-

haushaltsplan zuzüglich Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. 
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3.7.2. Planabweichungen über 200,0 T€ in den Teilergebnishaushalten 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Räumliche Planung und 

Entwicklung
46.200,00 € 264.957,36 € -218.757,36 € +

Bauen und Wohnen 1.095.701,00 € 1.879.724,43 € -784.023,43 € +

Allgemeine Finanzwirtschaft 25.080.535,00 € 25.683.773,38 € -603.238,38 € +

Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe
6.289.342,18 € 5.855.462,64 € 433.879,54 € +

Wirtschaft und Tourismus 1.403.279,12 € 1.156.639,62 € 246.639,50 € +

Allgemeine Finanzwirtschaft 14.664.583,27 € 16.853.792,36 € -2.189.209,09 € -

 - Erträge

 - Aufwendungen

 
 

3.7.3. Planabweichungen über 250,0 T€ im Finanzhaushalt 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis 

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Einzahlungen aus 

Investitionszuweisungen und -

zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen

     778.000,00 €   1.724.100,18 € -    946.100,18 € +

Einzahlungen aus Abgängen von 

Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des 

immateriellen Anlagevermögens

  1.000.000,00 €   1.814.058,94 € -    814.058,94 € +

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 
  4.083.499,64 €   2.003.929,25 €   2.079.570,39 € +

Auszahlungen für Investitionen in 

das sonstige 

Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen

  1.439.696,32 €      283.190,83 €   1.156.505,49 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen
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3.7.4. Planabweichungen über 100,0 T€ in den Teilfinanzhaushalten 

 

Bezeichnung
Fortgeschr.     

Haush.-Ansatz
Ergebnis

Vergleich          

Ansatz/Ergebnis

Haush.-Verb. (+) 

Haush.-Verschl. (-)

Bauen und Wohnen   1.000.000,00 €   1.879.007,67 € -879.007,67 € +

Verkehrsflächen und -anlagen, 

ÖPNV
     500.000,00 €   1.408.889,62 € -908.889,62 € +

Allgemeine Finanzwirtschaft      240.600,00 €      130.009,63 € 110.590,37 € -

Sicherheit und Ordnung      453.693,58 €       22.863,05 € 430.830,53 € +

Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe
     150.895,20 €       32.481,68 € 118.413,52 € +

Bauen und Wohnen   2.228.857,01 €   1.546.316,02 € 682.540,99 € +

Ver- und Entsorgung      448.651,13 €      264.908,56 € 183.742,57 € +

Verkehrsflächen und -anlagen, 

ÖPNV
  1.708.545,56 €      276.244,37 € 1.432.301,19 € +

Natur- und Landschaftspflege      363.062,68 €       21.231,82 € 341.830,86 € +

Wirtschaft und Tourismus      107.937,67 €         1.142,15 € 106.795,52 € +

 - Einzahlungen

 - Auszahlungen

 
 

3.7.5. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen  

 

Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige zahlungswirksame Auf-

wendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar 

sind und die Deckung gewährleistet ist. 

 

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit 

die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und 

Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustim-

mung der Stadtverordnetenversammlung; im Übrigen ist der Stadtverordnetenversammlung 

davon alsbald Kenntnis zu geben. 

 

Unvorhergesehen bedeutet, dass niemand, der an dem Aufstellungsverfahren des Haus-

haltsplanes in irgendeiner Weise beteiligt war und auf die Bildung der Haushaltsansätze Ein-

fluss nehmen konnte, dem Grunde und der Höhe nach vorhersehen konnte oder bei der An-

wendung der notwendigen Sorgfalt hätte vorhersehen müssen, dass beim Haushaltsvollzug 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstehen werden, für die kein oder kein ausreichender 

Haushaltsansatz gebildet ist2. 

 

Bei dem Kriterium der Unabweisbarkeit ist einerseits auf die sachliche Notwendigkeit und 

andererseits auf die zeitliche Unaufschiebbarkeit abzustellen. 

 

Die sachliche Notwendigkeit ist dann gegeben, wenn aus rechtlichen Gründen, also insbe-

sondere auf Grund von Gesetzen oder bestehenden Verträgen, eine Verpflichtung zum Han-

deln, hier speziell der Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen, besteht. Dies gilt ins-

besondere für den Betrieb und die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen, zu deren Vorhalten 

die Stadt verpflichtet ist, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

und für die Verkehrssicherungspflicht. 

                                           
2 aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 532 
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Die zeitliche Unaufschiebbarkeit ist dann gegeben, wenn mit der Leistung der Aufwendun-

gen und Auszahlungen nicht abgewartet werden kann, bis die hierzu notwendigen haus-

haltsrechtlichen Ermächtigungen durch eine Nachtragssatzung für das laufende Haushalts-

jahr oder die Haushaltssatzung für das folgende Jahr bereitgestellt sind. 

 

Die Frage, ob die Leistung unabweisbar ist, muss im Zweifelsfall auch aus dem Grundsatz 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 92 Abs. 2 HGO) heraus beantwortet werden. Die 

Leistung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist folglich auch dann unabweisbar, wenn 

ein Aufschub unwirtschaftlich wäre3. 

 

In den Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets ist festgelegt, dass überplanmäßige und au-

ßerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50,0 T€ der vor-

herigen Zustimmung des Magistrats und darüber hinausgehende Beträge der vorherigen 

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen. 

 

Für das Berichtsjahr wurden von den zuständigen Gremien im Ergebnishaushalt außerplan-

mäßige Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung beschlossen. Unseres Erachtens 

wäre die Beschlussfassung jedoch entbehrlich gewesen, da die Deckung bereits durch den in 

den "Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets" enthaltenen Zweckbindungsvermerk (vgl. 

auch § 19 GemHVO), wonach Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet 

werden dürfen, gewährleistet war. Mehrerträge sind durch gewährte Bundes- und Landes-

zuweisungen entstanden. 

 

 

4. Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

 

Nach 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten 

nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen. Der Magistrat hat den Jahresabschluss am 

04.05.2016 beschlossen und somit den Jahresabschluss nicht fristgerecht aufgestellt. 

 

Die Eröffnung der Bücher 2015 erfolgte zutreffend mit den Ergebnissen des geprüften Vor-

jahresabschlusses. Die Ergebnis- und Finanzrechnung entsprechen den Mustern 15 und 16 

der GemHVO. Die Vermögensrechnung entspricht dem Muster 20 der GemHVO. 

 

 

5. Vermögensrechnung (Bilanz)4 

 

Die Vermögensrechnung schließt zum Bilanzstichtag mit einer Bilanzsumme von 

86.819,5 T€ ab. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme damit um 2.015,7 T€ 

erhöht. 

 

                                           
3 aus: Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen, Seite 533 
4 siehe auch Berichtsanlage 1 
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5.1. Aktiva 

 

5.1.1. Bilanzveränderungen 

 

- Übersicht 

 

 

Abbildung 1: Bilanzveränderungen Aktiva 

 

5.1.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

3. Flüssige Mittel 

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die flüssigen Mittel haben wir mit der Finanz-

rechnung und den Kontoauszügen der Kreditinstitute verprobt. Die Prüfung ergab keine Be-

anstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Bestandsminderung von 417,6 T€ festzustellen. Zugänge 

von insgesamt 1.105,0 T€, welche größtenteils aus Umbuchungen aus den Anlagen im Bau 

bestehen, betreffen im Wesentlichen die Leopold-Wittekind-Straße (756,2 T€) sowie die 

fertiggestellte Kanalisation (209,3 T€). 

 

Dem gegenüber stehen Abgänge von insgesamt 1.522,6 T€, welche sich überwiegend aus 

planmäßigen Abschreibungen zusammensetzen. 
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Zu 2. 

Die Bestandserhöhung um 712,3 T€ im Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im 

Bau gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus Zugängen für die Flüchtlingsun-

terkünfte (1.061,3 T€) sowie den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberissigheim 

(222,9 T€). Dem gegenüber stehen Umgliederungen in die Bilanzpositionen Sachanlagen im 

Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen von 1.066,1 T€ (siehe hierzu auch die Ausführun-

gen zu Ziffer 1.), Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund von 185,5 T€ sowie An-

dere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung von 35,21 T€. 

 

Zu 3. 

Der Bilanzwert der flüssigen Mittel setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Girokonten  ...........................................................................  17.206,30 € 

Bargeld  ....................................................................................  528,80 € 

 

Den flüssigen Mitteln von 17,7 T€ stehen negative Bankbestände (Kassenkredite) von 

24.643,7 T€ auf der Passivseite der Bilanz gegenüber (siehe auch Ausführungen Nr. 6 zu Tz. 

5.2.2.). 

 

Die Guthaben bzw. negativen Bankbestände der Girokonten sind durch Saldenbestätigungen 

dokumentiert. 

 

Zu 4. 

Der nach teilweisem Ausgleich verbleibende ordentliche Jahresfehlbetrag von 2.325,5 T€ 

sowie die Fehlbeträge aus Vorjahren von 12.256,0 T€ überstiegen die Nettoposition 

(10.596,9 T€) um 3.984,6 T€. Daher war in dieser Höhe ein nicht durch Eigenkapital ge-

deckter Fehlbetrag auszuweisen (siehe auch Ausführungen Nr. 1-3 zu Tz. 5.2.2.). 

 

5.2. Passiva 

 

5.2.1. Bilanzveränderungen 

 

- Übersicht 

 

 

Abbildung 2: Bilanzveränderungen Passiva 
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5.2.2. Prüfung einzelner Bilanzpositionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

2. Ordentlicher Jahresfehlbetrag 

3. Umgliederung negatives Eigenkapital 

4. Sonderposten für erhaltene Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 

5. Sonderposten für Gebührenausgleich 

6. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 

7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. – 3. 

Der ordentliche Fehlbetrag aus dem Vorjahr (3.881,8 T€) wurde in die Bilanzposition or-

dentliche Ergebnisse aus Vorjahren umgegliedert. 

 

Die Ergebnisrechnung weist einen ordentlichen Jahresfehlbetrag von 3.908,3 T€ und einen 

außerordentlichen Jahresüberschuss von 1.728,8 T€ nach. 

 

Der außerordentliche Jahresüberschuss wurde zunächst gemäß § 106 Abs. 2 Satz 1 HGO 

zum vollständigen Ausgleich von Fehlbeträgen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vor-

jahren verwendet. 

 

Der Rest von 1.583,1 T€ wurde gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO zum teilweisen Ausgleich des 

ordentlichen Jahresfehlbetrages verwendet. 

 

Der hiernach noch verbleibende ordentliche Jahresfehlbetrag von 2.325,5 T€ sowie die Fehl-

beträge aus Vorjahren von 12.256,0 T€ überstiegen die Nettoposition (10.596,9 T€) um 

3.984,6 T€. Daher war in dieser Höhe ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

auszuweisen (siehe auch Ausführungen Nr. 4 zu Tz. 5.1.2.). 

 

Zu 4. 

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Bestandserhöhung von 758,8 T€ festzustellen. Wesentliche 

Zugänge betreffen Zuweisungen des Landes zur Verkehrsinfrastrukturförderung (insgesamt 

1.181,9 T€) sowie die allgemeine Investitionspauschale (100,0 T€). Dem gegenüber stehen 

planmäßige Auflösungen gebildeter Sonderposten von insgesamt 608,8 T€. 

 

Zu 5. 

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich sind um 444,3 T€ höher als im Vorjahr. Dies 

resultiert aus Erhöhungen der Sonderposten für den Gebührenausgleich Kanal (351,6 T€) 

und Abfallwirtschaft (92,7 T€). 
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Zu 6. 

Es handelt sich hierbei um die negativen Bankbestände der Girokonten bei der Sparkasse 

Hanau (-20.711,9 T€) sowie der Frankfurter Volksbank (-3.931,8 T€), welche auf die Pas-

sivseite der Bilanz umgegliedert wurden (siehe auch Ausführungen Nr. 3 zu Tz. 5.1.2.). 

 

 

6. Ergebnisrechnung5  

 

Die Ergebnisrechnung bildet die Ertragslage des laufenden Haushalts ab, indem die Erträge 

den Aufwendungen gegenübergestellt werden. 

 

6.1. Erträge 

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2015 2014 2015 2014

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.737,2 T€ 5.860,2 T€ -123,0 T€ 280,99 € 289,66 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen
19.928,6 T€ 18.230,4 T€ 1.698,2 T€ 976,03 € 901,11 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

lfde. Zwecke und allgemeine Umlagen
5.916,0 T€ 5.981,7 T€ -65,7 T€ 289,74 € 295,67 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. 
Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli-

chen Umlagen 

2. 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei-

sungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

3. Sonstige ordentliche Erträge 

4.  Außerordentliche Erträge 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr (1.698,2 T€) resultieren im Wesentlichen aus 

Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+865,5 T€) sowie der Grundsteuer B (+596,0 T€). 

 

Zu 2. 

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. ä. 

handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der in der Vermögensrechnung passivier-

ten Sonderposten. 

                                           
5 siehe auch Berichtsanlage 2 
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Die Mehrerträge in Höhe von 39,5 T€ gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen 

aus gestiegenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 

vom öffentlichen Bereich (+26,1 T€) sowie der Auflösung von Sonderposten aus Investiti-

onsbeiträgen (+12,4 T€). 

 

Zu 3. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt 113,7 T€ 

auf 661,9 T€ gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den anderen 

sonstigen betrieblichen Erträgen (-63,3 T€) sowie den Konzessionsabgaben (-45,1 T€). 

 

Zu 4. 

Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerträge von 1.734,1 T€ festzustellen, welche sich zum 

allergrößten Teil bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 

Anlagen (+1.727,7 T€) ergeben. 

 

6.2. Aufwendungen 

 

- Ergebnis wesentlicher Positionen 

 

Ergebnis Ergebnis je Einw. je Einw.

2015 2014 2015 2014

Personalaufwendungen 10.406,8 T€ 10.235,6 T€ 171,2 T€ 509,69 € 505,94 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.632,3 T€ 7.611,6 T€ 20,7 T€ 373,80 € 376,23 €

Steueraufwendungen einschließl. 

Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen

15.898,1 T€ 13.636,9 T€ 2.261,2 T€ 778,63 € 674,06 €

Bezeichnung Veränderung

 
 

- Prüfung einzelner Positionen 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1. Abschreibungen 

2. 
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen 

3. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

4. Außerordentliche Aufwendungen 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erstreckte sich auf die Belegführung und die Verbuchung sowie in Stichproben 

auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

- Erläuterungen 

 

Zu 1. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen von 15,8 T€ bei den Aufwendungen für 

Abschreibungen festzustellen. Erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen auf Gebäude 

und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 

(+44,2 T€) sowie für Einzelwertberichtigungen (+10,1 T€) stehen Minderaufwendungen für 

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (-44,7 T€) gegenüber. 
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Zu 2. 

Die Mehraufwendungen von 2.261,2 T€ gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen 

aus gestiegenen Aufwendungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen für die 

Schulumlage (+1.398,3 T€) sowie die Kreisumlage (+578,5 T€). 

 

Zu 3. 

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr Mehr-

aufwendungen von 2,1 T€ festzustellen, welche größtenteils aus gestiegenen Grundsteuer-

aufwendungen (+2,4 T€) resultieren. Dem gegenüber stehen wesentliche Minderaufwen-

dungen bei der Kfz-Steuer (-0,4 T€). 

 

Zu 4. 

Die Minderaufwendungen von 192,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentli-

chen aus außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen (-139,3 T€) und den Verlus-

ten aus dem Abgang von Sachanlagen (-50,6 T€). 

 

 

7. Finanzrechnung6 

 

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Kom-

mune aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätig-

keit sowie aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen nachgewiesen. 

 

7.1. Ergebnis 

 

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit -675.367,45 € 423.660,01 € -1.099.027,46 €

Ergebnis aus Investitionstätigkeit 1.256.305,39 € -982.132,69 € 2.238.438,08 €

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -32.543,62 € -806.271,79 € 773.728,17 €

Ergebnis aus haushaltsunwirksamen 

Zahlungsvorgängen
-121.043,78 € -230.829,08 € 109.785,30 €

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des 

Haushaltsjahres
427.350,54 € -1.595.573,55 € 2.022.924,09 €

Zahlungsmittelbestand zu Beginn des 

Haushaltsjahres
-25.053.346,39 € -23.457.772,84 € -1.595.573,55 €

Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Haushaltsjahres
-24.625.995,85 € -25.053.346,39 € 427.350,54 €

2015 2014 Veränderung

 
 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres stimmt mit dem Tagesabschluss 

der Stadtkasse überein. 

 

                                           
6 siehe auch Berichtsanlage 3 
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7.2. Prüfung einzelner Positionen 

 

- Übersicht 

 

Lfd. 

Nr. 
Bezeichnung 

1.  
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen 

2.  
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 

Investitionen und Begebung von Anleihen 

3.  
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 

Investitionen und Begebung von Anleihen 

4.  Auszahlungen für Baumaßnahmen 

5.  
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen 

6.  
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für In-

vestitionen und Begebung von Anleihen 

 

- Prüfungsinhalt, Prüfungsergebnis 

 

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich auf die formale Ord-

nungsmäßigkeit der Buchungsbelege, die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Festset-

zungen und Buchungsvorgänge sowie deren Zuordnung zu den zutreffenden Buchungsstel-

len des Finanzhaushaltes. Unsere Prüfung führte zu keinen Beanstandungen. 

 

7.3. Kassenliquidität 

 

Die Finanzrechnung der Stadt Bruchköbel schließt am Ende des Haushaltsjahres mit einem 

Zahlungsmittelbestand von -24.626,0 T€ ab. Der Minusbestand war damit um 427,3 T€ 

niedriger als am Anfang des Haushaltsjahres. 

 

7.4. Finanzlage 

 

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung enthält die Finanzrechnung nur die zahlungswirksamen 

Ein- und Auszahlungen und weist damit die Kassenlage zum Ende des Haushaltsjahres aus. 

Besondere Bedeutung wird dabei dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwal-

tungstätigkeit, also dem Überschuss aus laufenden Ein- und Auszahlungen (= Cash flow) 

und dem Finanzierungsspielraum (Cash flow abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von 

Krediten) zugemessen. Für die Stadt Bruchköbel haben wir folgende Ergebnisse ermittelt: 

 

Cash flow -675,4 T€ 423,7 T€ -1.099,1 T€

Finanzierungsspielraum -2.363,1 T€ -2.527,5 T€ 164,4 T€

2015 2014 Veränderung

 
 

Das negative Ergebnis belegt, dass –im Gegensatz zum Vorjahr- keine Eigenmittel aus lau-

fender Rechnung zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten und kein 

Finanzierungsspielraum verblieben ist. 
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Für das laufende Haushaltsjahr 2019 ergibt sich folgende Prognose: 

 

Cash flow -675,4 T€ 2.787,4 T€ 3.462,8 T€

Finanzierungsspielraum -2.363,1 T€ 9,7 T€ 2.372,8 T€

2015 2019 Veränderung

 
 

Für das laufende Haushaltsjahr wurde eingeplant, dass Eigenmittel aus laufender Rechnung 

zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können. Ebenso wurde eingeplant, 

dass ein Finanzierungsspielraum (Cash flow abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von 

Krediten) verbleiben wird. 

 

 

8. Rechenschaftsbericht 

 

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Abs. 3 HGO enthält die wesentlichen Geschäftsvor-

fälle und Entwicklungen. 

 

 

9. Anlagen zum Jahresabschluss 

 

Dem Jahresabschluss sind nach § 112 Abs. 4 HGO folgende Anlagen beizufügen:  

 

 ein Anhang, 

 Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten, 

 eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächti-

gungen. 

 

9.1. Anhang 

 

Nach § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Vermögens-

rechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Außerdem muss der 

Anhang die in § 50 Abs. 2 GemHVO genannten Pflichtangaben enthalten. 

 

Der für das Berichtsjahr vorliegende Anhang enthält die vorstehend bezeichneten Erläute-

rungen und Angaben. 

 

9.2. Übersichten 

 

9.2.1. Anlagenübersicht 

 

Die Anlagenübersicht gemäß § 52 Abs. 1 GemHVO enthält alle nach Muster 21 zur GemHVO 

vorgegebenen Inhalte und entspricht im Wesentlichen dessen Gliederung. Die Anlagenüber-

sicht wurde zulässigerweise um die Spalte „Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2015“ er-

gänzt. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Bilanzwerten überein. 
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9.2.2. Forderungsübersicht 

 

Die Forderungsübersicht gemäß § 112 Abs. 4 Ziffer 1 HGO weist die Entwicklung der Forde-

rungen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge 

stimmen mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.3. Verbindlichkeitenübersicht 

 

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 Abs. 2 GemHVO entspricht nach Inhalt und Glie-

derung den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts. Die ausgewiesenen Beträge stimmen 

mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.4. Rückstellungsübersicht 

 

Die Forderungsübersicht gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO weist die Entwicklung der Forderun-

gen am Anfang und am Ende des Haushaltsjahres nach. Die ausgewiesenen Beträge stim-

men mit den Bilanzwerten überein. 

 

9.2.5. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel 

 

Die in der Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 50 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO) nach-

gewiesenen Ein- und Auszahlungen stimmen mit der Finanzrechnung überein. 

 

9.2.6. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 

 

Die Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen gemäß 

§ 112 Abs. 4 Ziffer 2 HGO weist 4.064,9 T€ für Auszahlungen aus. 

 

Bei den übertragenen Auszahlungen handelt es sich um Auszahlungen für 

 

Baumaßnahmen  .....................................................................  2.909,2 T€ 

Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen  

und immaterielle Anlagevermögen ...............................................  875,8 T€ 

den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  ...............................  177,0 T€ 

aktivierte Investitionszuweisungen .................................................  78,0 T€ 

den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  ................  24,9 T€ 

 

 

10. Buchführung, Bücher und Belege 

 

10.1. Buchführung 

 

Die Stadt Bruchköbel verwendet das Buchführungsprogramm H&H Pro Doppik 4 der Fa. H&H 

Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH. Im Einsatz befand sich zum Zeitpunkt 

der Prüfung im März 2019 die Programmversion 4.10 A05. 

 

Das Programm beinhaltet die Funktionen Rechnungswesen, Vermögensverwaltung und Wirt-

schaftlichkeit. 
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Für die in der Stadt Bruchköbel eingesetzte Programmversion lag uns ein Zertifikat der TÜV-

Informationstechnik GmbH vom 11.01.2017 vor. Das Zertifikat ist bis zum 30.11.2019 gül-

tig. 

 

Die formelle Freigabe des Programms nach § 33 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist am 22.08.2011 

durch den Bürgermeister erfolgt. 

 

10.2. Bücher 

 

Die Buchungen sind nach § 34 GemHVO nach zeitlicher Ordnung im Journal und nach sach-

licher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen. Journal und Hauptbuch werden mit der Buch-

führungssoftware erstellt. 

 

10.3. Zahlungsanordnungen 

 

Die stichprobenweise Prüfung der Zahlungsanordnungen hat keine Beanstandungen erge-

ben. 

 

 

11. Kassengeschäfte 

 

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Kassengeschäfte von der Stadtkasse abgewickelt. Zur 

Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung werden von unserem Amt nach 

§ 131 Abs. 1 HGO jährlich Kassenprüfungen vorgenommen. In die Prüfung werden auch die 

bestehenden Zahlstellen einbezogen. 

 

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Kassenprüfungen haben keine Beanstandungen erge-

ben. 

 

 

12. Technische Prüfung 

 

12.1. Vorbemerkungen, Prüfungsumfang 

 

Prüfungsinhalt der Technischen Prüfung waren die 3 ausgabewirksamsten schlussgerechne-

ten Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2015. Die Prüfung konzentrierte sich auf die 

Vergabe und die Abrechnung der Bauleistungen mit den zugehörigen Honorarzahlungen an 

freischaffende Ingenieurbüros. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Berichtsabschnitt angeführten Kosten und Beträ-

ge, soweit nichts anderes angegeben ist, die Mehrwertsteuer enthalten. 

 

12.2. Vergabedienstanweisung / Grundlagen der Vergabe 

 

Der Hessische Minister des Innern und für Europaangelegenheiten hat in seinem Erlass vom 

03.07.1992 (StAnz. 29/1992 S. 1654) bzw. in der Überarbeitung dieses Erlasses vom 

27.04.1998 (StAnz. 20/1998 S. 1432) geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Manipu-

lationen im Vergabebereich aufgezeigt. Die Stadt hatte zur Umsetzung wesentlicher Emp-

fehlungen des Erlasses erstmals im September 1995 eine Dienstanweisung für die Vergabe 

von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen eingeführt. 
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Im Vergabebeschleunigungserlass (Gemeinsamer Runderlass der Hessischen Ministerien 

vom 18.03.2009) ist die Freigrenze für die Freihändige Vergabe bei Bauleistungen und bei 

Liefer- und Dienstleistungen zur schnellen Umsetzung der Konjunkturprogramme auf 

100,0 T€ netto festgelegt worden. Die Freigrenze für Beschränkte Ausschreibungen wurde in 

diesem Erlass auf 1 Million € netto bei Bauleistungen und auf 193,0 T€ netto (seit Jahresbe-

ginn 2018 auf 221,0 T€ netto) bei Liefer- und Dienstleistungen festgelegt. Diese neuen Frei-

grenzen galten zunächst befristet bis zum 31.12.2011 und waren bei Maßnahmen aus den 

Konjunkturprogrammen des Landes Hessen und des Bundes zwingend einzuhalten. In den 

„Änderungen nach Ablauf des Vergabebeschleunigungserlasses zum Öffentlichen Auftrags-

wesen“ vom 23.12.2011 (StAnz. 3/2012 S. 109) hat das Hessische Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung die weitere und zunächst bis zum 31.12.2012 befris-

tete Anwendung der Freigrenzen aus dem Vergabebeschleunigungserlass freigestellt. Es 

folgten weitere jährliche Verlängerungen, zuletzt bis zum 31.12.2015. Am 02.12.2015 er-

folgte die Aufhebung des Erlasses und die Bekanntmachung eines neuen Vergabeerlasses, 

der am 01.01.2016 in Kraft getreten ist (StAnz. 52/2015 S. 1377). Eine Neufassung des 

Erlasses erfolgte zum 12.07.2016. 

 

Am 01.07.2013 ist neben dem Vergabeerlass ein neues „Hessische Vergabegesetz“ einge-

führt worden. Eine Neufassung dieses Gesetzes als „Hessisches Vergabe- und Tariftreuege-

setz“ (HVTG) trat am 01.03.2015 in Kraft. 

 

Aufgrund der fortlaufend geänderten Bestimmungen und der neuen Erlasse wurde die 

Dienstanweisung vom September 1995 jeweils in Abstimmung mit unserem Amt von der 

Verwaltung mehrfach überarbeitet und fortgeschrieben. Der Magistrat hat die neuen Fas-

sungen zum 01.02.2008, zum 17.04.2014 und zuletzt zum 01.10.2017 in Kraft gesetzt.  

 

12.3. Projektprüfung 

 

Wir haben Ausschreibung, Vergabe und in wesentlichen Stichproben die Abrechnung folgen-

der Bauvorhaben geprüft: 

 

Nr.

Bauvorhaben /     

Gewerk Submissionsergebnis

V
e
rg

a
b
e
a
rt

 *
)

T
e
iln

e
h
m

e
r

A
n
g
e
b
o
t 

a
b
g
e
g
e
b
e
n

 Hauptauftrag  Abrechnung

1.1 Kanalbau, Straßenbau,

Stahlbetonbau u.a. 2.169.094,24 € - 2.699.327,02 € ÖA 18 7   2.150.670,85 €   2.337.730,11 € 

2.1 Straßenbauarbeiten 237.169,75 € - 297.194,17 € BA 6 5      237.169,75 €      241.152,80 € 

3.1 Kanalsanierungsar-

beiten 279.400,99 € - 380.542,04 € BA 8 7      279.400,99 €      301.417,35 € 

1. Aus- und Umbau der "Bahnhofstraße" und der "Höhenstraße" sowie Neugestaltung des Bahnhofs-

    vorplatzes in der Kernstadt

2. Straßenendausbau im Baugebiet "Am Kuhweg" im ST Oberissigheim

3. Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in verschiedenen Stadtteilen (Bauabschnitt 2014)

*)  ÖA = Öffentliche Ausschreibung; BA = Beschränkte Ausschreibung 

 

Zu 1. - Allgemeine Hinweise 

Die Gesamtmaßnahme umfasste neben dem Ausbau der „Bahnhofstraße“ und dem Ausbau 

der „Höhenstraße“ auch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes einschließlich einer Park 

& Ride-Anlage, einer Bike & Ride-Anlage und einer Kiss & Ride-Anlage. Das Vorhaben wurde 
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vom Land Hessen aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) und aus 

Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mit annähernd 1.564 Millionen € bezuschusst. 

Die Gesamtbaukosten lagen gemäß des Schlussverwendungsnachweises bei über 2,835 Mil-

lionen €. 

 

Zu 1. - Ausschreibung und Vergabe 

Aufgrund des Auftragswertes über 1 Million € hat die Stadt die Baumaßnahme überregional 

öffentlich ausgeschrieben. Nach Bekanntmachung des Vorhabens in den Veröffentlichungs-

organen hatten insgesamt 18 Firmen die Angebotsunterlagen angefordert. Zum Submissi-

onstermin reichten schließlich 7 Bieter ein Angebot ein. Nach Prüfung und Wertung der An-

gebote erhielt der wirtschaftlichste Bieter aus Langenselbold den Zuschlag zur Ausführung 

der Arbeiten. Die gegenüber dem Submissionsergebnis geringere Auftragssumme resultierte 

aus einem Preisnachlass in Höhe von 0,5 %, der an keine Bedingungen geknüpft war. Des 

Weiteren wurde ein Nebenangebot gewertet und beauftragt. Darin hat die Firma angeboten, 

die erdseitigen Wandflächen der Stützmauer mit rauher Schalung an Stelle der ausgeschrie-

benen Sichtbetonschalung herzustellen (Ersparnis 6,4 T€ netto). Die Wertung des Preis-

nachlasses und des Nebenangebotes erfolgten VOB-konform; die Prüfung von Ausschrei-

bung und Vergabe ergab keine Feststellungen. 

 

Zu 1. - Abrechnung 

Die Maßnahme wurde gegenüber der ursprünglichen Auftragssumme mit über 187,0 T€ 

Mehrkosten abgerechnet. Davon entfielen ca. 84,0 T€ auf zusätzliche und nachträglich be-

auftragte Leistungen, für die insgesamt 6 genehmigte Nachtragsangebote vorlagen. Die 

anderen Mehrkosten resultierten aus Massenmehrungen beim Titel „Ausbau Bahnhofstraße / 

Höhenstraße“, beim Titel „Stützwände“ sowie bei den Titeln „Teilausbau Park & Ride-Anlage“ 

sowie „Endausbau Park & Ride-Anlage“. Die Massenmehrungen waren durch Aufmaße belegt 

und dokumentiert, die Prüfung ergab keine Feststellungen.  

 

Zu 2. - Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

Der Straßenendausbau im Neubaugebiet im Stadtteil Oberissigheim wurde aufgrund des 

Auftragswertes über 100,0 T€ netto entsprechend den Bestimmungen des HVTG beschränkt 

und nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens ausgeschrieben. Von den 6 

zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen hatten zum Submissionstermin 5 Unternehmen 

ein Angebot eingereicht. Nach Prüfung und Wertung der Angebote erhielt der mindestfor-

dernde Bieter aus Niddatal den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten. 

 

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgte ordnungsgemäß. Die geringfügigen Mehrkosten ge-

genüber der Auftragssumme resultierten aus Massenmehrungen bei den Aufbruch- und bei 

den Pflasterarbeiten. 

 

Im Ergebnis führte die Prüfung von Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung der Maßnahme 

zu keinen Feststellungen. 

 

Zu 3. - Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

Die Stadt hat die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise ebenfalls beschränkt nach Öf-

fentlichem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben und dabei 8 Firmen zur Angebotsabgabe 

aufgefordert. Zum Submissionstermin hatten 7 Bieter die Unterlagen eingereicht. Auch hier 

erhielt das preisgünstigste Unternehmen den Zuschlag zur Ausführung der Arbeiten. 
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Die Abrechnung Sanierungsarbeiten erfolgte ebenfalls vertragskonform. Die Mehrkosten von 

etwa 22,0 T€ waren darauf zurückzuführen, dass ein gegenüber der Ausschreibung deutlich 

höherer Einsatzbedarf des Spezialgerätes zur Beseitigung von Hindernissen und Ablagerun-

gen in der Rohrleitung erforderlich war. Zusätzlich führte ein höherer Reinigungsaufwand 

vor der Kamera-Befahrung der Kanalleitungen zu Mehrkosten. 

 

12.4. Honorarzahlungen an freischaffende Ingenieurbüros 

 

Wir haben in Verbindung mit den vorherigen Bauvorhaben folgende Honorarzahlungen an 

freischaffende Ingenieurbüros fachtechnisch geprüft: 

 

Nr.

Maßnahme /

Leistungsbild

H
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ra

rz
o
n
e

Le
is

tu
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g
s-
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h
a
se

n

U
m

b
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u
-

zu
sc

h
la

g

Ö
rt

li
ch

e
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a
u
-

ü
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e
rw

a
ch

u
n
g

N
e
b
e
n
k
o
st

e
n

 

Abrechnung

1.1 Ingenieurbauwerke (Stütz-

wand und Gabionenwand) II Mind. 6-8 - 2,5% 5%

1.2 Tragwerksplanung (Stütz-

wand und Gabionenwand) II Mind. 4-5 - - 5%

1.3 Ingenieurbauwerke (Kanal-

bauarbeiten) III Mind. 5-9 - 2,5% 5% 26.662,65 €  

1.4 Verkehrsanlagen (Bahn-

hofsumfeld) III Mind. 5-9 - 2,5% 5% 41.887,64 €  

1.5 Verkehrsanlagen (Bahn-

hofstraße / Höhenstraße) III Mind. 5-9 - 2,5% 5% 59.031,49 €  

2. Straßenendausbau im Baugebiet "Am Kuhweg" im ST Oberissigheim

2.1 Verkehrsanlagen II + 75% 6-7 - 2,5% - 10.298,13 €  

3. Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in versch. Stadtteilen (BA 2014)

3.1 Ingenieurbauwerke III Mind. 6-9 10% 2,9% 5% 28.084,69 €  

1. Aus- und Umbau der "Bahnhofstraße" und der "Höhenstraße" sowie Neugestal-

    des Bahnhofsvorplatzes in der Kernstadt

53.498,34 €  

 

 

Allgemeine Hinweise und Feststellungen 

Auftragsgrundlage der Ingenieurleistungen waren Verträge auf Grundlage der Honorarord-

nung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Die Leistungen wurden entsprechend der darin 

getroffenen Vereinbarungen ordnungsgemäß abgerechnet. Die Honorare lagen insgesamt in 

einem angemessenen Bereich. 

 

Zu 1. 

Die Stadt hat mit den Leistungsbildern „Ingenieurbauwerke“ und „Tragwerksplanung“ zum 

Bau der Stützwand und der Gabionenwand im Bahnhofsumfeld ein Fachbüro aus Dieburg 

beauftragt (Leistungsbilder 1.1 und 1.2 aus der vorherigen Tabelle). 

 

Die Ingenieurleistungen zu den Kanal- und Straßenbauarbeiten (Leistungsbilder 1.3, 1.4 

und 1.5) wurden einem Büro aus Kelsterbach übertragen. Die Planungen wurden schließlich 

zusammengeführt und mündeten in einem gemeinsamen Vergabeverfahren mit einem Leis-

tungsverzeichnis für die Gesamtleistung. 
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Zu 2. 

Das Bauamt der Gemeinde hat die Ingenieurleistungen der Leistungsphase 8 (Bauoberlei-

tung) selbst erbracht. 

 

12.5. Prüfungsergebnis 

 

Die Stadt hat die geprüften Bauleistungen unter Beachtung der Freigrenzen des HVTG öf-

fentlich oder beschränkt nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Die Auf-

tragserteilungen erfolgten an die wirtschaftlichsten Bieter. 

 

Die Prüfung der Bauabrechnungen führte zu keinen Feststellungen. 

 

Die Beauftragung und Abrechnung der Ingenieurleistungen erfolgte ordnungsgemäß auf 

Grundlage der HOAI und zu angemessenen Honoraren. 

 

Die Stadt hat mit der Einführung einer Vergabedienstanweisung Vorkehrungen zur Vermei-

dung bzw. Erschwernis von Vergabemanipulationen getroffen. Die derzeitige Dienstanwei-

sung ist auf aktuellem Stand. 

 

 

13. Sondervermögen, Beteiligungen 

 

Bei der Stadt Bruchköbel werden die Eigenbetriebe „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt 

Bruchköbel“ und „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel nach § 115 HGO“ als Sondervermö-

gen sowie die „Stadtmarketing Bruchköbel GmbH“ nach § 121 HGO als wirtschaftliches Un-

ternehmen geführt. 

 

13.1. Beteiligungsbericht 

 

Nach § 123a HGO hat die Stadt zur Information der Stadtverordneten und der Öffentlichkeit 

jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Pri-

vatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die 

Stadt mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. 

 

Der durch die Stadtverwaltung und die Stadtmarketing GmbH erarbeitete Beteiligungsbe-

richt 2015 hat vorgelegen. 

 

 

14. Entlastung früherer Jahresabschlüsse 

 

Den Schlussbericht über den von uns zuletzt geprüften Jahresabschluss 2014 haben wir am 

24.05.2019 erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat noch nicht nach 

§ 114 Abs. 1 HGO über den Jahresabschluss 2014 beschlossen und dem Magistrat Entlas-

tung erteilt. 
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15. Gesamtabschluss 

 

Gemäß § 112 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 53 GemHVO ist die Stadt Bruchköbel ver-

pflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der Gesamtabschluss ist erstmals auf den 

31.12.2015 aufzustellen. 

In den Gesamtabschluss sind grundsätzlich alle Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-

nungslegung gemäß § 112 Abs. 5 HGO einzubeziehen. 

 

Der Gesamtabschluss besteht aus der zusammengefassten Ergebnisrechnung und der zu-

sammengefassten Vermögensrechnung. Er ist um eine Kapitalflussrechnung zu ergänzen. 

Dem Gesamtabschluss ist ferner ein Anhang beizufügen. In einem Bericht ist der Gesamtab-

schluss zu erläutern (Hinweis Nr. 1.3 zu § 53 GemHVO). 

 

Auf einen Gesamtabschluss kann verzichtet werden, wenn die Bilanzsummen der Aufgaben-

träger, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären, zusammen den Wert von 20 v.H. 

der in der Vermögensrechnung der Stadt Bruchköbel ausgewiesenen Bilanzsumme nicht 

übersteigen (Hinweis Nr. 1.2 zu § 53 GemHVO). 

 

Gemäß Ziffer 2.3 des Erlasses vom 22.08.2016 (Erlass betr. „Ausgestaltung der rechtlichen 

Vorgaben zum Gesamtabschluss“) ist die Prüfung der Befreiung von der Pflicht zur Aufstel-

lung eines Gesamtabschlusses von der Gemeinde zu jedem Abschlusstag vorzunehmen. Der 

Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist vom Gemeindevorstand zu be-

schließen (vgl. § 112 Absatz 9 HGO) und entsprechend zu dokumentieren. Die Gemeinde-

vertretung, die Kommunalaufsicht und das Rechnungsprüfungsamt sind über den Verzicht 

auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses in geeigneter Weise zu unterrichten. 

 

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel hat am 30.11.2016 beschlossen, dass auf die Aufstel-

lung eines Gesamtabschlusses verzichtet wird. 

 

 

16. Prüfungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2015 geprüft. 

Im Rahmen der Prüfung haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss mit Anlagen und 

den Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

 

Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. 

 

Nach der vom Bürgermeister abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die 

Vermögens- und Schuldenposten vollständig enthalten. Nach der Vollständigkeitserklärung 

bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie 

sonstige finanzielle Verpflichtungen, als sie aus dem Anhang ersichtlich sind. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Mit den nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der Jahresabschluss und der Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den er-
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Anlage 1: Vermögensrechnung 
 

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Netto-Position 10.596.915,54 € 10.596.915,54 €

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 13.346,98 € 18.430,33 € 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 4.854.946,84 € 5.199.985,62 € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

1.2 Sachanlagevermögen Ergebnisses

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 21.946.311,20 € 22.028.628,69 € Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 11.152.313,89 € 11.383.980,60 € Ergebnisses

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 34.853.699,15 € 35.271.330,80 € 1.2.4 Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 189.122,10 € 201.158,27 € 1.2.4.1 Stiftungskapital 0,00 € 0,00 €

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.427.126,69 € 1.437.423,69 € 1.3 Ergebnisverwendung

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.948.511,97 € 1.236.176,84 € 1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3 Finanzanlagevermögen 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -12.255.990,78 € -8.374.215,91 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.869.535,68 € 1.869.106,30 € 1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 € 0,00 €

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 € 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.3 Beteiligungen 2,00 € 2,00 € 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.325.499,90 € -3.881.774,87 €

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 € -145.674,29 €

Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.3 Umgliederung negatives Eigenkapital 3.984.575,14 € 1.804.749,53 €

2. Sonderposten

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 156.442,86 € 136.940,34 € Sonderposten für erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse  

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 886.029,75 € 911.378,62 €  und Investitionsbeiträge 

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 € 0,00 € 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 10.738.713,09 € 9.979.935,09 €

2. Umlaufvermögen 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 51.260,08 € 17.567,55 €

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 € 0,00 € 2.1.3 Investitionsbeiträge 8.327.147,23 € 8.502.241,53 €

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 2.2 Sonderposten für Gebührenausgleich 1.971.133,44 € 1.526.786,90 €

Waren 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG 0,00 € 0,00 €

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.4 sonstige Sonderposten 0,00 € 0,00 €

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 1.084.996,88 € 1.133.345,86 € 3. Rückstellungen

2.3.2 Forderungen aus Steuern u.ä. 1.451.933,91 € 1.410.176,30 € 3.1 Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen 7.882.513,91 € 7.743.833,08 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 315.637,60 € 152.157,12 € 3.2
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz u.ä.
4.793.527,00 € 2.572.780,00 €

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen u.ä. 470.315,04 € 327.179,29 € Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 88.305,11 € 140.858,31 € von Abfalldeponien 

2.4 Flüssige Mittel 17.735,10 € 19.186,84 € 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3.136,59 € 3.683,99 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten 108.643,56 € 121.643,03 € 3.5 Sonstige Rückstellungen 0,00 € 379.410,05 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.984.575,14 € 1.804.749,53 € 4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25.001.992,45 € 25.006.837,81 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2.2 Verbindlichk. gegenüber öffentlichen Kreditgebern 201.960,07 € 273.540,93 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 12.000,00 € 0,00 €

davon mit einer Restlaufzeit bis einschließl. einem Jahr 0,00 € 0,00 €

4.3 Verbindlichk. aus Krediten für die Liquiditätssicherung 24.643.730,95 € 25.072.533,23 €

4.4 Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0,00 € 0,00 €

4.5 Verbindlichk. aus Zuweisungen, Zuschüssen u.ä. 34.550,00 € 53.537,80 €

4.6 Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 747.282,58 € 1.443.324,65 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u.ä. 77,00 € 114,00 €

4.8 Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen u.ä. 50.742,77 € 0,00 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 256.836,33 € 189.246,02 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.312.727,93 € 1.248.265,72 €

Summe 86.819.531,45 € 84.803.838,38 € Summe 86.819.531,45 € 84.803.838,38 €

1.2.1

1.2.2

0,00 € 0,00 €

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

790.200,03 € 790.200,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.2

3.3

0,00 € 0,00 €

1.3.4

2.1

 



M a i n - K i n z i g - K r e i s                                                    A n l a g e   

A m t  f ü r  P r ü f u n g  u n d  R e v i s i o n  z u m  S c h l u s s b e r i c h t  

 

S t a d t  B r u c h k ö b e l   S e i t e  | 1   

Anlage 2: Ergebnisrechnung 
 

Bezeichnung
Ergebnis

des Vorjahres

Fortge-     

schriebener 

Ansatz des 

Haushalts-       

jahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

2014 2015 2015

Privatrechtliche  Leistungsentgelte 1.213.767,17 € 1.150.524,00 € 977.409,21 € 173.114,79 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.860.220,41 € 5.904.040,00 € 5.737.200,24 € 166.839,76 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 345.148,20 € 844.015,23 € 709.885,59 € 134.129,64 €

Bestandsveränderungen/Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
18.230.376,39 € 19.369.142,00 € 19.928.558,89 € -559.416,89 €

Erträge aus Transferleistungen 989.504,34 € 1.045.124,00 € 1.068.960,91 € -23.836,91 €

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfde. Zwecke 

und allgemeine Umlagen
5.981.688,58 € 5.621.056,00 € 5.916.039,35 € -294.983,35 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen u.ä.
963.798,30 € 842.232,00 € 1.003.258,34 € -161.026,34 €

Sonstige ordentliche Erträge 775.674,66 € 669.035,00 € 661.930,98 € 7.104,02 €

Summe der ordentlichen Erträge 34.360.178,05 € 35.445.168,23 € 36.003.243,51 € -558.075,28 €

Personalaufwendungen 10.235.624,17 € 10.928.722,26 € 10.406.797,41 € 521.924,85 €

Versorgungsaufwendungen 1.049.305,76 € 310.483,74 € 526.721,58 € -216.237,84 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.611.638,09 € 7.939.814,24 € 7.632.345,73 € 307.468,51 €

Abschreibungen 2.633.881,38 € 2.162.469,00 € 2.649.717,29 € -487.248,29 €

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u.ä. 2.027.963,78 € 2.347.212,96 € 1.873.410,27 € 473.802,69 €

Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
13.636.898,85 € 13.696.218,92 € 15.898.101,16 € -2.201.882,24 €

Transferaufwendungen 5.179,18 € 4.906,29 € 3.933,18 € 973,11 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.012,31 € 25.243,00 € 24.091,33 € 1.151,67 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen 37.222.503,52 € 37.415.070,41 € 39.015.117,95 € -1.600.047,54 €

Verwaltungsergebnis -2.862.325,47 € -1.969.902,18 € -3.011.874,44 € 1.041.972,26 €

Finanzerträge 45.442,52 € 65.276,00 € 35.492,14 € 29.783,86 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.064.891,92 € 949.096,82 € 932.238,05 € 16.858,77 €

Finanzergebnis -1.019.449,40 € -883.820,82 € -896.745,91 € 12.925,09 €

Ordentliches Ergebnis -3.881.774,87 € -2.853.723,00 € -3.908.620,35 € 1.054.897,35 €

Außerordentliche Erträge 51.619,59 € 1.002.650,00 € 1.734.121,04 € -731.471,04 €

Außerordentliche Aufwendungen 197.293,88 € 0,00 € 5.326,30 € -5.326,30 €

Außerordentliches Ergebnis -145.674,29 € 1.002.650,00 € 1.728.794,74 € -726.144,74 €

Jahresergebnis -4.027.449,16 € -1.851.073,00 € -2.179.825,61 € 328.752,61 €

Vergleich fortge-

schriebener

Ansatz/    

Ergebnis des 

Haushaltsjahres 
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Anlage 3: Finanzrechnung 
 

2014 2015 2015

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.285.011,86 € 1.150.524,00 € 1.054.447,35 € 96.076,65 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.867.552,32 € 5.904.040,00 € 5.929.413,96 € -25.373,96 €

3 Kostenersatzleistungen und erstattungen 585.841,35 € 844.015,23 € 396.305,02 € 447.710,21 €

4
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
18.733.537,01 € 19.369.142,00 € 19.628.559,96 € -259.417,96 €

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.003.052,00 € 1.045.124,00 € 1.074.408,81 € -29.284,81 €

6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen
5.981.688,58 € 5.621.056,00 € 5.914.607,20 € -293.551,20 €

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 86.841,65 € 65.276,00 € 58.262,01 € 7.013,99 €

8
Sonstige ordentliche und außerord. Einzahlungen, die sich 

nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
696.246,05 € 671.685,00 € 645.534,46 € 26.150,54 €

9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.239.770,82 € 34.670.862,23 € 34.701.538,77 € -30.676,54 €

10 Personalauszahlungen 9.640.561,83 € 10.551.417,73 € 10.061.622,62 € 489.795,11 €

11 Versorgungsauszahlungen 1.015.329,89 € 1.082.565,27 € 1.035.891,49 € 46.673,78 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.473.389,14 € 7.837.979,26 € 7.099.685,89 € 738.293,37 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen 5.179,18 € 4.656,29 € 3.933,18 € 723,11 €

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
1.911.251,21 € 2.317.220,00 € 2.549.565,50 € -232.345,50 €

15
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.694.803,58 € 13.696.205,44 € 13.654.797,30 € 41.408,14 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.053.603,75 € 1.004.172,03 € 946.959,92 € 57.212,11 €

17
Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche 

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
21.992,23 € 24.833,21 € 24.450,32 € 382,89 €

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.816.110,81 € 36.519.049,23 € 35.376.906,22 € 1.142.143,01 €

19
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
423.660,01 € -1.848.187,00 € -675.367,45 € -1.172.819,55 €

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und                             

-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
397.816,96 € 778.000,00 € 1.724.100,18 € -946.100,18 €

21

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Sachanlagevermögens  und des immateriellen 

Anlagevermögens

1.002,82 € 1.000.000,00 € 1.814.058,94 € -814.058,94 €

22
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens 
32.642,25 € 22.600,00 € 31.809,63 € -9.209,63 €

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 431.462,03 € 1.800.600,00 € 3.569.968,75 € -1.769.368,75 €

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   

und Gebäuden
13.834,98 € 195.958,97 € 580,00 € 195.378,97 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.204.294,00 € 4.083.499,64 € 2.003.929,25 € 2.079.570,39 €

26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
173.204,09 € 1.439.696,32 € 283.190,83 € 1.156.505,49 €

27
Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-                        

anlagevermögen
22.261,65 € 29.978,96 € 25.963,28 € 4.015,68 €

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.413.594,72 € 5.749.133,89 € 2.313.663,36 € 3.435.470,53 €

29
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Investitionstätigkeit
-982.132,69 € -3.948.533,89 € 1.256.305,39 € -5.204.839,28 €

30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf -558.472,68 € -5.796.720,89 € 580.937,94 € -6.377.658,83 €

31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung                        von 

Anleihen

2.144.860,37 € 1.439.410,00 € 1.655.110,00 € -215.700,00 €

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen
2.951.132,16 € 1.687.231,00 € 1.687.653,62 € -422,62 €

33
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit
-806.271,79 € -247.821,00 € -32.543,62 € -215.277,38 €

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum                                    

Ende des Haushaltsjahres 
-1.364.744,47 € -6.044.541,89 € 548.394,32 € -6.592.936,21 €

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 38.349.738,09 € 0,00 € 32.211.456,98 € -32.211.456,98 €

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 38.580.567,17 € 0,00 € 32.332.500,76 € -32.332.500,76 €

37
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
-230.829,08 € 0,00 € -121.043,78 € 121.043,78 €

38
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn                               

des Haushaltsjahres
-23.457.772,84 € -25.053.346,00 € -25.053.346,39 € 0,39 €

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -1.595.573,55 € -6.044.541,89 € 427.350,54 € -6.471.892,43 €

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende                              

des Haushaltsjahres 
-25.053.346,39 € -31.097.887,89 € -24.625.995,85 € -6.471.892,04 €

Bezeichnung

Ergebnis

des Vorjahres

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich

Ansatz/Ergebnis        

des Haushaltsjahres

Pos.
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Ersterfassungsdatum: 07.06.2019 
Aktenzeichen: III/Entzel/KFK 

  
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-109/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 19.06.2019 2 

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Titel: 
 
Bebauungsplan „Erweiterung Neuer Friedhof“ – Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB wird folgender Beschluss gefasst:  

1. Für den rund 5 ha umfassenden Bereich im Südosten der Stadtlage Bruchköbels wird ein 
Bebauungsplan aufgestellt. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Erweiterung Neuer 
Friedhof“.  

2. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs entspricht der anliegenden Plankarte.  

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 
Begründung: 
 
Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Erweiterung des bestehenden Neuen Friedhofs in Bruchköbel. Die geplante Erweiterungsfläche 
schließt nördlich an den bestehenden Friedhof an und umfasst ca. 5 ha. Die vorhandene 
Waldfläche mit einer Fläche von ca. 2 ha soll als Bestattungswald ausgewiesen werden. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 109-2019 Anlage 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 



Stadtverwaltung Bruchköbel
Hauptstrasse 32      63486 Bruchköbel

Geltungsbereich 
Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan
Erweiterung Neuer Friedhof

Lageplan
Datum: 07.06.2019

Maßstab 1:5000



Stadtverwaltung Bruchköbel
Hauptstrasse 32      63486 Bruchköbel

Geltungsbereich 
Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan
Erweiterung Neuer Friedhof

Lageplan
Datum: 07.06.2019

Maßstab 1:5000
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Ersterfassungsdatum: 13.03.2019 
Aktenzeichen:  

Antragsteller:Verwaltung 
Ersteller: Frau Winkler 

 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-56/2019 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 27.03.2019 12. 

Magistrat der Stadt Bruchköbel 22.05.2019  

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

25.06.2019  

 
 
Titel: 
 
Seniorenbeirat - Satzungsänderungen 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Satzung der Stadt Bruchköbel über die Bildung eines Seniorenbeirates 
(Bruchköbeler Seniorenbeirat) wird wie folgt geändert: 
 
Artikel I 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel besteht aus mindestens 7 und maximal 13 
Mitgliedern. 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 werden ersatzlos gestrichen 
 
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder weniger als 7 Bewerberinnen 
und Bewerber zur Wahl zugelassen, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung eines 
Seniorenbeirates entfällt für die Dauer eines Jahres. Werden zwischen 7 und 13 
Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl zugelassen, findet eine Wahl nicht statt, die 
zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber werden vom Magistrat der Stadt Bruchköbel als 
Seniorenbeirat berufen. 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Ausgefertigt: 
Bruchköbel, 07.05.2019 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 
 
 
Günter Maibach 
Bürgermeister 
2.  Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Bruchköbel wird wie folgt 
geändert: 
 
Artikel I 
 
1.1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Mitglieder des Bruchköbeler Seniorenbeirates werden für fünf Jahre von den 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bruchköbel, die die Voraussetzungen nach 1.2. 
erfüllen, in freier allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl aus ihrer Mitte gewählt; 
Ausnahme:  § 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Stadt Bruchköbel über die Bildung eines 
Seniorenbeirates (Bruchköbeler Seniorenbeirat). 
 
3.3 wird wie folgt geändert: 
 
Wahlvorschläge sind bis zum 50. Tag vor der Wahl bis 12:00 Uhr schriftlich beim Wahlleiter 
einzureichen. Fällt der 50. Tag auf einen Wochenendtag, so sind die Wahlvorschläge bis zum 
darauffolgenden Montag, 12:00 Uhr einzureichen. 
 
4.1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 45. Tag vor der Wahl über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. 
 
4.3 wird wie folgt geändert: 
 
Der Wahlleiter gibt die zugelassenen Wahlvorschläge spätestens am 40. Tag vor der Wahl 
amtlich bekannt. 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt: 
Bruchköbel, 07.05.2019 
 
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 
 
 
Günter Maibach 
Bürgermeister 
 
Begründung: 
 
Für den 31. März 2019 wurde durch den Magistrat der Stadt Bruchköbel ein Termin für die 
Seniorenbeiratswahl festgesetzt. Die Wahl konnte aufgrund unvollständig eingereichter 
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Unterlagen der Kandidaten nicht stattfinden. Damit konnte die Mindestanzahl von acht 
Bewerberinnen und Bewerber nicht erreicht werden. 
 

Bei der Vorbereitung zur Seniorenbeiratswahl im März 2019 wurden Änderungen seitens der 
Verwaltung vorgeschlagen. Die Änderungen sollen das Verfahren zur Seniorenbeiratswahl 
vereinfachen. Eine Seniorenbeiratswahl soll dann – wenn möglich – noch im September / 
Oktober 2019 nach der neuen Satzung durchgeführt werden. 
 

Gegenüberstellung: 
 

Alte Regelung Neue Regelung Begründung 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Seniorenbeiratssatzung 

Die Zahl der Mitglieder des 
Bruchköbeler 
Seniorenbeirats ist variabel.  

Der Seniorenbeirat der Stadt 
Bruchköbel besteht aus 
mindestens 7 und maximal 
13 Mitgliedern. 
 

Die neue Regelung 
ermöglich die Bildung eines 
Seniorenbeirates auch bei 
einer geringeren Anzahl von 
Bewerberinnen und 
Bewerbern. 
  

§ 4 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 Seniorenbeiratssatzung 

Sie hängt ab von der Anzahl 
der Einwohnerinnen und 
Einwohner, die am Wahltag 
das 60. Lebensjahr vollendet 
haben und somit 
wahlberechtigt sind. Die 
Anzahl der Sitze errechnet 
sich aus dem ganzzahligen 
Bruchteil jeder vollendeten 
Teilmenge von 380 aus der 
Gesamtmenge der 
Wahlberechtigten, jedoch 
maximal 13 Sitze. 

Ersatzlos gestrichen s. Begründung zu § 4 Abs. 1 
Satz 1 

§ 4 Abs. 3 Seniorenbeiratssatzung 

Werden keine 
Wahlvorschläge eingereicht 
oder zugelassen, oder 
weniger als 65 % 
Bewerberinnen und 
Bewerber zur Wahl 
zugelassen, als Sitze zu 
verteilen sind, findet eine 
Wahl nicht statt; die 
Einrichtung des 
Seniorenbeirates entfällt für 
die Dauer eines Jahres. 

Werden keine 
Wahlvorschläge eingereicht 
oder zugelassen oder 
weniger als 7 Bewerberinnen 
und Bewerber zur Wahl 
zugelassen, findet eine Wahl 
nicht statt; die Einrichtung 
eines Seniorenbeirates 
entfällt für die Dauer eines 
Jahres. Werden zwischen 7 
und 13 Bewerberinnen und 
Bewerber zur Wahl 
zugelassen, ist ein 
Wahlvorgang nicht 
notwendig. 
 
 
Die zugelassenen 
Bewerberinnen und 
Bewerber werden vom 
Magistrat der Stadt 
Bruchköbel als 

Bei der Durchführung einer 
Wahl von 7 bis 13 
Mitgliedern bei 
entsprechender Anzahl der 
Bewerberinnen und 
Bewerbern bringt in der 
Regel das Ergebnis, dass 
alle Bewerberinnen und 
Bewerber gewählt sind. Der 
Arbeitsaufwand und die 
Kosten einer Wahl entfallen. 
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Seniorenbeirat berufen. 
 

1.1 Wahlordnung 

Die Mitglieder des 
Bruchköbeler 
Seniorenbeirates werden für 
fünf Jahre von den 
Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Stadt, die 
am Wahltag das 60. 
Lebensjahr vollendet haben 
und mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind, in freier, 
allgemeiner, geheimer und 
unmittelbarer Wahl aus ihrer 
Mitte gewählt. 

Die Mitglieder des 
Bruchköbeler 
Seniorenbeirates werden für 
fünf Jahre von den 
Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Stadt 
Bruchköbel, die die 
Voraussetzungen nach 1.2. 
erfüllen, in freier allgemeiner, 
geheimer und unmittelbarer 
Wahl aus ihrer Mitte gewählt; 
Ausnahme:  § 4 Abs. 3 Satz 
2 der Satzung der Stadt 
Bruchköbel über die Bildung 
eines Seniorenbeirates 
(Bruchköbeler 
Seniorenbeirat). 

Konkretisierung 

3.3 Wahlordnung 

Wahlvorschläge sind bis zum 
35. Tag vor der Wahl bis 
12:00 Uhr schriftlich beim 
Wahlleiter einzureichen. Fällt 
der 35. Tag auf einen 
Wochenendtag, so sind die 
Wahlvorschläge bis zum 
darauffolgenden Montag, 
12:00 Uhr einzureichen. 

Wahlvorschläge sind bis zum 
50. Tag vor der Wahl bis 
12:00 Uhr schriftlich beim 
Wahlleiter einzureichen. Fällt 
der 50. Tag auf einen 
Wochenendtag, so sind die 
Wahlvorschläge bis zum 
darauffolgenden Montag, 
12:00 Uhr einzureichen. 

Bei der Vorbereitung der 
Seniorenbeiratswahl konnte 
festgestellt werden, dass die 
Terminvorgaben für die 
Vorbereitungsarbeiten durch 
die Verwaltung zu dicht 
angegeben waren. Die 
geänderte Terminvorgabe 
entzerrt die Arbeiten durch 
die Verwaltung.  

4.1 Satz 1 Wahlordnung 

Der Wahlausschuss 
beschließt spätestens am 30. 
Tag vor der Wahl über die 
Zulassung der 
Wahlvorschläge. 

Der Wahlausschuss 
beschließt spätestens am 45. 
Tag vor der Wahl über die 
Zulassung der 
Wahlvorschläge. 

S. Begründung zu 3.3. 

4.3 Wahlordnung 

Der Wahlleiter gibt die 
zugelassenen 
Wahlvorschläge spätestens 
am 20. Tag vor der Wahl 
amtlich bekannt. 

Der Wahlleiter gibt die 
zugelassenen 
Wahlvorschläge spätestens 
am 40. Tag vor der Wahl 
amtlich bekannt. 

S. Begründung zu 3.3. 
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